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Liebe Leser!

S eit 24. September hat die Tiroler
Raumordnung einen neuen
politischen Chef : Waren zuletzt

Altlandeshauptmann Dipl .-Ing. Dr.
Alois Partl für die überörtliche und
Landesrat Ferdinand Eberle für die
örtliche Raumordnung zuständig, so
wurden diese beiden Ebenen nun
zusammengeführt und in die Zu-
ständigkeit des neuen Landesrates
Konrad Streiter übertragen, der dar-
über hinaus unter anderem auch
noch die Gemeindeangelegenhei-
ten zu besorgen hat .

Grundsätzliche Fragen der geord-
neten Gesamtentwicklung des
Landes - zu der Raumordnung ja
beitragen soll - berühren selbstver-
ständlich auch den Verantwor-
tungsbereich von Landeshaupt-
mann Dr. Wendelin Weingartner. Zur
Gänze in dessen Zuständigkeit fal-
len Förderungen nach dem Raum-
ordnungsschwerpunktprogramm .

Diese Neuregelung der politi-
schen Zuständigkeit für die Raum-
ordnung fällt in eine Zeit ganz be-
sonderer Herausforderungen, geht
es doch darum, die Tiroler Raumord-
nung auf den durch das neue
Raumordnungsgesetz bestimmten
Weg überzuleiten .

Der Tiroler Landtag hat die neue
rechtliche Grundlage für die Tiroler
Raumordnung zugleich mit dem
neuen Grundverkehrsgesetz am 6 .
Juli heurigen Jahres beschlossen,
beide Gesetze treten mit 1 . Jänner
1994 in Kraft .
Wie bei einer derart schwerwie-

genden und schwierigen Materie
nicht anders zu erwarten, waren die
Wochen und Monate vor der Be-
schlußfassung von einer überaus
heftigen Diskussion geprägt, wobei
der Vorwurf unzureichender Rege-
lungen ebenso laut wurde, wie je-
ner des „über das Ziel Hinausschie-
ßens' und in der auch die Frage der
Regelungsdichte, sowie der sachge-
rechten und ökonomischen Voll-
ziehbarkeit immer wieder auftauch-
te .



Die Tiroler Raumordnung
in neuen Händen

In der Tot ist das neue Tiroler
Raumordnungsgesetz ein umfang-
reiches, teilweise schwer zu verste-
hendes Gesetzeswerk geworden .
Diese Vielfalt der Inhalte scheint mir
allerdings eine unvermeidbare Kon-
sequenz aus der zunehmenden
Kompliziertheit unseres räumlichen
Gefüges und der besonderen Her-
ausforderung an die Raumordnung
in einem alpinen Land mit seinen
knappen Raumressourcen zu sein .
Die hohe Regelungsdichte ist nicht
zuletzt auch ein Ausfluö bisheriger
Erfahrungen, wonach einfache, "of-
fene" Formulierungen mit letzter
Konsequenz zu Umgehungen der
gesetzlichen Intentionen führen . Die
immer schärfer werdende Konkur-
renz von Nutzungsansprüchen an
unseren knappen Raum zwingt also
dazu, die diesbezüglichen Regelun-
gen mÖglichst präzise und Äumge-
hungssicher" zu fassen .

Politische Entscheidungsträger
und Beamtenschaft sind nun freilich
aufgerufen, die neuen gesetzlichen
Bestimmungen sachgerecht anzu-
wenden, die entsprechenden Ver-
fahrensabläufe so zu organisieren,
daö die Entscheidungswege mÖg-
lichst kurz gehalten werden und ins-
besondere den Gemeinden und
den in ihrem Auftrag tätigen Pla-
nern umgehend jene Informationen
zu vermitteln, die sie für die prakti-
sche Arbeit mit dem Tiroler Raum-
ordnungsgesetz 1994 brauchen,

Insbesondere die Abteilung Vel
als Rechtsabteilung für die Raum-
ordnung ist mit allem Nachdruck
und Engagement daran, diese Vor-
arbeiten zu leisten und auch mit der
vorliegenden Ausgabe von RO-Info
soll ein kleiner Beitrag zur Bewälti-
gung dieser umfassenden Informa-
tionsaufgabe geleistet werden : Zu-
sammenfassende Darstellungen
über die neuen Regelungssysteme

Franz Rauter

im Bereich der überÖrtlichen und
der Örtlichen Raumordnung stehen
im Zentrum dieses Heftes . In den
weiteren Folgen wird es sicher not-
wendig werden, das eine oder an-
dere Spezialthema noch detaillier-
ter zu behandeln .

In seiner engen Vernetzung mit
der Raumordnung verdient natür-
lich auch das neue Tiroler Grundver-
kehrsgesetz unsere besondere Auf-
merksamkeit; ein weiterer Beitrag
befaöt sich daher mit dessen we-
sentlichen Inhalten .

Wie angekündigt, setzen wir im
vorliegenden Heft auch unsere Bei-
träge zu den raumordnerischen
Aspekten der europäischen Integra-
tion fort. Hier hat vor allem ein The-
ma unsere Neugierde geweckt, das
zwar Gegenstand von Diskussionen
auf politischer Ebene ist, dessen
Tragweite jedoch noch nicht allge-
mein erkannt wird : Es sind dies die
Perspektiven eines Europa der Re-
gionen" und die Chancen zu deren
konkreter Umsetzung in einer ÄEuro-
paregion Tirol" . Mit Staatssekretär
a .D. Dr. Ludwig Steiner konnten wir
einen profunden Kenner dieser Ma-
terie gewinnen, dieser Vision einer
neuen Form grenzüberschreitender
Zusammenarbeit im Sinne eines
Denkanstoöes deutlichere Konturen
zu verleihen .

Neue politische Verantwortlich-
keiten, die ÄRunderneuerung" der
Rechtsgrundlagen sowie Chancen
und Rahmensetzungen durch eine
gesamteuropäischen Entwicklung
sind also die "Mega-Ereignisse", die
die Tiroler Raumordnung auch heu-
er und weiterhin beeinflussen (wer-
den) .

Daneben geht die raumplaneri-
sche Tagesarbeit weiter. Im Bereich
der überÖrtlichen Raumordnung
konnten heuer nicht nur wesentli-
che Arbeitsfortschritte hinsichtlich
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der regionalen Planungen (Festle-
gungen von landwirtschaftlichen
Vorrangflächen und Grünzonen) er-
zielt werden (siehe Kurzberichte),
sondern wurden auch zwei bedeu-
tungsvolle Fachplanungen abge-
schlossen .

Es ist dies zum einen das Energie-
konzept Tirol 1993, das das aus 1987
stammende erste Tiroler Energiekon-
zept ablÖst. Als Rahmenkonzept soll
es Leitbild für die Entwicklung eines
umwelt- und ressourcenschonen-
den sowie versorgungssicheren Ener-
giesystemes dienen . In diesem Sin-
ne gibt es keine Antworten auf De-
tailfragen, sondern beschreibt die
Handlungsnotwendigkeiten bezüg-
lich künftiger energiepolitischer Um-
setzungsmaönahmen .

Unmittelbare Wirksamkeit wird
hingegen angesichts einer landes-
weit beträchtlichen Zahl von Projek-
ten und Projektideen vom neuen Ti-
roler Golfplatzkonzept gefordert .
Sehr deutlich wird hier die Herausfor-
derung an die überÖrtliche Planung
erkennbar: Eine noch so sorgfältige
•berprüfung jeweils einzelner Pro-
jekte in den diversen Bewilligungs-
verfahren ist nicht geeignet, die
grundsätzliche Frage zu lÖsen, wel-
ches Maö an Golfplatz-Entwicklung
ein Land mit knappen räumlichen
Ressourcen wie Tirol insgesamt ver-
trägt. Die Bereitschaft, in gesamt-
hafter, grundsätzlicher Sicht Wei-
chenstellungen hinsichtlich der wei-
teren räumlichen Entwicklung vor-
zunehmen, ist mit Sicherheit ein
Gradmesser, wie ernst die Anliegen
der Raumordnung tatsächlich ge-
nommen werden .

Mit herzlichen Grüöen



Gedanken zum
Tiroler Raumordnungs-

gesetz 1994

Am 1 . Jänner 1994 tritt das neue Tiroler Raumordnungs-
gesetz in Kraft. Dadurch kommt es zu einer grund-

legenden Neuausrichtung der Raumordnung in Tirol .

D cis starke Bevülkerungs- und
Siedlungswachstum der letz-
ten Jahrzehnte und die Enge

des Dauersiedlungsraumes bedin-
gen eine sparsame und zweckmä-
öige Nutzung des Bodens . So stieg
die Einwohnerzahl in den Jahren
von 1951 bis 1991 um fast 50 %, die
Anzahl der Haushalte nahm im glei-
chen Zeitraum um rund 100 %, die
Anzahl der Gebäude gar um 130 %
zu . Betrachtet man demgegenÖber
den vorhandenen Dauersiedlungs-
raum (nichtbewaldete Tal-, Becken-
und Terrassenlagen, insgesamt 13 %
der Landesfläche Tirols), so sind zu-
nehmende Nutzungskonflikte vor-
programmiert .

Die Raumplanung hat die nach-
haltige und geordnete Gesamtent-
wicklung unseres Landes zum Ziel .
Diese Entwicklung soll Öberürtlich

vor allem durch Raumordnungspro-
gramme des Landes und auf Ge-
meindeebene durch Verordnungen
der jeweils zuständigen Kommune
(ürtliches Raumordnungskonzept,
Fl(ichenwidmungsplan, Bebauungs-
plan) gesteuert werden . Die Instru-
mente der ürtlichen Raumordnung
unterliegen der Aufsicht der Tiroler
Landesregierung, die Ziele der ürtli-
chen Raumordnungskonzepte ha-
ben sich an den Öberürtlichen Pro-
grammen des Landes zu orientie-
ren .

Zu den wesentlichen Zielen zählt
die Erhaltung und zeitgemäöe Wei-
terentwicklung einer leistungsfähi-
gen und zugleich den Erfordernis-
sen des Umweltschutzes entspre-
chenden Wirtschaft . Daher kommt
der Standortvorsorge im neuen
Raumordnungsgesetz ein besonde-

rer Stellenwert zu . Der Wirtschaft sol-
len die bestgeeigneten und not-
wendigen Flächen fÖr eine gesunde
Weiterentwicklung zur VerfÖgung
gestellt werden . In Raumordnungs-
programmen künnen kÖnftighin be-
stimmte Gebiete oder Grundflä-
chen ausschlieölich der Ansiedlung
von Gewerbe- und Industriebetrie-
ben vorbehalten werden . Der Bo-
denbeschaffungsfonds soll die Ge-
meinden auch in die Lage verset-
zen, geeignete GrundstÖcke zum
Zwecke der Ansiedlung oder der
Standortverlegung von Gewerbe-
oder Industriebetrieben anzukaufen
und weiterzuveräuöern . Bei der Er-
stellung von ürtlichen Raumord-
nungskonzepten muö sich die Ge-
meinde gezielt auch mit der an-
gestrebten wirtschaftlichen Ent-
wicklung in ihrem Gemeindegebiet
auseinandersetzen . Dabei sind ins-
besondere die vorhandenen Wirt-
schaftszweige und Betriebsformen
zu berÖcksichtigen .

Andererseits erfordern die beson-
dere ükologische Sensibilität des al-
pinen Raumes und der Schutz der
Bevülkerung den Verzicht auf stark
emittierende Betriebe und eine
sorgsame Standortabstimmung zwi-
schen der Wirtschafts-, Wohn- und
Erholungsfunktion, Die Müglichkeit,
in Gewerbe- und Industriegebieten
und in Mischgebieten kÖnftig auch
Festlegungen Öber die zulässigen
oder auch nicht zulässigen Arten
von Betrieben zu treffen, soll diese
Abstimmung erleichtern .

Ein weiteres Ziel der Öberürtlichen
Raumordnung ist die Sicherung
einer dezentralen Versorgungsstruk-
tur. Der Trend zu Supermärkten, Ein-
kaufszentren, Fachmärkten und an-
deren neuen Betriebsformen zog in
den letzten Jahren negative Auswir-
kungen auf die Siedlungsstruktur,
die Funktionsfähigkeit der Sied-
lungskerne und die Umweltsituation
mit sich. Einkaufszentren wirken ver-
kehrserzeugend und tragen somit
zur Umweltbelastung bei. Durch
den gezielten Einsatz von raumord-
nerischen Instrumenten (insbeson-
dere Raumordnungsprogramme fÖr
Einkaufszentren) und entsprechen-
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de wirtschaftliche Färderung der
Nahversorgung soll dieser Entwick-
lung Einhalt geboten werden und
sollen Anreize zum Erhalt von Klein-
handelsbetrieben gegeben wer-
den . Waren des tüglichen Bedarfes
sollen im Bereich der Wohnsiedlung
in zumutbaren Fuöwegdistanzen
angeboten werden .

Dem Tiroler Tourismus wird ein di-
rekter und indirekter Anteil an der
gesamten Wertschäpfung unserer
Wirtschaft von bis zu 1 /3 zugeschrie-
ben. Ihm ist es zu verdanken, daö
vielen lündlichen Gebieten, insbe-
sondere inneralpinen Seitentülern,
denen es an sonstigen Entwick-
lungsmäglichkeiten mangelt, eine
ÖÄberlebensmäglichkeit" geboten
wird, die unseren lündlichen
Raum von stürkeren Entvälkerungs-
tendenzen bewahrt hat. Es steht je-
doch auöer Zweifel, daö vom Touris-
mus in besonders starkem Maöe
raumbeeinflussende Wirkungen
ausgehen . Ich denke etwa an die
vom Tourismus ausgelästen Ver-
kehrsprobleme, an die ausufernde
bauliche Entwicklung mit den da-
mit verbundenen Konsequenzen
und an die zunehmende Erschlie-
öung oder sonstige intensive Nut-
zung des alpinen Freiraumes. Das
Raumordnungsgesetz nennt die Si-
cherung der Grundlagen und die
Schaffung der infrastrukturellen Vor-
aussetzungen f•r die Tourismuswirt-
schaff, aber auch die Sicherung von
Erholungsrüumen ausdr•cklich als
Ziele der •berärtlichen Raumord-
nung . Als Instrumente f•r die Umset-
zung dieser Ziele wurde die Mäg-
lichkeit geschaffen, in •berärtlichen
Raumordnungsprogrammen eine
Standortsicherung f•r touristische In-
frastruktureinrichtungen vorzuneh-
men, aber auch ordnende Rege-
lungen zur Verhinderung nachteili-
ger Auswirkungen des Tourismus zu
treffen. Eine Standortsteuerung er-
folgt k•nftighin auch durch Raum-
ordnungsprogramme f•r Beherber-
gungsgroöbetriebe (mehr als 150
Betten der Nahversorgung der Be-
välkerung . bzw. 75 Zimmer). Das
k•nftighin geltende Verbot der Er-
richtung weiterer Freizeitwohnsitze
wird sich preisdümpfend auf das

hohe Niveau der Grundst•ckspreise
in Tirol auswirken .

Ein wesentliches Anliegen ist
auch die Vermeidung der mit dem
Verkehr zusammenhüngenden Be-
lastungen bei gleichzeitiger Dek-
kung der notwendigen Verkehrsbe-
d•rfnisse von Bevälkerung und Wirt-
schaft. Hier darf der Blick nicht nur
auf den G•tertransport fallen, son-
dern sind auch der PKW-Transit, der
Ziel- und Quellverkehr nach und von
Tirol und der hausgemachte Verkehr
ins Kalk•l zu ziehen . Unter anderem
wird es dabei auch darum gehen,
unnotwendigen Verkehr zu vermei-
den und den weiteren Ausbau des
äffentlichen Verkehrs, insbesondere
eines attraktiven Nahverkehrsystems
zu unterst•tzen . Wohnflüchen sollen
abseits von hochbelasteten Ver-
kehrswegen ausgewiesen werden,
die Siedlungsentwicklung hat sich
auch an den Mäglichkeiten des
Nahverkehrs zu orientieren . Durch
geeignete Maönahmen (Errichtung
von unterirdischen Bahnwegen,
Lürmreduktion durch Schutzwülle,
etc.) soll die Lebensqualitüt der Be-
välkerung im Bereich hochfrequen-
tierter Verkehrsachsen gesteigert
werden .

Ein weiteres Ziel der •berärtlichen
Raumordnung ist die Sicherung aus-
reichender land- und forstwirt-
schaftlich nutzbarer Flüchen, die
Verbesserung der agrarischen Infra-
struktur und die Erhaltung der büu-
erlichen Betriebsstrukturen. Die Tiro-
ler Bauern sind die Bewahrer unseres
Erholungsraumes. Sie haben durch
ihre Arbeit ganz maögeblich das Er-
scheinungsbild unseres Landes ge-
prügt. Der Steuerung einer flüchen-
sparenden Siedlungsentwicklung
kommt daher besondere Bedeu-
tung zu. Auf der Basis von Raumord-
nungsprogrammen werden land-
wirtschaftliche Vorrangflüchen fest-
gelegt und damit notwendige
Betriebsflüchen gesichert. Dar•ber
hinaus muö die Leistung des Bau-
ernstandes f•r die Erhaltung und
Pflege der Kulturlandschaft abge-
golten werden .

Ein weiteres Ziel der Raumord-
nung ist die langfristige Sicherstel-

lung der Energieversorgung unter
den vorgegebenen Rahmenbedin-
gungen der Umweltvertrüglichkeit,
der Wettbewerbsfühigkeit und der
Sozialvertrüglichkeit. Die Tatsache,
daö die Tiroler Energieversorgung zu
70 % importabhüngig ist und der
Groöteil der weltweiten, technisch
einfach gewinnbaren Vorrüte fossi-
ler Energietrüger im Zeitraum von
Jahrzehnten erschäpft sein wird, for-
dert uns neben dem ÖEnergiespa-
ren" auf, heimische, erneuerbare
Energiequellen verstürkt zu nutzen .
Eine gesicherte Energieversorgung
zu wettbewerbsfühigen Preisen stellt
aber auch eine Vorbedingung f•r
jegliche wirtschaftliche Weiterent-
wicklung dar .

Damit habe ich nur einzelne, mir
wichtig scheinende Ziele des neuen
Tiroler Raumordnungsgesetzes 1994
hervorgehoben .

Es wird am Vollzug des vorliegen-
den Gesetzeswerkes liegen, ob die-
se Ziele auch tatsüchlich durchge-
setzt werden kännen .

Als zustündiger Landesrat f•r
Raumordnungsfragen werde ich
versuchen, die Kooperation zwi-
schen Bevälkerung, Gemeinde und
Land zu färdern und alle damit zu-
sammenhüngende Tütigkeiten zu
koordinieren .

Ich beabsichtige, einer •berlan-
gen Verfahrensdauer im Verwal-
tungsverfahren (z. B . in Flüchenum-
widmungsverfahren) entgegenzu-
wirken und f•r ein reibungsloses
Zusammenwirken der Organe von
Gemeinden und Land zu sorgen .

Die Ideen des neuen Tiroler
Raumordnungsgesetzes kännen nur
dann umgesetzt werden, wenn alle
Beteiligten an der Vollziehung der
Zielsetzungen entsprechend mitwir-
ken . Nur wenn wir alle an einem
Strang ziehen, kännen wir unseren
Kindern ein lebenswertes Umfeld
weitergeben . Und das sollte unser
gemeinsames Bestreben sein .
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25. Stäck

81 . Gesetz vom 6 . Juli 1993 äber die Raumordnung in Tirol (Tiroler Raumordnungsgesetz 1994)

TIROLER RAUMORDNUNGSGESETZ 1994

1. Teil

•berürtliche Raumordnung

1. Abschnitt : Allgemeine Bestimmungen

ö 1 Aufgabe und Ziele der äberürtlichen Raumordnung
ö 2 GrundsÖtze der äberürtlichen Raumordnung
ö 3 Informationspflicht
ö 4 Kleinregionen

2. Abschnitt : Durchfährung

ö5
ö6
ö7

ö8
ö9
ö10
ö11
ö 12
ö 13
ö 14
ö 15
ö 16
ö 17

Bestandsaufnahmen
Vorarbeiten
Raumordnungsprogramme
Raumordnungsprogramme fär eine geordnete Entwicklung des Tourismus
Raumordnungsprogramme fär BeherbergungsgroÄbetriebe
Raumordnungsprogramme fär Einkaufszentren
Verfahren zur Erlassung von Raumordnungsprogrammen
ßnderung von Raumordnungsprogrammen
Bausperre
Ausnahmen von Raumordnungsprogrammen
Verbot von Freizeitwohnsitzen
Anmeldung von Freizeitwohnsitzen
Koordinierung

3. Abschnitt: Raumordnungsorgane
ö 18 Einrichtung, Aufgaben und Zusammensetzung des Raumordnungsbeirates
ö 19 Bestellung von Mitgliedern des Raumordnunsbeirates
ö 20 Erlüschen der Mitgliedschaft
ö 21 Untergruppen des Raumordnungsbeirates
ö 22 Einrichtung, Aufgaben und Zusammensetzung der Bezirkskommissionen
ö 23 Bestellung von Mitgliedern der Bezirkskommissionen Erlüschen der

Mitgliedschaft
ö 24 Einrichtung, Aufgaben und Zusammensetzung der RegionalbeirÖte
ö 25 Bestellung von Mitgliedern der RegionalbeirÖte ; Erlüschen der Mitgliedschaft
ö 26 GeschÖftsfährung der Raumordnungsorgane

I
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D ie äberürtliche Raumordnung
im Sinne des Hinwirkens auf
eine nachhaltige geordnete

Gesamtentwicklung des Landes
und seiner Teile stellt eine äberaus
vielschichtige Aufgabe der Landes-
regierung dar. Anders als die ürtli-
che Raumordnung, die im TROG
1994 in Form eines geschlossenen
Systems geregelt ist, sind die Bestim-
mungen äber die äberürtliche
Raumordnung zumindest teilweise
als Rahmenvorgaben zu sehen, de-
ren praktische Umsetzung nicht nur
unmittelbar in der Vollziehung des
Raumordnungsgesetzes, sondern
auch im Bereich anderer raumbe-
deutsamer Verwaltungsmaterien zu
erfolgen hat. Die äberürtliche
Raumordnung begrändet somit
einen sehr hohen Koordinierungsan-
spruch .

In Abbildung 1 ist dieses Rege-
lungssystem der äberürtlichen
Raumordnung in seinem Gesamt-
zusammenhang dargestellt .
Fundament der äberürtlichen

Raumordnung sind die in den öö 1
und 2 TROG 1994 festgelegten Ziele
und GrundsÖtze. Sie konkretisieren
den abstrakten Begriff der geordne-
ten Gesamtentwicklung und stellen
den obersten BeurteilungsmaÄstab
fär alle raumbedeutsamen Planun-
gen und MaÄnahmen von äberürtli-
cher Bedeutung dar .

Eine zielorientierte Raumordnung
hat sich auf müglichst klare Fakten
zu stätzen, anhand derer der raum-
ordnerische Handlungsbedarf im
Hinblick auf bestimmte Ziele ein-
wandfrei zu begränden und zu kon-
kretisieren ist und anhand derer
auch Aussagen äber die Wirksam-
keit getroffener MaÄnahmen ge-
wonnen werden künnen . Bestands-
aufnahmen (ö 5 TROG 1994) sind al-
so kein Selbstzweck, sondern wer-
den als unmittelbare Arbeitsgrund-
lage fär eine wirksame und sachge-
rechte äberürtliche Raumordnung
benütigt .

•berürtliche Raumordnung ist kei-
ne technokratische Disziplin, sie
kann sich nicht auf unverräckbare
Naturgesetzlichkeiten stätzen . Sie
hat vielmehr eine ÖuÄerst starke ge-
sellschaftspolitische Dimension, sind
doch die Ziele der Raumordnung
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Die äberürtliche Raum-
ordnung im neuen Tiroler
Raumordnungsgesetz

und noch vielmehr deren gegensei-
tige Abwögung und Prioritötenset-
zung im hüchsten MaÖe von Wert-
haltungen beeinfluÖt . Wenn auch
im TROG 1994 nicht unmittelbar ver-
ankert, so stellt daher doch die Äf-
fentlichkeitsarbeit in Form eines per-
manenten Dialogs eine weitere
Grundvoraussetzung fär die Akzep-
tanz und damit fär die langfristigen
Erfolgsaussichten der äberürtlichen
Raumordnung dar.

Die Durchfährung der äberürtli-
chen Raumordnung ist somit einge-
bettet i n
•

	

die vorgegebenen Ziele und
Grundsötze;

•

	

die aus Bestandsaufnahmen ge-
wonnenen Erkenntnisse und

•

	

das gesellschaftspolitische Um-
feld, das man auch als ßRaumord-
nungsgesinnung"

	

bezeichnen
künnte, und beinhaltet die fol-
genden Handlungsebenen :

a) Gesetzesunmittelbare
Vollziehung

Der Regelungsinhalt ist im Detail be-
reits im Gesetz fixiert; es gibt prak-
tisch keinen ßPlanungsspielraumß .

Eine derartige ßfinale" Regelung ent-
hölt das TROG 1994 in den §§ 15 und
16 hinsichtlich der Freizeitwohnsitze .

Franz Rauter

Am 6. Juli 1993 hat der Landtag das Tiroler Raumord-
nungsgesetz 1994 (TROG 1994) beschlossen, das mittler-
weile im Landesgesetzblatt Nr. 81/1993 kundgemacht

wurde und am 1 . Jönner 1994 in Kraft tritt . In seinem 1 . Teil
enthölt das TROG 1994 die Bestimmungen äber die äber-
ürtliche Raumordnung (siehe Kasten), die im folgenden
hinsichtlich ihrer Systematik und hinsichtlich der Neu-

erungen gegenäber dem bisherigen Rechts-
bestand etwas nöher beleuchtet werden .

b) Konzeptive Ebene

Wesentlichstes hoheitsrechtliches
Instrument der äberürtlichen Raum-
ordnung sind die als Verordnungen
der Landesregierung zu erlassen-
den Raumordnungsprogramme
(§§ 7 bis 14 TROG 1994) .

Im Gesetz nicht erwöhnt, aber
dennoch von groÖer praktischer Be-
deutung sind raumordnerische Kon-
zepte ohne Verordnungscharakter,
die von der Landesregierung be-
schlossen werden und als politische
Rahmensetzungen, als Vorgaben
fär bestimmte Aktivitöten der Privat-
wirtschaftsverwaltung oder auch als
Beurteilungsgrundlagen fär Interes-
senabwögungen in Verfahren nach
anderen Gesetzen herangezogen
werden . Derartige Konzepte künnen
sowohl ordnungspolitische wie
auch entwicklungspolitische Inhal-
te aufweisen .
Als Beispiele jängeren Datums

sind etwa das Entwicklungspro-
gramm fär die wirtschaftlich be-
nachteiligten Gebiete (1990), das
Entwicklungsprogramm färdie Ostti-
roler Nationalparkregion Hohe Tau-
ern (1991), die Seilbahngrundsötze
des Landes Tirol (1992) und das Tiro-
ler Golfplatzkonzept (1993) zu er-
wöhnen .

c) Koordinative und
projektbezogene Ebene

Der weitreichende Anspruch an
die äberürtliche Raumordnung,
raumwirksame Planungen und
MaÖnahmen zu koordinieren, erfor-
dert eine geeignete Aufbau- und
Ablauforganisation der mit diesen
Aufgaben betrauten Institutionen
und Dienststellen .

Im TROG 1994 sind vor allem mit
den Bestimmungen äber die Raum-
ordnungsorgane (§§ 18 bis 26) orga-
nisatorische Vorkehrungen getrof-
fen, die eine partnerschaftliche
Durchfährung der äberürtlichen
Raumordnung unter Einbindung
gesellschaftlich relevanter Kröfte
und regionaler Interessen ermügli-
chen sollen .

Weitere organisationsrechtliche
Normen betreffen den Informations-
austausch und die gegenseitige Be-
räcksichtigung bzw. Bedachtnah-
me zwischen dem Land und den
Gemeinden, dem Bund sowie an-
grenzenden Löndern und Staaten
(§§ 3, 7 Abs. 5 und 12 Abs . 1 lit . b
TROG 1994) .

AuÖerhalb des Regelungsberei-
ches des TROG 1994, jedoch nicht
minder wichtig, sind auch inneror-
ganisatorische MaÖnahmen zur
weiteren Verbesserung der Koordi-
nation und Kooperation zwischen
Dienststellen mit raumbedeutsa-
men Aufgabenbereichen . Das im
Aufbau begriffene Tiroler Raumord-
nungs-Informationssystem TIRIS hat
neben seiner Bedeutung fär die Er-
stellung von Bestandsaufnahmen
vor allem auch diese organisatori-
sche Zielsetzung .

Recht unscheinbar ist im TROG
1994 im § 17 der Auftrag der inhaltli-
chen Koordinierung raumbedeutsa-
mer Planungen und MaÖnahmen
enthalten; eine Bestimmung, die al-
lerdings - nimmt man sie ernst -
eine groÖe Tragweite besitzt und
umfassenden Handlungsbedarf der
mit derartigen Aufgaben betrauten
Institutionen und Dienststellen nach
sich zieht .
Nach diesem Gesamtäberblick

äber die Systematik der Bestimmun-
gen äber die äberürtliche Raumord-
nung und äber deren Beziehung zu



Abbildung 1

Handlungsebenen der äberürtlichen Raumordnung
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* statistische und grafische Grunddaten (z . B. SITRO und TIRIS)
§ Analysen rÖumlicher Strukturen und Entwicklungen
(Grundlagenarbeien)

äberürtliche Raumordnungskonzepte
ohne Verorndungscharakter mit indirekter
Bindungswirkung

ordnungspoli-
tischer Inhalt

entwicklungspoli-
tischer Inhalt

weitere Entwicklung der Koordination und Kooperation mit Bund und Gemeinden
sowie NachbarlÖndern und -staaten (ÄÄ 3,7 Abs . 5 und 12 Abs . 1 lit .b)

weitere Entwicklung der Koordinations- und Kooperationsstrukturen im Amt der
Landesregierung, insbesondere durch TIRIS

Mitwirkung bei raumbedeutsamen Infrastrukturvorhaben
des Landes

Mitwirkung bei raumbedeutsamen hoheitlichen Maönahmen
des Landes

Mitwirkung an der Gestaltung und Durchfährung von
Regionafürderungen und sonstigen raumbedeutsamen Für-
derungen des Landes

Mitwirkung bei raumbedeutsamen Planungen und Maönahmen des Bundes,
soweit die betreffende Rechtsgrundlage oder Richtlinie eine Bedachtnahme
auf die äberürtliche Raumordnung des Landes zulÖöt .

„ffentlichkeitsarbeit zur weiteren Entwicklung des RaumordnungsverstÖndnisses als Grundlage
fär die praktische Umsetzung der äberürtlichen Raumordnung



nicht unmittelbar rechtlich geregel-
ten Tätigkeitsbereichen, soll nun auf
wesentliche Inhalte dieser Bestim-
mungen im einzelnen eingegan-
gen werden .

Neu ausgerichtete Ziele
und Grundsätze der
überörtlichen
Raumordnung

Der bisher schon im Ö 1 des Tiroler
Raumordnungsgesetzes enthaltene
Zielkatalog wurde für das TROG
1994 grundlegend überarbeitet
und ergänzt. Besonders hervorzuhe-
ben sind dabei die ausdrückliche
Verankerung des Bodensparens
und ganz allgemein die stärkere
ökologische Ausrichtung . Insgesamt
verfügt die überörtliche Raumord-
nung nun über ausgewogene Ziel-
vorgaben, die auf eine nachhaltige,
d . h. zukunftsorientierte geordnete
Gesamtentwicklung des Landes
ausgerichtet sind und die Boden-
knappheit sowie die besondere
ökologische Sensibilität eines zur
Gänze inneralpinen Landes gebüh-
rend berücksichtigen, ohne des-
halb ökonomische Aspekte zu ver-
nachlässigen .

Diese Auflistung von Zielen steckt
natürlich voller Gegensätze und Un-
verträglichkeiten . Es wäre ein from-
mer Wunsch der Theorie, dieses Be-
ziehungsgefüge zwischen den Zie-
len bereits im Gesetz so aus-
zuformen und die Prioritäten so vor-
zusehen, daÄ Widerspruchsfreiheit
hergestellt wird. In der Praxis wäre es
allerdings irreal, eine derart starre Fi-
xierung der Landesentwicklung un-
mittelbar im Gesetz festschreiben zu
wollen . Raumordnung ist ein dyna-
mischer ProzeÄ, der es erfordert, die-
se Abwägung der Ziele im Rahmen
der Vollziehung - sei es bei der Erar-
beitung von Raumordnungspro-
grammen, sei es bei der Durchfüh-
rung sonstiger raumbedeutsamer
Planungen und MaÄnahmen - an-
hand konkreter Problemstellungen
und Situationen vorzunehmen, wo-
bei die im Ö 2 TROG 1994 festgeleg-
ten Grundsätze zu beachten sind .

Gegenseitige Informa-
tionspflicht der Träger
raumbedeutsamer
Planungen und
MaÄnahmen
Grundlegende Voraussetzung für

ein koordiniertes Vorgehen der Trä-
ger raumbedeutsamer Planungen
und MaÄnahmen ist ein entspre-
chender InformationsfluÄ . Ö 3 TROG
1994 verpflichtet daher die Organe
der Körperschaften öffentlichen
Rechtes und eingeschränkt auch
sonstige Planungsträger, der Lan-
desregierung von sich aus ihre be-
absichtigten, für die Raumordnung
des Landes wesentlichen raumbe-
deutsamen Planungen und MaÄ-
nahmen mitzuteilen und auf Anfra-
ge über sonstige raumordnungsre-
levante Umstände Auskunft zu
geben. Umgekehrt obliegt der Lan-
desregierung eine entsprechende
Informationspflicht gegenüber den
Gemeinden .

Vorarbeiten im Gelände
sind zulässig (Ö 6)

Bei der Erstellung von Bestands-
aufnahmen und der Erarbeitung
von Raumordnungsprogrammen ist
gelegentlich das Begehen bzw. Be-
fahren von Grundstücken erforder-
lich, allenfalls können auch Vermes-
sungen oder sonstige technische
Vorarbeiten notwendig werden . Ö 6
TROG 1994 stellt hiefür die (bisher
fehlende) ausdrückliche gesetzli-
che Ermächtigung dar.

Raumordnungs-
programme sind das
wichtigste rechtliche
Instrument der überört-
lichen Raumordnung
(ÖÖ 7 10)

Die Landesregierung ist verpflich-
tet, durch Verordnung Raumord-

nungsprogramme (sie wurden bis-
her Entwicklungsprogramme ge-
nannt) zu erlassen, in denen jene
Ziele, Grundsätze oder MaÄnah-
men festzulegen sind, die für die ge-
ordnete Gesamtentwicklung des
Landes bzw. des jeweiligen Pla-
nungsgebietes erforderlich sind .

Ö 7 TROG 1994 beschreibt die zu-
lässigen Inhalte von Raumord-
nungsprogrammen nur beispielhaft
und läÄt daher den Erfordernissen
der Praxis den notwendigen Spiel-
raum: was der geordneten Gesamt-
entwicklung und damit der Erfül-
lung der in den ÖÖ 1 und 2 genann-
ten Ziele und Grundsätze dient,
kann grundsätzlich Inhalt von
Raumordnungsprogrammen sein,
wobei es der Landesregierung auch
freisteht, den Geltungsbereich und
den inhaltlichen Rahmen derartiger
Raumordnungsprogramme nach
sachlichen Kriterien auszuwählen
(siehe Abb . 2) . In der Praxis wird man
die Form des verordneten Raumord-
nungsprogrammes freilich nur wäh-
len, wenn die festzulegenden Ziele,
Grundsätze und MaÄnahmen auch
tatsächlich normativen Geholt'
haben, d, h, mit rechtlichen Mitteln
durchsetzbar sind . Eine derartige
Rechtswirksamkeit besteht in Form
einer verbindlichen Rahmenset-
zung gegenüber der örtlichen
Raumordnung (das örtliche Raum-
ordnungskonzept, der Flächenwid-
mungs- und der Bebauungsplan
dürfen Raumordnungsprogrammen
nicht widersprechen; ÖÖ 32, 36 und
57 TROG 1994) und weiters in Form
einer Bindungswirkung gegenüber
der Landesregierung selbst, und
zwar bei der Erlassung von Verord-
nungen aufgrund von Landesgeset-
zen und bei Investitionen und Förde-
rungsmaÄnahmen (Ö 17 TROG 1994) .

Planungsinhalte, die solchen Bin-
dungswirkungen nicht offenstehen
oder bei denen zu starre Bindungen
nicht notwendig oder sinnvoll sind,
werden auch künftighin in Konzep-
ten ohne Verordnungscharakter
(vgl. Abb. 1) bearbeitet .
Von den Raumordnungsprogram-

men im rechtlichen Sinne hatten
schon bisher jene die gröÄte Bedeu-
tung, in denen überörtliche Nut-
zungsvorbehalte oder Nutzungszu-



Abbildung 2

Raumordungsprogramme nach ä 7
ü

	

sind Verordnungen der Landesregierung ;
ü

	

enthalten Ziele, Grundsötze und MaÖnahmen, die fÄr die geordnete Entwicklung des
Plandungsgebietes erforderlich sind ;

ü

	

k•nnen fÄr das ganze Land oder fÄr Teile des Landes (ßregionale Programme") erlassen werden ;
ü

	

k•nnen einen umfassenden Inhalt aufweisen (ßintegrale Programme") oder sich auf Festlegungen
zu besonders wichtigen Zielen der Raumordnung konzentrieren (ßFachprogramme") ;

ü

	

k•nnen als MaÖnahmen besonders Festlegungen gern . ä 7 Abs . 1 lit . a bis e enthalten :

ü

	

Freihaltung des Freiraumes bzw. Erhaltung der Freiraumfunktionen (lit . a)

ü

	

Standortvorsorge fÄr Gewerbe und Industrie, fÄr touristische Infrastruktureinrichtungen
sowie fÄr die Rohstoffgewinnung (lit . b)

ü

	

Standortvorsorge fÄr •ffentliche Einrichtungen von Äber•rtlicher Bedeutung (lit . c)

ü

	

Trassenfreihaltung fÄr Verkehrswege von Äber•rtlicher Bedeutung (lit . d)

ü

	

Äber•rtliche Siedlungsgrenzen (lit . e)

Besondere Raumordnungsprogramme

ü

	

Raumordnungsprogramme fÄr eine geordnete Entwicklung des Tourismus (ä 8)

ü

	

Raumordnungsprogramme fÄr BeherbergungsgroÖbetriebe (ä 9)

ü

	

Raumordnungspgramme fÄr Einkaufszentren (ä 10)

weisungen fÄr bestimmte Grundflö-
chen festgelegt wurden. Als Bei-
spiele seien etwa die landwirt-
schaftlichen Vorrangflöchen und
neuerdings die Äber•rtlichen GrÄn-
zonen erwöhnt. Im ä 7 Abs . 1 lit . a-e
TROG 1994 ist nun die beispielhafte
Auflistung spezieller flöchenbezo-
gener Festlegungen in Raumord-
nungsprogrammen deutlich erwei-
tert worden. Neben der Freihaltung
von Gebieten fÄr die Landwirtschaft,
zur Erhaltung des Landschaftsbil-
des, aus •kologischen GrÄnden und

fÄr die Wasservorsorge werden au-
Öerdem die Standortvorsorge fÄr
Gewerbe und Industrie, fÄr die Roh-
stoffgewinnung, sowie fÄr Anlagen
der touristischen Infrastruktur, die
Standortvorsorge fÄr •ffentliche Ein-
richtungen von Äber•rtlicher Be-
deutung, die Trassenfreihaltung fÄr
wichtige Verkehrswege und die Fest-
legung von Äber•rtlichen Sied-
lungsgrenzen (etwa um eine Bau-
landerweiterung in Richtung auf
lörmausgesetzte Autobahnrandbe-
reiche zu begrenzen) ausdrÄcklich

I
10

als in Raumordnungsprogrammen
zulössige MaÖnahmen angefÄhrt .

Im Hinblick auf besondere raum-
planerische Problemsituationen
sieht das Tiroler Raumordnungsge-
setz 1994 ausdrÄcklich drei spezielle
Arten von Raumordnungsprogram-
men vor, fÄr die jeweils besondere
Bestimmungen gelten .



Raumordnungs-
programme fär eine
geordnete Entwicklung
des Tourismus

Der Tourismus ist einer der wichtig-
sten Wirtschaftszweige, der zugleich
auch die rüumliche Entwicklung
des Landes stark beeinfluöt . Das
starke Mengenwachstum des Touris-
mus in einer Reihe von tourismusin-
tensiven Gebieten trifft auf die Be-
grenztheit der Umwelt- und Land-
schaftsressourcen, auf den einge-
engten Siedlungsraum und auf die
beschrünkte Belastbarkeit unserer
gesellschaftlichen Strukturen . Als
besonders belastend werden viel-
fach die Verkehrsauswirkungen des
Tourismus und des Ausflugsverkehres
empfunden .

Nicht zuletzt im Interesse des Tou-
rismus selbst ist es notwendig, kon-
zeptiv-gestaltend auf dessen weite-
re Entwicklung einzuwirken und die
notwendigen Rahmensetzungen
vorzugeben . Als Teil des diesbezägli-
chen Steuerungsinstrumentariums
wurden von der Landesregierung
bereits 1992 die Seilbahngrundsüt-
ze des Landes Tirol beschlossen . Mit
Ö 8 TROG 1994 wird nun zusützlich
der Notwendigkeit Rechnung getra-
gen, auch auf die weitere Entwick-
lung des gewerblichen Beherber-
gungsangebotes und der Cam-
pingplütze einzuwirken .

Kern der neuen Regelung ist die
der Landesregierung eingerüumte
Ermüchtigung, fär bestimmte Pla-
nungsgebiete Maönahmen fär eine
geordnete Entwicklung des Touris-
mus festzulegen, soweit diese zur
Vermeidung nachteiligerAuswirkun-
gen im Hinblick auf die Ziele und
Grundsütze der äberÄrtlichen
Raumordnung notwendig sind .

Es sind daher zunüchst einmal
anhand einer nachvollziehbaren
Methode jene Planungsgebiete ab-
zugrenzen, in denen die Belastungs-
situation durch den Tourismus steu-
ernde Maönahmen erfordert . Das
Gesetz selbst nennt die Aspekte, die
bei dieser Abgrenzung zu beräck-
sichtigen sind . Um unerwänschte

Verlagerungen des Bettenwachs-
tums von tourismusintensiven Ge-
meinden in das Umland zu vermei-
den, werden in diese Planungsge-
biete je nach konkreter regionaler
Situation auch derartige Umland-
gemeinden einzubeziehen sein .

In die Ausarbeitung derartiger
Raumordnungsprogramme werden
jedenfalls auch die bei der Erstel-
lung der Ärtlichen Tourismusleitbil-
der im Sinne des Tiroler Tourismusge-
setzes gewonnenen Erkenntnisse
einzuflieöen haben, um gerade in
diesem üuöerst sensiblen Planungs-
bereich die notwendige Verknäp-
fung Ärtlicher, regionaler und ge-
samthafter Aspekte zu gewührlei-
sten .

In den festgelegten Planungsge-
bieten kann in den Raumordnungs-
programmen gemüö Ö 8 TROG 1994
festgelegt werden, daö Neuerrich-
tungen von gewerblichen Beherber-
gungsbetrieben nicht mehr erfol-
gen därfen. Bestehenden Beherber-
gungsbetrieben wird die MÄglich-
keit eingerüumt, die Gesamtzahl
der Güstezimmer bzw. -betten um
max. 15 bzw. 30 gegenäber dem
Bestand zum Zeitpunkt des Inkraft-
tretens des betreffenden Raumord-
nungsprogrammes zu erhÄhen, wo-
bei jedoch die HÄchstanzahl von 75
Güstezimmern bzw . 150 Betten
nicht äberschritten werden darf .

Im Falle des Abbruches oder der
ZerstÄrung eines Beherbergungsbe-
triebes ist die ersatzweise Errichtung
eines Neubaues jedenfalls zulüssig .
Neben der Beschrünkung der

weiteren Entwicklung des gewerbli-
chen Beherbergungsangebotes
kann in derartigen Raumordnungs-
programmen auch die Errichtung
neuer bzw. die Erweiterung beste-
hender Campingplütze ausge-
schlossen werden . Die im ursprängli-
chen Gesetzesentwurf vorgesehene
Einbindung der Privatzimmer in die-
se Regelung ist hingegen im end-
gältigen Gesetzestext nicht mehr
enthalten .

Um im Vorfeld der Erlassung derar-
tiger Raumordnungsprogramme
einen ungewollten Bauboom zu ver-
hindern, kann nach Ö 13 TROG 1994
die Landesregierung eine befristete
Bausperre verhüngen, die frähe-

stens ein Jahr vor dem voraussichtli-
chen Beginn des Begutachtungs-
verfahrens einsetzen kann und spü-
testens zwei Jahre nach Beginn des
Begutachtungsverfahrens auöer
Kraft zu treten hat .

Raumordnungs-
programme fär Beher-
bergungsgroöbetriebe

Angesichts der bereits angespro-
chenen vielschichtigen rüumlichen
Auswirkungen des Tourismus ist
auch bei Beherbergungsgroöbetrie-
ben (als solche werden Betriebe mit
mehr als 75 Güstezimmern bzw. 150
Betten definiert) eine sorgsame
Struktur- und Standortplanung - in
diesem Fall im gesamten Landes-
gebiet und nicht nur in tourismusin-
tensiven Regionen - notwendig .
Um dies zu gewührleisten, wird im
Ö 48 TROG 1994 festgelegt, daö der-
artige Beherbergungsgroöbetriebe
nur mehr auf eigens dafär gewid-
meten Sonderflüchen errichtet wer-
den därfen . Eine derartige Wid-
mung darf wiederum nur vorge-
nommen werden, wenn hiebei die
im von der Landesregierung zu
erlassenden Raumordnungspro-
gramm fär Beherbergungsgroöbe-
triebe im Hinblick auf die Ziele der
äberÄrtlichen Raumordnung festge-
legten Grundsütze beachtet wer-
den . Damit wird ein regelungstech-
nisch einfaches Instrumentarium
geschaffen, das die Verknäpfung
zwischen äberÄrtlichen Vorgaben
grundsützlicher Art und der projekt-
bezogenen Festlegungen der Ärtli-
chen Raumordnung bei geringem
Verwaltungsaufwand ermÄglicht
und das man daher dem Inhalt
nach als ,Raumvertrüglichkeitsprä-
fung" bezeichnen kÄnnte. Die •ber-
präfung, ob die von der äberÄrtli-
chen Raumordnung vorgegebenen
Grundsütze beim einzelnen Wid-
mungsakt beräcksichtigt wurden,
erfolgt im Widmungsgenehmi-
gungsverfahren .



Abbildung 3

Vorgangsweise und Verfahren bei der Erarbeitung und
Erlassung von Raumordnungsprogrammen
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Raumordnungs-
programm fär
Einkaufszentren

Die raumordnungsrechtliche Ein-
kaufszentren-Regelung

	

(vormals
ü 16 b TROG) wurde zuletzt mit der
6 . TROG-Novelle, LGBI . Nr. 76/1990,
völlig neu ausgerichtet. Die fachli-
chen Inhalte dieser Neuausrichtung
wurden nunmehr in die üü 10 und 49
TROG 1994 zur GÖnze äbernom-
men . ZusÖtzlich gelten nun auch
Verkaufszelte, FlugdÖcher u . dgl . als
Bestandteile von Einkaufszentren
und sind daher bei der Ermittlung
der Kunden- und der Gesamtnutz-
flÖche zu beräcksichtigen .

Zugleich wurde auch die Gele-
genheit genutzt, eine verwaltungs-
ökonomisch gänstigere Regelungs-
technik einzufähren, die jener fär
BeherbergungsgroÄbetriebe ent-
spricht . D. h . also, daÄ Einkaufszen-
tren weiterhin nur auf eigens dafär
gewidmeten SonderflÖchen errich-
tet werden därfen und daÄ in
einem Raumordnungsprogramm
festgelegt wird, welche GrundsÖtze
bei der Widmung derartiger Son-
derflÖchen im Hinblick auf die Ziele
und GrundsÖtze der äberörtlichen
Raumordnung zu beachten sind .
Es entfÖllt jedoch känftig der
Schritt der auf ein konkretes Pro-
jekt abstellenden standortbezoge-
nen Einkaufszentren-Entwicklungs-
programme, deren Erstellung sich in
der Vergangenheit im VerhÖltnis
zum Regelungsinhalt als äberaus
zeitaufwendig herausgestellt hat .
Die Entscheidung, nicht mehr mit
dem gewichtigen Instrument eines
äberörtlichen Raumordnungspro-
grammes einzelne Projekte zusÖtz-
lich zu ohnehin notwendigen Wid-
mungs- und Widmungsgenehmi-
gungsverfahren zu steuern, stellt
also auch einen fählbaren Beitrag
zur Verwaltungsvereinfachung dar .
Das Grundsatz-Raumordnungspro-
gramm fär Einkaufszentren existiert
im äbrigen bereits in Form des All-
gemeinen Einkaufszentren-Entwick-
lungsprogrammes", LGBI . Nr. 22/
1992, das lediglich formal auf die
Textierung des neuen Raumord-

nungsgesetzes abzustimmen sein
wird .

Der Werdegang
von Raumordnungs-
programmen

Die Erstellung von Raumord-
nungsprogrammen durchlÖuft meh-
rere Phasen :
•

	

die Ausarbeitung des Entwurfes;
•

	

das Begutachtungsverfahren ;
• die BeschluÄfassung durch die
Landesregierung und die Kundma-
chung. (Abbildung 3) .

Die Ausarbeitung des fachlichen
Entwurfes ist in der Regel die arbeits-
intensivste Phase im Werdegang
eines Raumordnungsprogrammes .
Im sogenannten ßErlÖuterungsbe-
richt" werden auf Grundlage der
maÄgeblichen Ziele und GrundsÖt-
ze der äberörtlichen Raumordnung
und einer Bestandsanalyse die Vor-
schlÖge fär die zu treffenden Festle-
gungen formuliert und begrändet .
Darauf aufbauend wird der Verord-
nungsentwurf als eigentliches
Raumordnungsprogramm im recht-
lichen Sinne erstellt .
Das TROG 1994 gibt eine Reihe

von Hilfen und Anweisungen, wie in
dieser Entwurfsphase vorzugehen ist
(vgl . Abb. 3, obere HÖlfte). Im einzel-
nen ist hier aber die ausarbeitende
Stelle in hohem MaÄe gefordert, die
Entwurfsarbeiten so zu organisieren,
daÄ nicht nur die fachlichen An-
spräche an eine solide Planung er-
fällt werden, sondern daÄ daräber
hinaus die Planungsbetroffenen in
geeigneter Weise in den Planungs-
und DiskussionsprozeÄ eingebun-
den werden, um in das folgende Be-
gutachtungsverfahren bereits mit
einem Entwurf eintreten zu können,
der sich auf möglichst breites Ver-
stÖndnis und hohen Konsens stätzt .
Ihre Grenzen findet die partner-
schaftliche Entwurfsausarbeitung
allerdings in der zu wahrenden
Sachgerechtigkeit (die Summe der
von Einzelinteressen geprÖgten Mei-
nungen kann wohl nicht die Raum-
ordnung im Lande ausmachen)
und in der arbeitstechnischen
Durchfährbarkeit .

Nach Vorliegen eines möglichst
ausgereiften Entwurfes ist dieser
dem gesetzlichen Begutachtungs-
verfahren zuzufähren, das im ü 11
TROG 1994 exakt festgelegt ist und
aufgrund seiner Mehrstufigkeit je-
denfalls einen betrÖchtlichen Zeit-
aufwand erfordert . Fär die verschie-
denen Arten von Raumordnungs-
programmen gibt es unterschied-
liche Verfahrensschritte, die wieder-
um in Abbildung 3 dargestellt sind .
Gegenäber bisher betrÖgt die

Frist fär die Abgabe der Stellung-
nahmen von Gemeinden und Inter-
essensvertretungen nunmehr gene-
rell zwei Monate . Die wesentlichste
§nderung ergibt sich bei den Ver-
fahren fär Raumordnungsprogram-
me mit grundstäcksbezogenen
Festlegungen : Waren bei diesen bis-
her nur die von den Festlegungen
berährten Grundstäckseigentämer
zur Abgabe einer Stellungnahme
berechtigt, so ist dies nun allen Ge-
meindebewohnern und Liegen-
schaftseigentämern in der betref-
fenden Gemeinde möglich . Bei
Raumordnungsprogrammen fär
eine geordnete Entwicklung des
Tourismus können zudem auch die
jeweiligen TourismusverbÖnde und
Kurfonds Stellungnahmen abge-
ben .

Raumordnungs-
programme fär die
Ewigkeit?
Raumordnung ist kein Zustand,

sondern ein ProzeÄ . Der Raumord-
nungsbeirat hat dies unlÖngst deut-
lich in Erinnerung gerufen, als er
darauf hinwies, daÄ die Bestim-
mungen äber die §nderung von
Raumordnungsprogrammen in
einer Weise angewendet werden
sollen, daÄ auf känftige, zum Zeit-
punkt der Erlassung nicht absehba-
re Entwicklungen mit hinreichender
FlexibilitÖt Bedacht genommen
werden kann."

Es ist zweifellos notwendig, in
Raumordnungsprogrammen vor-
ausschauend Festlegungen zur er-
wänschten rÖumlichen Entwicklung
zu treffen . Angesichts des be-



schrÄnkten zeitlichen Planungshori-
zontes in einem dynamisch sich
entwickelnden Raum, der mit zu-
nehmendem Betrachtungszeit-
raum abnehmenden Treffsicherheit
von Prognosen und des niemals
auszuschlie•enden Wertewandels
ist es aber ebenso notwendig,
Raumordnungsprogramme in sach-
gerechter Weise fortzuschreiben .

Diese Auffassung einer ,dynami-
schen' Raumordnung findet im
TROG 1994 gegenäber bisher einen
verstÄrkten Niederschlag . (Abb. 4)

Neu ist die Verpflichtung in ö 12
Abs . 4, Raumordnungsprogramme
jedenfalls alle 10 Jahre (falls nütig
auch fräher) einer eigehenden
Öberpräfung zu unterziehen .

Wie bisher mässen nach ö 12 Abs . 1
Raumordnungsprogramme geÄn-
dert werden, wenn sich die zugrun-
deliegenden Gegebenheiten geÄn-
dert haben . Sie därfen nach ö 12 Abs .
2 geÄndert werden, wenn wichtige,
im üffentlichen Interesse gelegene
Grände vorliegen und durch die ßn-
derung kein Widerspruch zu den Zie-
len und GrundsÄtzen der äberürtli-
chen Raumordnung entsteht. Aus-
schlie•lich im privaten Interesse
gelegene Grände reichen fär eine
ßnderung hingegen nicht aus .

ßnderung von Raumordnungsprogrammen

Öberpräfung jeden-
falls alle 10 Jahre
(ö 12 Abs . 4)

Im Interesse einer Verfahrensbe-
schleunigung wird die Begutach-
tungsfrist fär Gemeinden und Interes-
sensvertretungen bei ßnderungen
von Raumordnungsprogrammen auf
einen Monat herabgesetzt .

Ein weiteres, neues Element einer
dynamischen äberürtlichen Raum-
ordnung ist die im ö 14 der Landesre-
gierung eingerÄumte Müglichkeit, in
bestimmten FÄllen mit Bescheid Aus-
nahmen von Raumordnungspro-
grammen zu genehmigen .

Diese Müglichkeit betrifft aus-
schlie•lich Raumordnungprogram-
me, in denen VorbehaltsflÄchen fär
die Erhaltung von Freiraumfunktio-
nen (Landwirtschaft, Landschaft,
Naturhaushalt, Wasservorkommen)
oder äberürtliche Siedlungsgrenzen
festgelegt sind . Hier kann die Ge-
meinde ermÄchtigt werden, entge-
gen den Festlegungen des Raum-
ordnungsprogrammes SonderflÄ-
chen oder VorbehaltsflÄchen fär
bestimmte Vorhaben zu widmen . Es
mu• sich dabei um standortgebun-
dene Anlagen oder Einrichtungen
handeln, an deren Verwirklichung
ein hüheres üffentliches Interesse be-
steht, als an der Aufrechterhaltung
der Festlegungen des Raumord-
nungsprogrammes .

Raumordnungsprogramme

ßnderungsmüglichkeit
aus wichtigen Gränden
im üffentlichen Interes-
se (ö 12 Abs . 2)

ßnderungsverpflichtung
bei ßnderung der zu-
grundeliegenden Gege-
benheiten (ö12 Abs . 1)

Fär derart wichtige Vorhaben wird
durch diese Ausnahmeregelung eine
raschere Durchfährung ermüglicht, als
dies bei einem normalen ßnderungs-
verfahren der Fall wÄre. Dem Grund-
satz der raschen Erledigung in drin-
genden FÄllen Rechnung tragend, gilt
umgekehrt die Ausnahmebewilligung
nur befristet: Die entsprechende Wid-
mung hat binnen sechs Monaten zu
erfolgen, mit der Ausfährung des be-
treffenden Vorhabens mu• binnen drei
Jahren begonnen werden .

55Aus" fär weitere
Freizeitwohnsitze

Die HÄuser- und WohnungszÄh-
lung 1991 des §sterreichischen Sta-
tistischen Zentralamtes weist in Tirol
ca . 21 .300 Ferienwohnungen aus,
wobei davon ausgegangen werden
kann, da• im Freiland befindliche
Freizeitwohnsitze in diesen Daten
nur zum geringen Teil erfa•t sind .
Aus dem Vergleich mit den spÄrli-
chen Statistiken aus fräheren Jahren
ist jedenfalls abzuleiten, da• der Be-
stand an Freizeitwohnsitzen in den
vergangenen Jahrzehnten deutlich
rascher zugenommen hat als die
Zahl der Hauptwohnsitze .

Ausnahmen von Raumordnungs-
programmen fär standortgebun-
dene Vorhaben im äberwiegenden
üffentlichen Interesse (ö 14)



Angesichts der Enge unseres
Siedlungsraumes, der von der Frei-
zeitwohnsitzentwicklung ausgehen-
den preistreibenden Wirkung auf
den Bodenmarkt und der auch da-
durch zunehmend schwieriger wer-
denden Wohnraumbeschaffung fär
die ansüssige Bevölkerung, der
von der Freizeitwohnsitzentwicklung
ausgehenden Zersiedelungsten-
denzen und der damit verbunde-
nen verstürkten finanziellen Bela-
stung der Gemeinden fär die Her-
stellung und den Betrieb der
Infrastruktur kann ein Fortschreiten
der Freizeitwohnsitzentwicklung im
Interesse der geordneten Gesamt-
entwicklung nicht weiter hingenom-
men werden .

Im äbrigen können Freizeitwohn-
sitze auÖerhalb des unmittelbaren
Siedlungsgebietes (etwa durch die
Zweckentfremdung von Almhätten,
Asten und Kochhätten) zwar zur
Stürkung büuerlicher Einkommen
beitragen, sie ziehen jedoch zusütz-
lichen Individualverkehr in den alpi-
nen Erholungsraum, verursachen Ab-
wasserprobleme, konkurrenzieren
die Tourismusbetriebe und Privat-
zimmervermieter und fähren letzt-
lich dazu, daÖ Bauten, die aus der
Notwendigkeit bergbüuerlicher Be-
wirtschaftung entstanden sind, zu
sinnentleerten Attrappen werden .

Da der allergröÖte Teil Tirols als
Standort fär Freizeitwohnsitze grund-
sützlich sehr attraktiv ist und im Zu-
ge der fortschreitenden europüi-
schen Integration und der weiteren
Entwicklung des Freizeitverhaltens
mit einer steigenden Nachfrage ge-
rechnet werden muÖ, kann eine Lö-
sung des Problems nicht darin lie-
gen, die Weiterentwicklung nur in
den derzeit schon hochbelasteten
Gebieten zu stoppen und eine Ver-
lagerung der Freizeitwohnsitzent-
wicklung auf die äbrigen Landestei-
le zuzulassen . Besonders im Hinblick
auf die von der Raumordnung zu
beachtende Zukunftsvorsorge kann
es keine sachgerechte Lösung sein,
eine in den Intensivzonen schon
jetzt als falsch erkannte Entwicklung
känftig in derzeit noch weniger be-
troffen Gebieten zuzulassen .

Aus diesen Erwügungen heraus
fiel die raumordnungspolitische Ent-

scheidung, die weitere Freizeit-
wohnsitzentwicklung in Tirol durch
entsprechende Bestimmungen im
Raumordnungs- und im Grundver-
kehrsgesetz generell zu stoppen .
Die entsprechenden raumord-

nungsrechtlichen Bestimmungen
sind in den ÄÄ 15 und 16 TROG 1994
enthalten .

Freizeitwohnsitze sind demnach
solche, die nicht der Befriedigung
eines ganzjührigen, mit dem Mittel-
punkt der Lebensbeziehungen ver-
bundenen Wohnbedärfnisses die-
nen, sondern zum Aufenthalt wüh-
rend des Urlaubs, der Ferien, des
Wochenendes oder sonst nur zeit-
weilig zu Erholungszwecken verwen-
det werden. Zweitwohnsitze fär be-
rufliche und Ausbildungszwecke
und natärlich auch Beherbergungs-
betriebe, Privatzimmer sowie Kur-
und Erholungsheime fallen nicht un-
ter diesen Begriff .
Als Grundsatz gilt, daÖ ab

1 .1 .1994 Freizeitwohnsitze nicht
mehr neu geschaffen oder vergrö-
Öert werden därfen .
Wohnsitze, die zu diesem Zeit-

punkt bereits nach den raumord-
nungsrechtlichen Vorschriften recht-
müÖig als Freizeitwohnsitze benutzt
worden sind, därfen hingegen wei-
terhin als solche verwendet werden ;
um Klarheit zu gewinnen, welchen
Bestand dies betrifft, ist ein Anmel-
deverfahren durchzufähren .

Um unbillige Hürten zu vermei-
den, die sich als Folge besonderer
Entwicklungen im beruflichen und
familiüren Bereich ergeben könn-
ten, ist daräber hinaus mit Bewilli-
gungsbescheid des Bärgermeisters
(auf dessen Erlassung bei Vorliegen
der Voraussetzungen ein Rechtsan-
spruch besteht) die Verwendung
eines Wohnsitzes als Freizeitwohnsitz
weiters zulüssig,
•

	

auf Antrag des gesetzlichen Er-
ben eines derartigen Wohnsitzes,
wenn dieser Wohnsitz nicht zur Be-
friedigung eines dauernden
Wohnbedärfnisses benötigt wird ;

•

	

auf Antrag des Eigentämers eines
derartigen Wohnsitzes, sofern die-
sem aufgrund geünderter berufli-
cher oder familiürer Verhültnisse
eine weitere Verwendung als
Dauerwohnsitz nicht möglich

oder zumutbar ist, jedoch ein In-
teresse an der Aufrechterhaltung
als Freizeitwohnsitz glaubhaft ge-
macht wird .
Freizeitwohnsitze, die durch derar-

tige Einzelbewilligungen als zulüssig
erklürt werden, därfen jedoch nur
vom Inhaber dieser Bewilligung, sei-
ner Familie und seinen Güsten ver-
wendet werden, wobei eine entgelt-
liche ßberlassung nicht zulüssig ist .

Die Durchsetzung der neuen Frei-
zeitwohnsitz-Regelung kann und soll
keinesfalls in Form einer permanen-
ten und läckenlosen §ßberwa-
chung" aller in Frage kommenden
Objekte erfolgen . Die Kontrolle wird
sich vielmehr auf jene Fülle zu be-
schrünken haben, in denen konkre-
te Verdachtsmomente bezäglich
eines VerstoÖes gegen Ä 15 TROG
1994 bestehen. Damit diese Bestim-
mung wegen eines solcherart weit-
maschigen §Kontrollnetzes" nicht zu
einer bloÖen Scheinregelung wird,
bedarf es gravierender Sanktionen,
die das Risiko einer verbotenen Frei-
zeitwohnsitznutzung in aller Regel
als zu hoch erscheinen lassen . Es ist
daher ein Höchststrafrahmen von
S 500.000,- vorgesehen ; da derarti-
ge VerstöÖe Dauerdelikte darstellen,
ist auch die wiederholte Verhün-
gung von Strafen möglich .

Die Anmeldung der am 1 . 1 . 1994
bestehenden Freizeitwohnsitze ist
eine Voraussetzung fär die Zulüssig-
keit der weiteren Verwendung und
darf von den Eigentämern daher
nicht versüumt werden . Grundsütz-
lich hat diese Anmeldung bis Ende
1994 zu erfolgen . Macht der Eigen-
tämer glaubhaft, daÖ er beispiels-
weise wegen eines lüngeren Aus-
landsaufenthaltes von der Anmel-
depflicht nichts wuÖte, kann die
Anmeldung lüngstens binnen fänf
Jahren nach Inkrafttreten des TROG
1994 erfolgen .
Fär die Anmeldung werden ent-

sprechende Vordrucke aufgelegt,
aus denen die erforderlichen Anga-
ben und Nachweise ersichtlich sind .
Der Bärgermeister hat die Anmel-
dung zu äberpräfen und mit Be-
scheid festzustellen, ob der betref-
fende Freizeitwohnsitz weiterhin als
solcher verwendet werden darf .

Die generelle Neuregelung der



Freizeitwohnsitze machen die bishe-
rigen Bestimmungen äber Ferien-
dürfer, Apartmenthöuser und Wo-
chenendsiedlungen (Ö 16 a des bis-
herigen Raumordnungsgesetzes)
entbehrlich, sie sind daher im TROG
1994 nicht mehr enthalten .

Ein weites Feld :
Koordination
in Angelegenheiten
der Raumordnung

Die Koordination von Verwal-
tungsbereichen mit raumbedeutsa-
men Aufgaben ist ein Schlässelthe-
ma fär eine tatsöchlich wirksame
Raumordnung im umfassenden Sin-
ne und es bedarf noch jeder Menge
Arbeit, die Voraussetzungen dafär
weiter zu verbessern und vor allem
sie stöndig durchzufähren .

Ö 1 7 TROG 1994 enthölt (die bishe-
rige gesetzliche Regelung leicht ver-
störkend) wesentliche Anknäp-
fungspunkte fär eine derartige Koor-
dination, deren hohe praktische
Bedeutung nicht wegen der Kärze
der Formulierung unterschötzt wer-
den sollte .

So legt Ö 17 Abs . 1 bindend fest,
daÄ bei der Erlassung von Verord-
nungen aufgrund von Landesgeset-
zen Raumordnungsprogramme zu
beräcksichtigen sind, bzw . daÄ bei
deren Fehlen zumindest auf die Zie-
le und Grundsötze der äberürtli-
chen Raumordnung Bedacht zu
nehmen ist . Soweit derartige Verord-
nungen also von ihrem Inhalt her fär
die Ziele der äberürtlichen Raum-
ordnung von Bedeutung sind oder
die Festlegungen von Raumord-
nungsprogrammen berähren, ist die
Landesregierung bzw. sind die mit
der Entwurfsausarbeitung befaÄten
Dienststellen verpflichtet, die gefor-
derte Beräcksichtigung bzw. Be-
dachtnahme durchzufähren und
haben daher auch die dafär erfor-
derlichen innerorganisatorischen
Vorkehrungen zu treffen .

Ein noch wesentlich umfassende-
res Koordinationsgebot ist im Ö 17
Abs. 2 enthalten, wonach raumbe-
deutsame Investitionen und Fürde-

rungsmaÄnahmen des Landes nur
im Einklang mit Raumordnungspro-
grammen, oder - soweit solche
nicht bestehen - nur unter Bedacht-
nöhme auf die Ziele und Grundsöt-
ze der äberürtlichen Raumordnung
erfolgen därfen . Auch hier ist von
den Trögern dieser Investitionen und
FürderungsmaÄnahmen bzw. von
den durchfährenden Stellen aktiv si-
cherzustellen, daÄ dieser verpflich-
tende Koordinationsauftrag auch
tatsöchlich wahrgenommen wird .

AuÄerhalb des Regelungsberei-
ches des TROG 1994 ist vor allem die
Koordination zwischen raumbe-
deutsamen Planungen und MaÄ-
nahmen des Bundes und des Lan-
des ein noch nicht befriedigend ge-
lüstes Thema . Eine von Bund und
Löndern gemeinsam beschickte Ar-
beitsgruppe ist seit einiger Zeit dar-
an, hiefär einen Lüsungsvorschlag
zu entwickeln .

Störkere fachliche
Ausrichtung der
Raumordnungsorgane

Die ÖÖ 18 bis 26 TROG 1994 erset-
zen die im bisherigen Raumord-
nungsgesetz und den dazu erlasse-
nen Ausfährungsverordnungen ent-
haltenen Bestimmungen äber die
Raumordnungs-Beratungsorgane,
straffen deren Organisation mit Ziel-
richtung auf raschere Ablöufe und
verstörken die fachliche Ausrich-
tung der personellen Zusammen-
setzung .
Auf Landesebene werden die

bisherige Raumordnungskonferenz
und der bisherige Raumordnungs-
beirat zu einem Raumordnungsbei-
rat neuen Typs" zusammengezo-
gen. Die Untergruppen des Raum-
ordnungsbeirates bleiben aufrecht .
Der bisher dreistufige Organisations-
aufbau wird also durch einen ver-
waltungsükonomisch sinnvolleren
zweistufigen Aufbau ersetzt . Im neu-
en Raumodnungsbeirat werden er-
gönzend zu den bisher schon ver-
tretenen Institutionen auch noch
der Landesumweltanwalt und der
Vorstand der Abt . Ic des Amtes der
Landesregierung stimmberechtigte

Mitglieder sein . Das Militörkomman-
do Tirol ist im Raumordnungsbeirat
nicht mehr vertreten, arbeitet aber
weiterhin in den fachlich relevanten
Untergruppen mit. (Abbildung 5)

Auf Ebene der Kleinregionen (Re-
gionalbeiröte) und der Bezirke
(Bezirkskommissionen) wurde eine
maÄgebliche •nderung der perso-
nellen Zusammensetzung vorge-
nommen : Anstelle der bisherigen
Mitglieder zum Ausgleich des politi-
schen Störkeverhöltnisses treten im
Interesse einer störkeren fachlichen
Ausrichtung Mitglieder mit beson-
deren Kenntnissen in fär die Raum-
ordnung bedeutungsvollen Fach-
bereichen, wobei das Gesetz selbst
bestimmte Fachbereiche vorgibt .
Eine besonders starke Umgestaltung
erföhrt die Bezirkskommission Inns-
bruck-Stadt, die in der personellen
Zusammensetzung den äbrigen
Bezirkskommissionen angeglichen
wird und der känftig nicht mehr der
gesamte Stadtsenat, sondern nur
der Bärgermeister als Vorsitzender
und das fär die Stadtplanung zu-
stöndige Mitglied des Stadtsenates
oder Gemeinderates angehüren
und in die andererseits ebenfalls
Fachmitglieder aufgenommen wer-
den . In Kleinregionen, die nur aus
einer Gemeinde bestehen, entföllt
der Regionalbeirat, dessen Aufga-
ben wurden ja bisher schon vom
Gemeinderat wahrgenommen .

Bezäglich des Raumordnungsbei-
rates und seiner Untergruppen so-
wie der Bezirkskommissionen treten
die neuen Bestimmungen nach der
kommenden Landtagswahl in Kraft,
die Regionalbeiröte werden nach
dem nöchsten allgemeinen Ge-
meinderatswahlen auf die neue
Rechtslage umgestellt .

Aus Alt mach Neu
In den ÖÖ 105 bis 107, 110 und 111

TROG 1994 werden schlieÄlich jene
Festlegungen getroffen, die eine rei-
bungslose ßberleitung von der bis-
herigen auf die neue Rechtslage er-
müglichen .

Bisherige Entwicklungsprogram-
me gelten grundsötzlich als Raum-
ordnungsprogramme weiter. Wegen



Wegfalles der gesetzlichen Grundla-
ge treten jedoch die bisher nach
ü 16 a TROG erlassenen Entwick-
lungsprogramme för FeriendÖrfer,
ApartmenthÄuser und Wochenend-
siedlungen au•er Kraft . Die darauf
gegröndeten FlÄchenwidmungen
werden in Widmungen nach der
neuen Rechtslage öbergeföhrt, wo-
bei för die Zuweisung dieser neuen
Widmung die Merkmale der auf
diesen GrundflÄchen bestehenden
Objekte ma•geblich sind . Die (we-
nigen) SonderflÄchen för Wochen-
endsiedlungen gelten könftig als
Freiland, jedoch dörfen dort lÄng-
stens fönf Jahre hindurch noch Bau-
bewilligungen för den Neubau von
WochenendhÄusern erteilt werden .

Ebenso treten die bisher erlasse-
nen standortbezogenen Einkauf-
zentren-Entwicklungsprogramme
bzw. sÄmtliche vor der 6. TROG-
Novelle erlassenen Einkaufszen-
tren-Entwicklungsprogramme au-
•er Kraft. Die darauf gegröndeten
Widmungen gelten als SonderflÄ-
che för Einkaufszentren nach ü 49
Abs. 1 TROG 1994 weiter, sind jedoch
von den Gemeinden hinsichtlich
der nach ü 49 Abs . 2 notwendigen
Festlegungen zu ergÄnzen .

	

ß

Karl

D
ie Entwicklung eines eigen-
stÄndigen und umfassenden
Raumordnungsrechtes geht

in Tirol nunmehr bereits öber zwei
Jahrzehnte zuröck . Mit dem am
16. 2. 1972 in Kraft getretenen Tiroler
Raumordnungsgesetz, LGBI . Nr. 10/
1972, wurde der Bereich der Raum-
ordnung erstmals einer gesamthaf-
ten Regelung unterzogen .

Die Raumordnung ist in Tirol der-
zeit durch das Tiroler Raumord-
nungsgesetz 1984, LGBI . Nr. 4 i.d.F.
LGBI. Nr. 76/1990 geregelt .

SpÖrr

Beim Tiroler Raumordnungsgesetz
1984 handelt es sich um die Wieder-
verlautbarung des bis dahin bereits
viermal novellierten Tiroler Raumord-
nungsgesetzes aus dem Jahre 1972 .

Mit dem neuen Tiroler Raumord-
nungsgesetz soll der Bereich der
Raumordnung einer vollstÄndigen
Neuregelung unterzogen werden .
Ausschlaggebend daför war die

Tatsache, da• sich wÄhrend der
Geltung des derzeitigen Tiroler
Raumordnungsgesetzes, vor allem
aber in den letzten Jahren, rÄumli-

Abbildung 5
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Raumordnungs rgane

1
RegionalbeirÄte1

in 50 Kleinregionen, die jeweils mehrere
Gemeinden umfassen
(keine RegionalbeirÄte in fönf Regionen,
die nur aus einer Gemeinde bestehen )

19 Bezirkskommissionen 1

1Raumordnungsbeirat 1

und von diesem eingesetzte

1
Untergruppen1

(üü24und25)

(üü22und23)

(üü 18 bis 21 )

che Entwicklungen vollzogen ha-
ben, die vom seinerzeitigen Gesetz-
geber in dieser Form nicht vorherge-
sehen werden konnten und denen
mit dem bestehenden raumord-
nungsrechtlichen Instrumentarium
daher nicht ausreichend begegnet
werden kann . Dazu kommt, da• sich
in den aktuellen raumordnungs-
fachlichen Anschauungen und den
daraus abgeleiteten raumord-
nungspolitischen Zielsetzungen ein
allgemeiner Wandel vollzogen hat,
der keineswegs auf Tirol beschrÄnkt
ist und dem nur durch eine Anpas-
sung der gesetzlichen Grundlagen
hinreichend Rechnung getragen
werden kann. Daröberhinaus erfor-
dern auch die bei der Vollziehung
des Tiroler Raumordnungsgesetzes
durch zwei Jahrzehnte gewonne-
nen praktischen Erfahrungen ein
teilweises Abgehen von bisherigen
Positionen und Schwerpunkten .



Das Tiroler Raumordnungsgesetz
1994 wird am 1 . 1 . 1994 in Kraft tre-
ten und wurde bereits im LGBI . Nr.
81/1993 verlautbart .

Das neue Tiroler Raumordnungs-
gesetz 1994 gliedert sich in fänf Teile
und umfaüt 119 Paragraphen . Der
folgende Beitrag befaüt sich mit
den Teilen II bis V

Das neue Tiroler Raumordnungs-
gesetz 1994 enthölt folgende we-
sentliche Önderungen im Vergleich
zum geltenden Tiroler Raumord-
nungsgesetz 1984 :

1 . Im Bereich der Ärtlichen
Raumordnung (II. Teil) :
• Neufassung der Aufgaben und

Ziele der Ärtlichen Raumordnung
(ß 27)

•

	

Erweiterung der Planungsinstru-
mente der Gemeinde durch das
dem Flöchenwidmungsplan und
den Bebauungsplönen vorgela-
gerte Ärtliche Raumordnungskon-
zept (ßß 29 und 31 bis 34)

•

	

Festlegung von Sonderflöchen als
selbstöndige Widmungskategorie
anstelle der bisherigen Sonderflö-
chen im Bauland und im Freiland
(ß 35)

• Verbot der Baulandwidmung be-
zäglich Grundflöchen, deren ver-
kehrsmöüige und sonstige Er-
schlieüung unverhöltnismöüig
hohe Aufwendungen erfordern
wärde (ß 37)

•

	

teilweise Neuregelung der ver-
schiedenen Widmungskatego-
rien (ßß 38, 39 und 40)

•

	

gönzliche Neuregelung der im
Freiland zulössigen Baufährun-
gen, insbesondere in bezug auf
land- und forstwirtschaftliche
Bauten (ßß 41 und 42)

•

	

Schaffung spezieller Sonderflö-
chen fär Hofstellen, Intensivtier-
haltungen, Austragshöuser und
sonstige land- und forstwirtschaft-
liche Geböude (ßß 44-47)

•

	

Schaffung spezieller Sonderflö-
chen fär Beherbergungsgroübe-
triebe, Sportanlagen und fär Wid-
mungen in verschiedenen Ebe-
nen (ßß 48, 50, 51 und 52)

•

	

Schaffung von Vorbehaltsflöchen
fär Geböude und Anlagen der

Quelle: §Raumplanung" Nr 2/93,
Bern 1993

Gemeinde und fär objektgefÄr-
derte Wohnbauten (ß 53)

•

	

gönzliche Neuregelung der Ver-
kehrsflöchen (ß 54)

•

	

Zweiteilung der Bebauungsplöne
in einen allgemeinen Bebau-
ungsplan und einen ergönzen-
den Bebauungsplan (ßß 55 und
56)

•

	

Verbot der Erteilung der Baubewil-
ligung vor dem Inkrafttreten des
allgemeinen und des ergönzen-
den Bebauungsplanes (ß 55 Abs .
4 und 5)

•

	

aufsichtsbehÄrdliche Genehmi-
gungspflicht auch fär das Ärtliche
Raumordnungskonzept und den
allgemeinen

	

Bebauungsplan
(ß 67)

2. Im Bereich der Bau-
landumlegung (III. Teil) :
•

	

Einleitung des Umlegungsverfah-
rens ausschlieülich durch Verord-
nung

•

	

Festlegung der Antragslegitima-
tion der Gemeinde oder der Hölf-
te der Grundeigentämer mit min-
destens der Hölfte der umzule-
genden Flöche (ß 73)

•

	

Vornahme einer bescheidmöüi-
gen Grenzfeststellung (ß 75)

•

	

Verknäpfung der Baulandumle-
gung mit der Bebauungsplanung
und der Flöchenwidmungspla-
nung (ßß 82-84)

3. Bodenbeschaffungs-
fonds (IV. Teil) :
Diese Bestimmungen sind gönzlich
neu . Dieser Bodenbeschaffungs-
fonds soll die Gemeinden bei der
Bewöltigung ihrer Aufgaben im Be-
reich der Ärtlichen Raumordnung
unterstätzen .

4. „bergangs-
bestimmungen (V. Teil)
Diese umfassen Regelungen hin-
sichtlich anhöngiger Verfahren zur
Erlassung von Entwicklungspro-
grammen, hinsichtlich der beste-
henden Entwicklungsprogramme,
der Raumordnungsorgane, der be-
stehenden Flöchenwidmungsplö-
ne, der bestehenden Widmungen,
der Bebauungsplöne und der Bau-
verfahren bis zur Erlassung der Be-
bauungsplöne .

Zum 11. Teil :
‰rtliche Raumordnung

1 . Abschnitt :
Allgemeine Bestimmungen :

Der baulichen Entwicklung der
Gemeinde kommt im Bereich der
Ärtlichen Raumordnung zwar zen-
trale Bedeutung zu, die Aufgabe
der Ärtlichen Raumordnung geht j(,-
doch daräber hinaus . Sie umfaüt
gleichermaüen etwa die Bereiche
der infrastrukturellen und der ver-
kehrsmöüigen Erschlieüung sowie
die Freiraumplanung und der wirt-
schaftlichen Entwicklung .

Die Aufgabenstellung der Ärtli-
chen Raumordnung wird daher auf
die röumliche Entwicklung der Ge-
meinde, und nicht wie bisher in ein-
geschrönkter Form auf die bauliche
Entwicklung der Gemeinde bezo-
gen,

Der Zielkatalog des Tiroler Raum-
ordnungsgesetzes 1984 reicht eben-
falls nicht mehr aus, um den aktuel-
len Anforderungen an die Ärtliche
Raumordnung gerecht zu werden .

Es war daher der Ärtlichen Raum-
ordnung bereits in der grundlegen-



den Zielbestimmung zurAufgabe zu
machen, dem Grundsatz des Bo-
densparens Rechnung zu tragen .
Weiters haben die Gemeinden

dafÖr Sorge zu tragen, daÄ das vor-
handene Bauland auch tatsöchlich
widmungsgemöÄ verwendet wird
und daÄ die Nutzung m•glichst bo-
densparend und zweckmöÄig er-
folgt .

Der verdichteten Verbauung wird
der Vorzug gegenÖber der Verbau-
ung mit freistehenden Einzelobjek-
ten gegeben .
Neben dem sparsamen Ver-

brauch von Grund und Boden ent-
hölt der Zielkatalog des Tiroler
Raumordnungsgesetzes 1994 eben-
so wie im Bereich der Öber•rtlichen
Raumordnung eine wesentlich stör-
kere •kologische Ausrichtung .
Die Planungsinstrumente im Be-

das •rtliche Raumordnungskon-
zept, die Flöchenwidmungs- und
Bebauungsplöne nur durch Zivilin-
genieure und technische BÖros oder
durch fachlich entsprechend quali-
fizierte Gemeindebedienstete im
Rahmen ihrer dienstlichen Tötigkeit
ausgearbeitet werden dÖrfen .

2. Abschnitt : ärtliches
Raumordnungskonzept

Wie bereits ausgefÖhrt, wird nun-
mehr das •rtliche Raumordnungs-
konzept als grundlegendes Pla-
nungsinstrument im Bereich der •rt-
lichen Raumordnung sowohl den
Flöchenwidmungsplönen, als auch
den Bebauungsplönen vorange-
stellt .

Im •rtlichen Raumordnungskon-
zept muÄ sich die Gemeinde sehr

Abbildung 1

STUFEN DER äRTLICHEN RAUMORDN UNG (ü 29)

1 . ärtliches Raumordnungskonzept

2. Flöchenwidmungsplan

3. Bebauungsplan

- allgemeiner Bebauungsplan

- ergönzender Bebauungsplan

reich der •rtlichen Raumordnung
wurden erweitert .

Die •rtliche Raumordnung erfolgt
nicht mehr wie bisher zweistufig,
sondern kÖnftig dreistufig .
Dem Flöchenwidmungsplan und

den Bebauungsplönen wird das •rt-
liche Raumordnungskonzept als
grundlegendes Planungsinstrument
vorangestellt .

Bei den Bebauungsplönen ist
wiederum zwischen dem allgemei-
nen Bebauungsplan und den er-
gönzenden Bebauungsplönen zu
unterscheiden .

Neu ist die Bestimmung, wonach

genau und gezielt mit der ange-
strebten Entwicklung auseinander-
setzen . (Abbildung 2)

Die Planung im •rtlichen Raum-
ordnungskonzept ist umfassend . Sie
bezieht sömtliche Bereiche der
röumlichen Entwicklung der Ge-
meinde ein. Im besonderen sind
dies die Freiraum- und die Bauland-
planung sowie die verkehrsmöÄige
und infrastrukturelle Planung . Die
Bedeutung des •rtlichen Raumord-
nungskonzeptes als grundlegendes
Planungsinstrument erfordert eine
löngerfristige Ausrichtung . Das Ge-
setz sieht daher einen in der Regel

zehnjöhrigen Planungszeitraum,
verbunden mit der Verpflichtung
der Fortschreibung und einer Be-
richtspflicht des BÖrgermeisters ge-
genÖber dem Gemeinderat und
der Landesregierung vor .

Das •rtliche Raumordnungskon-
zept wird in Verordnungsform erlas-
sen und unterliegt der aufsichtsbe-
h•rdlichen Genehmigung durch
die Landesregierung .

Das •rtliche Raumordnungskon-
zept löÄt sich jedoch nur dann ver-
wirklichen, wenn es gelingt, das
Bauland zu mobilisieren und einer
widmungsgemöÄen Verwendung
zuzufÖhren .

Es war daher im neuen Tiroler
Raumordnungsgesetz den Gemein-
den die M•glichkeit einzuröumen,
die Widmung von Grundflöchen
und die Erlassung und ßnderung
der Bebauungsplöne vom Zustan-
dekommen eines Vertrages mit
dem jeweiligen GrundeigentÖmer
abhöngig zu machen .

3. Abschnitt :
Flöchenwidmungsplan

Neu ist vorerst die Bindung des
Flöchenwidmungsplones an das
•rtliche Raumordnungskonzept .

Bis zur Erlassung des •rtlichen
Raumordnungskonzeptes dÖrfen
Flöchenwidmungsplöne nur mehr
geöndert werden, wenn die ßnde-
rung im •ffentlichen Interesse gele-
gen ist. (Abbildung 3)

Im Bereich der Widmungskatego-
rien wird lediglich das Bauland und
das Freiland begrifflich unveröndert
Öbernommen, wöhrend anstelle der
Hauptverkehrsflöchen die Festle-
gung des Verlaufes der StraÄen tritt
und die Sonderflöchen im Bauland
und im Freiland als eigene Wid-
mungskategorie eingefÖhrt wurden .
Auch bei den Vorbehaltsflöchen

handelt es sich um eine gönzlich
neue Widmungskategorie .

Neu ist auch, daÄ im Fall einer Ge-
föhrdung durch Wildböche und La-
winen Baulandwidmungen nur im
Bereich bereits bestehender Sied-
lungsgebiete erfolgen dÖrfen, wobei
die Baulandausweisung in Richtung
der stark geföhrdeten Bereiche auf
keinen Fall stattfinden darf.



Als besonderes Problem haben
sich in der Vergangenheit jene
durchaus nicht seltenen Fölle erwie-
sen, daÖ Grundflöchen, auf denen
rechtmöÖig bereits Betriebe oder
sonstige Einrichtungen bestanden,
eine der betrieblichen oder sonsti-
gen Tötigkeit widersprechenden
Widmung zugefährt wurden .

In solchen Föllen ist zwar der auf
einer rechtskröftigen Baubewilli-
gung beruhende Baubestand
rechtlich gesichert. Weitere auch
noch so geringfägige BaumaÖnah-
men sind jedoch mangels Vorlie-
gens der widmungsmöÖigen Vor-
aussetzungen nicht mÄglich .

In Hinkunft sollen in den ange-
sprochenen Föllen in allen Wid-
mungskategorien bauliche MaÖ-
nahmen daher dann zulössig sein,
wenn diese nur zu einer hÄchst ge-
ringfägigen Erweiterung des Baube-
standes und der betrieblichen oder
sonstigen Tötigkeit fähren .

Neu ist weiters eine, den prakti-

schen Bedärfnissen folgende um-
fassende, jedoch taxative Auflistung
der im Freiland zulössigen anderen
als land- und forstwirtschaftlichen
Bauten .

Bestehen blieb die MÄglichkeit
der Widmung von Sonderflöchen fär
Geböude und sonstige Anlagen mit
besonderer Standorteignung bzw.
-Bindung .

Neu wurde jedoch die Verpflich-
tung der Gemeinde eingefährt, die
Widmung als Sonderflöche bei
nicht widmungsgemöÖer Verwen-
dung aufzuheben, wobei die Frist
drei Jahre betrögt .

Diese Dreijahresfrist gilt generell
auch fär die äbrigen Sonderflö-
chen .

Hervorzuheben sind weiters die
speziellen Sonderflöchen fär land-
und forstwirtschaftliche Bauten, wo-
bei hinsichtlich der zulössigen
Wohnnutzflöchen GrÄÖenobergren-
zen vorgesehen wurden .

Neu ist die MÄglichkeit, in Form

einer Sonderflöchenwidmung in
mehreren Ebenen unterschiedliche
Verwendungszwecke festzulegen .

Dies hat sich in der Vergangen-
heit vor allem dort als wänschens-
wert erwiesen, wo auf engem Raum
verschiedene grundsötzlich mitein-
ander vereinbare Nutzungsansprä-
che konkurrieren .

Neu ist auch die Regelung hin-
sichtlich der Vorbehaltsflöchen .

Derartige Vorbehaltsflöchen kÄn-
nen einerseits nur fär Geböude und
Anlagen der Gemeinde, welche Äf-
fentlichen Zwecken dienen, gewid-
met werden und andererseits zur Si-
cherung von Flöchen fär den ob-
jektgefÄrderten Wohnbau .

Die Widmung als Vorbehaltsflö-
che fär den objektgefÄrderten
Wohnbau soll 5 Jahre bestehen .

Wird die betreffende Grundflöche
in dieser Zeit nicht von der Gemein-
de oder einem Bautröger, der ob-
jektgefÄrderte Wohnbauten errich-
tet, erworben, so kommt dem

Abbildung 2
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Nutzung und Erhaltung der freien Landschaft

ü

	

angestrebte BevÄlkerungs- und Haushaltsentwicklung
(bestehender Siedlungsraum)

ü

	

angestrebte Wirtschaftsentwicklung und Beräck-
sichtigung bestehender Strukturen

ü

	

Anordnung und Gliederung des Baulandes
entsprechend dem Wohn- und Wirtschaftsbedarf

ü

	

zeitliche Abfolge der Widmung

ü
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ü

	

VerkehrserschlieÖung

* sonstige erforderliche Infrastruktur ; Finanzierbarkeit

ü

	

erhaltenswerte Ortsteile

Planungszeitraum

10 Jahre

Berichtspflicht des Bärgermeisters

an Gemeinderat
an Landesregierung

Ausarbeitung

ü

	

staatliche befugte Ziviltechniker

ü

	

technische Bäros

ü

	

Bedienstete von Gemeinden
mit fachlicher Qualifikation
im Rahmen ihrer Tötigkeit

Kosten

Zuschässe durch das Land
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Bauland

ö

	

Wohngebiet
ö

	

gemischtes Wohngebiet

ö

	

Gewerbe- und
Industriegebiet

ö

	

Mischgebiet
ö

	

allgemeines Mischgebiet
ö

	

Kerngebiet
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Tourismusgebiet
ö

	

landwirtschaftliches
Mischgebiet

WIDMUNGSKATEGORIEN IM FLüCHEfdWIDMUNGSPLAN

Sonderflächen

ö aufgrund bes. Standort-
eignung oder Standort-
gebundenheit

ö

	

aus besonderen raum-
ordnungsfachlichen
GrÖnden

ö

	

fÖr Hofstellen
* fÖr Intensivtierhaltung
ö

	

fÖr Austragshäuser
ö

	

fÖr sonstige land- und
forstwirtschaftliche
Gebäude

ö

	

fÖr Beherbergungsbetriebe
ö

	

fÖr Einkaufszentren
ö

	

fÖr Sportanlagen
ö

	

fÖr Abbaugebiete,
Abbauanlage

* fÖr verschiedene Ebenen

Freiland

Vorbehaltsflächen

* fÖr Gebäude und Anlagen
der Gemeinde, die Äffent-
lichen Zwecken dienen

* fÖr den objektgefÄrderten
Wohnbau

Verkehrsflächen

4

GrundeigentÖmer das Recht zu, von
der Gemeinde die Aufhebung als
Vorbehaltsfläche zu verlangen .

Dies wird jedoch dann nicht als
gerechtfertigt angesehen, wenn
der GrundeigentÖmer trotz eines
Kaufangebotes der Gemeinde oder
eines entsprechenden Bauträgers
nicht bereit war, die Grundflächen
zu veräu•ern . In diesem Fall ist vor-
gesehen, da• die entsprechende
Grundfläche in Freiland rÖckgewid-
met wird .
Zum Schutz des betroffenen

GrundeigentÖmers ist jedoch eine
unbeschränkte Vorbehaltswidmung
nicht mÄglich . Es darf lediglich 50
der als Bauland gewidmeten
Grundfläche des betreffenden
GrundeigentÖmers in der betreffen-
den Gemeinde als Vorbehaltsflä-
che fÖr den objektgefÄrderten
Wohnbau gewidmet werden und es
mÖssen mindestens 1 .500 m 2 von
der Vorbehaltswidmung unberÖhrt
bleiben .

Die Regelung hinsichtlich der bis-
herigen Hauptverkehrsflächen wur-
de gänzlich fallengelassen . Da

nämlich im Zeitpunkt der Flächen-
wimdungsplanung der genaue
spätere Stra•enverlauf in aller Regel
nicht bekannt ist, soll kÖnftig fÖr die
noch zu errichtenden Stra•en nur
deren voraussichtlicher Verlauf fest-
gelegt werden . Diese Festlegung
des Stra•enverlaufes berÖhrt die zu-
grundeliegende Widmung nicht .

Jene Stra•en, deren in Aussicht
genommener Verlauf im Flächewid-
mungsplan festgelegt ist, soll im all-
gemeinen Bebauungsplan durch
die Stra•enfluchtlinie bestimmt wer-
den .

Letztendlich steht jedoch der ge-
naue Stra•enverlauf erst mit der Er-
teilung der Stra•enbaubewilligung
nach dem Tiroler Stra•engesetz und
dem tatsächlichen Bau der Stra•e
fest .
Dementsprechend soll kÖnftig

erst die in Natur bestehende Stra•e
als Verkehrsfläche und damit als ei-
gene kraft Gesetzes wirkende Wid-
mungskategorie gelten .

Ein EinlÄsungsrecht des Grundei-
gentÖmers gegenÖber der Gemein-
de ist dann vorgesehen, wenn die

Gemeinde die Festlegung der Stra-
•enfluchtlinie 10 Jahre hindurch
aufrecht lä•t, ohne da• eine ent-
sprechende Stra•enbaubewilligung
erwirkt wird .

4. Abschnitt :
Bebauungspläne

Dem Bebauungsplan kommt im
Bereich der Ärtlichen Raumordnung
in Hinkunft schon deshalb eine zen-
trale Bedeutung zu, weil die Errei-
chung der aktuellen Raumord-
nungsziele im Bezug auf die Entwick-
lung des Baulandes ohne sie nicht
mÄglich ist . Vor allem gilt dies im Hin-
blick auf die Durchsetzung einer bo-
densparenden, aufeinander abge-
stimmten Verbauung der vorhande-
nen Bauplätze. Eine Bautätigkeit soll
kÖnftig nur mehr auf der Grundlage
einer abgeschlossenen Bebauungs-
planung mÄglich sein .

Nunmehr soll daher fÖr den Be-
reich des Baulandes und jener Son-
derflächen und Vorbehaltsflächen,
bei denen der festgelegte besonde-
re Verwendungszweck dies erfor-



dert, vorerst nur ein sogenannter all-
gemeiner Bebauungsplan erlassen
werden .

Dieser legt hinsichtlich der ver-
kehrsmÖüigen Erschlieüung ledig-
lich die Straüenfluchtlinie der Stra-
üen und hinsichtlich der Bebauung
die Mindestbaudichte fest .

Die öbrigen Bebauungsplanfest-
legungen werden im ergÖnzenden
Bebauungsplan getroffen .

Im ergÖnzenden Bebauungsplan
sind folgende Festlegungen zu tref-
fe n :
Ä

	

H•chstgr•üe der BauplÖtze
Ä

	

Baufluchtlinie
Ä

	

Bauweise
Ä

	

Bauh•he
ZusÖtzlich ist die Festlegung der

H•henlage, der Baugrenzlinie und
allfÖlliger ergÖnzender Bauh•hen-
und Baudichtefestlegungen und
spezielle Festlegungen öber die
MindestabstÖnde zulÖssig . (Abb . 4)

Eine Kernbestimmung des neuen
Tiroler Raumordnungsgesetzes ist
die Regelung, daü die Erteilung
einer Baubewilligung und Grundtei-
lungsbewilligung bei sonstiger Nich-
tigkeit des Bescheides nur dann
m•glich ist, wenn för das betreffen-
de Grundstöck ein allgemeiner und
ein ergÖnzender Bebauungsplan
erlassen ist .

Nur in ganz bestimmten FÖllen ist
vor Erlassung des allgemeinen Bebau-
ungsplanes und des ergÖnzenden Be-
bauungsplanes die Erteilung einer
Baubewilligung m•glich .

5. Abschnitt :
Verfahren, Rechtswirkungen

In besonderer Weise hervorzuhe-
ben ist eine allgemeine Informa-
tionspflicht der Gemeinde gegen-
öber den Gemeindebewohnern vor
Erlassung des •rtlichen Raumord-
nungskonzeptes und des neuen FlÖ-
chenwidmungsplanes .

Neu ist auch die VerstÖndigungs-
pflicht von der Entwurfsauflage bei
der Erlassung des FlÖchenwid-
mungsplanes und der Bebauungs-
plÖne .
Auch k•nnen die Entwörfe des

FlÖchenwidmungsplanes und des
allgemeinen Bebauungsplanes bzw .
des ergÖnzenden Bebauungspla-

nes nunmehr gleichzeitig aufgelegt
und beschlossen werden .

Besonders darauf hinzuweisen ist
auch, daü das •rtliche Raumord-
nungskonzept, der FlÖchenwid-
mungsplan und der allgemeine Be-
bauungsplan der aufsichtsbeh•rdli-
chen Genehmigungspflicht durch
die Landesregierung unterliegen .
Zur Verfahrensvereinfachung ist je-
doch vorgesehen, daü die Geneh-
migung hinsichtlich des allgemei-
nen Bebauungsplanes kraft Geset-
zes dann erteilt gilt, wenn sie nicht
innerhalb von sechs Monaten nach
der vollstÖndigen Vorlage des be-
schlossenen Planes versagt wird .

Zum 111 . Teil :
Baulandumlegung

Im bestehenden Tiroler Raumord-
nungsgesetz ist die Baulandumle-
gung im wesentlichen losgel•st von
der FlÖchenwidmungsplanung und
Bebauungsplanung geregelt .

Es hat sich in der Vergangenheit
gezeigt, daü auf diese Weise eine
effektive Durchsetzung der •rtlichen
Raumordnungsziele nicht m•glich
ist . In diesem Sinn wird mit dem vor-
liegenden Gesetz von der weitest-
gehenden Trennung dieser beiden
Bereiche abgegangen .

Baulandumlegung einerseits und
FlÖchenwidmungsplanung und Be-
bauungsplanung andererseits sind
nunmehr in mehrfacher Hinsicht
eng miteinander verknöpft .
Dies beginnt damit, daü för Grund-
flÖchen, die einer geordneten und
bodensparenden Bebauung nicht
zugÖnglich sind, ergÖnzende Be-
bauungsplÖne nicht erlassen wer-
den dörfen .

Auch hinsichtlich der Einleitung
des Umwidmungsverfahrens wurde
eine grundlegende änderung vor-
genommen .

Es wird könftig der Gemeinde
m•glich sein, selbst gegen den Wil-
len einer widerstrebenden Mehrheit
der Grundeigentömer die Einlei-
tung eines Umlegungsverfahrens zu
erreichen .

Die Einleitung des Umlegungsver-
fahrens soll könftig durch Verord-
nung erfolgen, weil sich herausge-
stellt hat, daü die Einleitung mit Be-
scheid oft bereits zu Beginn zu
erheblichen Verfahrensverz•gerun-
gen geföhrt hat .

Eine gÖnzliche Neuregelung ist
hinsichtlich der Grenzfeststellung im
Baulandumlegungsgebiet getrof-
fen worden .

Es wurde nunmehr ein im wesent-
lichen dem Vermessungsgesetz
nachgebildetes Grenzfeststellungs-

Abbildung 4
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verfahren vorgesehen, dem alle be-
troffenen Grundeigentämer beizu-
ziehen sind .

Weiters wurde die bisher wertbe-
zogene Betrachtungsweise durch
eine flüchenbezogene ersetzt .
Zudem wurde eine allgemeine

Koordinationspflicht zwischen Ge-
meinden und Umlegungsbehörden
normiert .

Neu ist insbesondere, daÖ der
Umlegungsbescheid erst nach dem
Inkrafttreten des Bebauungsplanes
erlassen werden darf, wobei die Er-
stellung des Bebauungsplanes ein-
vernehmlich mit der Neuordnung
der Grundstäcke zu erstellen ist .

Hinsichtlich der Bestimmungen
äber Umlegungsvertrüge und Umle-
gungsäbereinkommen hat sich in-
sofern eine wesentliche Änderung
ergeben, als der AbschluÖ eines Ver-
trages oder eines •bereinkommens
in ein Umlegungsverfahren einge-
bettet wurde . Auch in diesem Fall ist
das Umlegungsverfahren durch Ver-
ordnung einzuleiten und wieder ab-
zuschlieÖen .

Die förmliche Einleitung des Um-
legungsverfahrens auch in diesem
Fall ist deshalb sinnvoll, weil auf die-
se Weise das Umlegungsgebiet be-
stimmt abgegrenzt wird . Weiters
wird dadurch die Zustündigkeit der
Umlegungsbehörde begrändet und
besteht die Möglichkeit, im Falle des
Scheiterns der Einigungsbemähun-
gen das Verfahren regulür fortzuset-
zen .

Zum IV. Teil :
Bodenbeschaffungsfonds

Mit der in diesem Teil des Geset-
zes vorgesehenen Einrichtung des
Bodenbeschaffungsfonds wird ein
zentrales Anliegen im Bereich der
örtlichen Raumordnung verwirklicht .

Die Gemeinden sind aufgrund ih-
rer eingeschrünkten finanziellen Lei-
stungskraft von sich aus meist nicht
in der Lage, ausreichend Grund zu
erwerben, um einerseits den vielfül-
tigen kommunalen Bedarf abdek-
ken zu können und andererseits
durch die Sicherung von Standorten
und in weiterer Folge Bereitstellung
von Grundstäcken insbesondere fär

Siedlungszwecke oder wirtschaftli-
che Zwecke eine aktive Bodenpoli-
tik betreiben zu können .
Dem Bodenbeschaffungsfonds

wird es dementsprechend zur Auf-
gabe gemacht, die Gemeinden bei
der Verwirklichung der Festlegung
des jeweiligen örtlichen Raumord-
nungskonzeptes zu unterstätzen .

Die Tütigkeit des Fonds umfaÖt
dabei im wesentlichen zwei ge-
trennte Bereiche :
ß Gewührung von Fondsdarlehen
oder Zuschässen zum selbstündi-
gen Erwerb von Grundstäcken
durch die Gemeinden ;
ß

	

Erwerb von Grundstäcken durch
den Bodenbeschaffungsfonds und
Weitergabe derselben an öffentli-
che private Planungstrüger.
Die Bereitstellung von Grundstäcken
etwa fär den sozialen Wohnbau, fär
kommunale Zwecke, fär Betriebsan-
siedlungen oder die Standortverle-
gung von Betrieben sowie fär land-
und forstwirtschaftliche Bauten wird
daher zu den besonderen Fonds-
zwecken zu zühlen sein .

Zum V Teil :
SchluÖ- und •ber-
gangsbestimmungen

1 . § 16 a Abs . 7 des Tiroler Raum-
ordnungsgesetzes 1984 rüumte den
Gemeinden die Möglichkeit ein,
Sonderflüchen fär Apartmenthüu-
ser mit höchstens 15 Wohnungen
mit insgesamt höchstens 60 Betten
auch ohne Vorliegen eines entspre-
chenden Entwicklungsprogrammes
zu widmen, sofern die darauf zu er-
richtenden Apartmenthüuser als
Gastgewerbebetrieb zur Beherber-
gung von Güsten gefährt werden .

Von den Gemeinden ist innerhalb
von 6 Monaten nach dem Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes eine geünderte
Widmung vorzunehmen, wobei die
festzulegende Widmung jedenfalls
auf die bereits bestehende oder
rechtskrüftig bewilligte bauliche
Nutzung der betreffenden Grund-
flüchen abzustimmen ist .
Es kommen daher alle Wid-

mungskategorien in Betracht, inner-
halb derer die Errichtung einer ent-
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sprechenden Anzahl an Betten zu-
lüssig ist .
Vor •berleitung dieser Widmung

därfen Neu- und Zubauten und die
Änderung des Verwendungszwek-
kes bestehender Gebüude nicht
mehr vorgenommen werden . Den-
noch erteilte Baubewilligungen lei-
den an einem mit Nichtigkeit be-
drohten Fehler.

2. Verpflichtung zur Erlassung des
örtlichen Raumordnungskonzeptes :
Die Gemeinden werden verpflich-
tet, das örtliche Raumordnungskon-
zept spütestens innerhalb von 6
Jahren zu erlassen und innerhalb
weiterer 2 Jahre den Flüchenwid-
mungsplan zu äberarbeiten oder
günzlich neu zu erlassen .

Bis zur Erlassung des örtlichen
Raumordnungskonzeptes därfen
Flüchenwidmungsplüne nur ge(in-
dert werden, wenn wichtige im öf-
fentlichen Interesse gelegene Grän-
de vorliegen .

Die Nichterlassung des örtli-
chen Raumordnungskonzeptes soll
schlieÖlich dazu fähren, daÖ keine
weiteren Grundflüchen als Bauland
oder als Sonderflüchen gewidmet
werden därfen .

3. Bebauungsplüne :
Bestehende Bebauungsplüne und
alte Verbauungsplüne därfen
grundsützlich nicht mehr geündert
werden, sie gelten als Verbauungs-
richtlinien weiter.

4. Bestehende Widmungen und
sonstige Festlegungen :
a) Bei Grundflüchen im Bauland,
die als AufschlieÖungsgebiet ge-
kennzeichnet sind, entfüllt die Kenn-
zeichnung als AufschlieÖungsge-
biet .
b) Verordnungen äber die Erlassung
eines Bauverbotes nach § 1 1 Abs . 6
des Tiroler Raumordnungsgesetzes
tritt auÖer Kraft .
c) Wohngebiet nach § 12 Abs . 3 des
Tiroler Raumordnungsgesetzes gilt
als Wohngebiet nach § 38 Abs . 1 des
neuen Gesetzes .
d) Mischgebiet nach § 14 Abs . 1 des
Tiroler Raumordnungsgesetzes gilt
als allgemeines Mischgebiet nach
§ 40 Abs. 2, Fremdenverkehrsgebiet



nach ü 14 Abs. 2 lit . b als Tourismus-
gebiet nach ü 40 Abs . 4 .
e) Sonderflöchen nach ü 16 Abs . 1
lit. a TROG 1984 gelten als Vorbe-
haltsflöchen nach ü 53 Abs . 1 lit . a .

Abweichend von ü 53 Abs . 5 be-
steht das Recht des GrundeigentÖ-
mers, die EinlÄsung der betreffen-
den Grundflöche durch die Ge-
meinde zu verlangen, nach Ablauf
von drei Jahren nach dem Inkraft-
treten der seinerzeitigen Widmung
als Sonderflöche .

Ist diese Frist im Zeitpunkt des In-
krafftretens dieses Gesetzes bereits
abgelaufen, gilt die Frist mit diesem
Zeitpunkt .
f) Sonderflöchen nach ü 16 Abs . 1 lit .
b des Tiroler Raumordnungsgeset-
zes 1984 gelten als Sonderflöchen
nach ü 43 Abs . 1 lit . a .
Abweichend vom ü 43 Abs . 4

entsteht die Verpflichtung der Ge-
meinde, diese Widmung der be-
treffenden Grundflöche aufzuhe-
ben, bereits nach Ablauf von drei
Jahren nach Inkrafttreten dieses
Gesetzes .
g) Hauptverkehrsflöchen nach ü 17
des Tiroler Raumordnungsgesetzes
1984 gelten als Festlegungen Öber
den Stra•enverlauf nach ü 54 Abs . 1
TROG 1994 .

Die Gemeinden sind verpflichtet,
innerhalb von 6 Monaten nach
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes
eine mit dem umgebenden Wid-
mungsbestand vereinbarte Wid-
mung festzulegen und der Landes-
regierung zur aufsichtsbehÄrdlichen
Genehmigung vorzulegen .

Der GrundeigentÖmer hat das
Recht, von der Gemeinde die Auf-
hebung des Vorbehaltes zu verlan-
gen, wenn 10 Jahre abgelaufen
sind, nach dem Inkrafttreten der sei-
nerzeitigen Widmung als Hauptver-
kehrsflöche bzw. wenn diese Frist im
Zeitpunkt des Inkrafttreten dieses
Gesetzes bereits abgelaufen ist, mit
diesem Zeitpunkt .

Hauptverkehrsflöchen nach ü 17
des Tiroler Raumordnungsgesetzes
1984 gelten, soweit sie mit den be-
stehenden Stra•en Öbereinstim-
men, als Verkehrsflöchen nach ü 43
Abs. 3 .

Soweit diese ßbereinstimmung
nicht gegeben ist, hat die Gemein-

de innerhalb von 6 Monaten nach
Inkrafttreten dieses Gesetzes fÖr die
betreffende Grundflöche eine mit
dem umgebenden Widmungsbe-

Das Tiroler

Grundverkehrsgesetz

Christoph Purtscher

Zum Inhalt :

Eine Kurzdarstellung bzw. die wesentlichen Punkte des
äNeuen Tiroler Grundverkehrsgesetzes" .

InhaltsÖbersicht :

1. Einleitung
II . Der landwirtschaftliche

Grundverkehr
III. Der Verkehr mit

BaugrundstÖcken
IV Der Auslönder-

grundverkehr
V. Verfahrensvorschriften

und gemeinsame
Bestimmungen

1 . Einleitung

Der Tiroler Landtag hat am 7 . Juli
1993 ein äNeues Tiroler Grundver-
kehrsgesetz§ beschlossen . Dieses
Gesetz wurde am 28. September
1993 im Landesgesetzblatt, LGBI . Nr.
82, verlautbart und wird am 1 . Jön-
ner 1994 in Kraft treten .

Warum konnte mit dem bisher
in Geltung gestandenen
Grundverkehrsgesetz 1983
nicht mehr das Auslangen
gefunden werden :

Das Grundverkehrsgesetz 1983
regelte zwei Bereiche, und zwar
den land- und forstwirtschaftlichen
Grundverkehr sowie den Auslönder-
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stand vereinbarte Widmung festzu-
legen und die Widmung der auf-
sichtsbehÄrdlichen Genehmigung
vorzulegen .

	

„

grundverkehr. Anla• fÖr eine gönzli-
che Neufassung des Tiroler Grund-
verkehrsrechtes war zweifellos die
Europöische Integration . Auf Grund
des freien Personen-, Dienstlei-
stungs- und Kapitalverkehrs kÄnnen
nömlich die Bestimmungen des
Auslöndergrundverkehrs gegen-
Öber EWR- bzw . EG-Auslöndern nicht
mehr aufrechterhalten werden .

Hinsichtlich der Europöischen In-
tegration sind insbesondere folgen-
de Gesichtspunkte zu beachten :

FreizÖgigkeit
der Arbeitnehmer

(Art. 28 bis 30 EWR-Abkommen;
Art. 48 bis 51 EWG-Vertrag)

Diese Grundfreiheit beinhaltet
das Recht aller EWR-StaatsangehÄ-
rigen, sich in einen anderen EG-
oder EFTA-Staat (mit Ausnahme der
Schweiz) zu begeben und dort un-
ter den gleichen Bedingungen wie
dessen BÖrger sich um einen Ar-
beitsplatz zu bewerben, eine un-
selbstöndige Beschöftigung auszu-
Öben und nach Beendigung derTö-
tigkeit im Aufnahmestaat zu ver-
bleiben. Alle Arbeitnehmer, die die
StaatsangehÄrigkeit eines Mitglied-
staates besitzen und im Hoheitsge-
biet eines anderen Mitgliedstaates
beschöftigt sind, besitzen hinsicht-
lich einer Wohnung, einschlie•-



lich der Erlangung des Eigentums
an der von ihnen benütigten
Wohnung, alle Rechte und Begän-
stigungen wie inlöndische Arbeit-
nehmer.

Niederlassungsfreiheit

(Art . 31 bis 35 EWR-Abkommen; Art
52 bis 58 EWG Vertrag)

Durch diese Grundfreiheit soll
selbstöndig Erwerbstötigen die freie
Standortwahl gewöhrleistet werden .
Begänstigt sind alle natärlichen Per-
sonen, die Staatsangehürige eines
EWR-Mitgliedstaates sind, sowie je-
ne juristischen Personen, die nach
den Rechtsvorschriften eines Mit-
gliedstaates gegrändet wurden
und ihren satzungsgemöÖen Sitz, ih-
re Hauptverwaltung oder ihre
Hauptniederlassung innerhalb des
EWR haben . Auch die Niederlas-
sungsfreiheit bedeutet Inlönder-
gleichbehandlung der EWR-Staats-
bärger. Die Niederlassungsfreiheit
umfaÖt daher auch das Recht,
Grundstäcke zur Errichtung von Be-
triebsstötten, aber auch fär Wohn-
zwecke im Zusammenhang mit der
Ausäbung der Erwerbstötigkeit unter
den gleichen Voraussetzungen wie
Inlönder zu erwerben .

Dienstleistungsfreiheit

(Art. 36 bis 39 EWR-Abkommen ;
Art . 59 bis 66 EWG Vertrag)

Diese Grundfreiheit bedeutet die
Liberalisierung aller in der Regel ge-
gen Entgelt erbrachten Leistungen
mit grenzäberschreitendem Cha-
rakter. Wenn es fär die Ausäbung der
Dienstleistung erforderlich ist, be-
steht auch hier das Recht auf
Grunderwerb. Grundsötzlich ist al-
lerdings davon auszugehen, daÖ im
Zusammenhang mit der Dienstlei-
stungsfreiheit ein Bedärfnis nach
einer stöndigen Wohnung nicht gel-
tend gemacht werden kann .

Freiheit
des Kapitalverkehrs

(Art. 40 bis 45 EWR-Abkommen ;
Art. 67 bis 73 EWG-Vertrag)

Nach Art. 40 des EWR-Abkom- .
mens unterliegt der Kapitalverkehr

in bezug auf Berechtigte, die in den
EG-Mitgliedstaaten oder in den EF-
TA-Staaten ansössig sind, keinen Be-
schrönkungen und keiner Diskrimi-
nierung auf Grund der Staatsange-
hürigkeit oder des Wohnortes der
Parteien oder des Anlageortes. Im
Gegensatz zu den Freiheiten des
Personenverkehrs begänstigt der
Art. 40 EWR-Abkommen nicht bloÖ
die Staatsangehürigen der EWR-Mit-
gliedstaaten, sondern alle natärli-
chen und juristischen Personen, die
in diesen Staaten ansössig sind . Fär
den Grundstäcksverkehr bedeutet
dies, daÖ die durch die Freiheit des
Kapitalverkehrs bewirkte gegenseiti-
ge Äffnung der Immobilienmörkte
sömtlichen Personen, die in einem
EWR-Staat ansössig sind, unabhön-
gig von ihrer Nationalitöt zugute
kommen wird .

Wie sieht das •Neue Tiroler
Grundverkehrsgesetz" aus :
Das Grundverkehrsgesetz 1994

enthölt neben den (schon im bishe-
rigen Grundverkehrsgesetz 1983
enthalten gewesenen) Bestimmun-
gen äber den land- und forstwirt-
schaftlichen Grundverkehr und den
Auslöndergundverkehr auch Be-
stimmungen äber den Baugrund-
stäcksverkehr inklusive der Freizeit-
wohnsitzregelung . Im Bereich des
land- und forstwirtschaftlichen
Grundverkehrs wird das Prinzip der
Selbstbewirtschaftung verstörkt . Der
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Auslöndergrundverkehr wird aufge-
teilt in Regelungen fär Auslönder,
die Staatsangehürige eines EWR-
Mitgliedstaates und auf Grund des
EWR-Abkommens im Zusammen-
hang mit der Verwirklichung der vier
EG-Freiheiten den Inlöndern gleich-
gestellt sind, und fär die äbrigen
Auslönder. Der Erwerb eines unbe
bauten Grundstäckes zum Zwecke
der Errichtung eines Freizeitwohnsit-
zes ist in Hinkunft äberhaupt nicht
mehr müglich .

II. Der landwirtschaftliche
Grundverkehr

Was sind land- bzw. forstwirt-
schaftliche Grundstäcke :

Nach dem Gesetzeswortlaut sind
dies Grundstäcke, die ganz oder
teilweise im Rahmen eines land-
oder forstwirtschaftlichen Betriebes
fär land- oder forstwirtschaftliche
Zwecke genutzt werden. Als land-
bzw. forstwirtschaftliche Grundstäk-
kegelten aberdaräber hinaus auch
Grundstäcke, die zwar nicht im Rah-
men eines land- bzw, forstwirtschaft-
lichen Betriebes, aber doch in einer
fär die Land- oder Forstwirtschaft ty-
pischen Weise genutzt werden .
Als land- bzw. forstwirtschaftliche
Grundstäcke gelten schluÖendlich

Land- und forstwirtschaftliche
Grundstäcke sollen als solche
erhalten bleiben.



auch Grundstäcke, die derzeit in
anderer Weise als fär land- oder
forstwirtschaftliche Zwecke verwen-
det werden, die aber vor nicht mehr
als 20 Jahren im Rahmen eines
land- oder forstwirtschaftlichen Be-
triebes fär land- oder forstwirtschaft-
liche Zwecke genutzt wurden und
noch so beschaffen sind, daü sie oh-
ne besondere Aufwendungen wie-
der dieser Nutzung zugefährt wer-
den können .

Welche RechtsgeschÖfte
bzw. Rechtserwerbe bedärfen
einer Genehmigung :

Ä

	

der Erwerb des Eigentums;
Ä

	

der Erwerb des Fruchtnieüungs-
rechtes ;

Ä der Erwerb eines Bestandrechtes
(Abschluü eines Pachtvertrages),
wenn das Grundstäck gröüer als
fänf Hektar ist,
wenn sich auf dem Grundstäck
(unabhÖngig von der Gröüe) land-
bzw. forstwirtschaftliche Wohn-
oder WirtschaftsgeÖude befinden,
wenn das Bestandrecht in das
Grundbuch eingetragen werden
soll, oder wenn die Bestonddauer
mehr als zehn Jahre betrÖgt ;

Ä

	

die •berlassung land- oder forst-
wirtschaftlicher Grundstäcke zu
einer die land- oder forstwirt-
schaftliche Nutzung ausschlie-
üenden oder wesentlich beein-
trÖchtigenden Nutzung ;

Ä

	

jede Schenkung auf den Todes-
fall .

Keiner Genehmigung
hingegen bedarf es :

Ä beim Rechtserwerb durch Erben
oder VermÖchtnisnehmer, die
zum (abstrakten) Kreis der gesetz-
lichen Erben gehören (= der ver-
witwete Ehegatte, die Kinder, die
Eltern und die Groüeltern samt al-
len Nachkommen sowie die Ur-
groüeltern), sofern nicht von den
Anordnungen des Gesetzes oder
des Erblassers abgegangen wird;

Ä beim Rechtserwerb zwischen
Ehegatten oder Blutsverwandten
und VerschwÖgerten in gerader
Linie, wenn eine Gesamtäberga-
be erfolgt .

Ziele :

Land- und forstwirtschaftliche
Grundstäcke sollen möglichst als
solche erhalten bleiben und nur in
die Hand von solchen Personen
kommen, die in der Lage und wil-
lens sind, die Grundstäcke selbst im
Rahmen eines land- oder forstwirt-
schaftlichen Betriebes zu bewirt-
schaffen .

GrundsÖtzlich kann jeder, der wil-
lens und fÖhig ist, eine Selbstbewirt-
schaftung auf Basis eines Landwirt-
schaftsbetriebes zu gewÖhrleisten,
land- oder forstwirtschaftlich ge-
nutzten Grund und Boden erwer-
ben. Falsch ist hingegen die allge-
mein verbreitete Ansicht, wonach
nur der, der bereits ßBauerß ist bzw .
wonach nur der, der bereits äber
land- oder forstwirtschaftlich ge-
nutzte Grundstäcke verfägt, solche
hinzuerwerben kann . Maügeblich ist
vielmehr einzig und allein, ob je-
mand willens und fÖhig ist, eine
Selbstbewirtschaftung - auf Basis
eines Betriebes - zu gewÖhrleisten .

Eine Selbstbewirtschaftung im
Sinne des Gesetzes liegt allerdings
nur dann vor, wenn die Bewirtschaf-
tung durch den Hofbetreiber selbst
(also grundsÖtzlich persönlich), un-
ter Beiziehung der Familienangehö-
rigen und der allenfalls daräber hin-
aus noch zusÖtzlich erforderlichen
Dienstnehmer erfolgt . Von einem
Betrieb (Voll-, Zu- oder Nebener-
werbsbetrieb) kann nur dann ge-
sprochen werden, wenn eine selb-
stÖndige wirtschaftliche Einheit vor-
liegt, die geeignet ist, zum Le-
bensunterhalt des Bewirtschafters
bzw. seiner Familie beizutragen .
Wird schlieülich ein Hof in seiner Ge-
samtheit erworben, besteht die Ver-
pflichtung, am Hof bzw. i n vertretba-
rer Entfernung zu wohnen (,Resi-
denzpflicht") .

Voraussetzungen fär die
Erteilung der Genehmigung :

Die grundverkehrsbehördliche Ge-
nehmigung darf bei land- oder
forstwirtschaftlichen Grundstäcken
nur erteilt werden, wenn der Rechts-
erwerb weder dem öffentlichen In-
teresse an der Erhaltung eines lei-

stungsfÖhigen Bauernstandes noch
dem öffentlichen Interesse an der
Schaffung oder Erhaltung eines wirt-
schaftlich gesunden Grundbesitzes
widerspricht .

Ein derartiger Widerspruch liegt
insbesondere dann vor bzw. die Ge-
nehmigung darf nicht erteilt wer-
den, wenn
Ä

	

der Erwerber das Grundstäck
nicht selbst im Rahmen eines
land- oder forstwirtschaftlichen
Betriebes bewirtschaften wird ;

Ä

	

der Erwerber nicht äber die fär die
Selbstbewirtschaftung erforderli-
chen fachlichen Kenntnisse ver-
fägt;

Ä

	

die durch ein Agrarverfahren er-
zielte gänstige Agrarstruktur ohne
zureichenden Grund wieder ge-
stört wird ;

Ä

	

Grundstäcke zur Bildung oderVer-
gröüerung von Groübesitz erwor-
ben werden;

Ä

	

der Preis den Verkehrswert um
mehr als 30 % äbersteigt .
Daräber hinaus darf eine Geneh-

migung auch dann nicht erteilt wer-
den, wenn ein Freizeitwohnsitz ge-
schaffen werden soll . Unter einem
Freizeitwohnsitz versteht der Gesetz-
geber GebÖude, Teile von GebÖu-
den oder Wohnungen, die nicht der
Befriedigung eines ganzjÖhrigen,
mit dem Mittelpunkt der Lebensbe-
ziehungen verbundenen Wohnbe-
därfnisses dienen, sondern zum Auf-
enthalt wÖhrend des Urlaubs, der
Ferien, des Wochenendes oder
sonst nur zeitweilig zu Erholungs-
zwecken verwendet werden . Verein-
facht ausgedräckt ist der klassische
Freizeitwohnsitzwerber der, der an-
derswo den Mittelpunkt seiner Le-
bensbeziehungen, seine berufliche,
familiÖre und gesellschaftliche Bin-
dung hat, dort auch seine politi-
schen Rechte ausäbt, und wirklich
nur zu reinen Freizeitzwecken einen
weiteren Wohnsitz anstrebt .

UnabhÖngig von diesen
Voraussetzungen sind
folgende Rechtserwerbe
zu genehmigen:

Ä

	

Rechtserwerbe durch den Lan-
deskulturfonds oder den Boden-



beschaffungsfonds, wenn der
Rechtserwerb der Erfällung der
Aufgaben dieser Fonds dient ;

ü Rechtserwerbe durch eine Ge-
meinde, wenn der Rechtserwerb
zur Erfällung ihrer Aufgaben, ins-
besondere zur Befriedigung von
dringenden Wohnbedärfnissen
oder zur Ansiedlung oder Erweite-
rung von Betrieben, benötigt wird .

Behördenaufbau :

1 . Instanz:
Die Bezirksgrundverkehrskommis-

sion (eingerichtet bei der Bezirksver-
waltungsbehörde), bestehend aus
einem rechtskundigen Beamten
der Bezirksverwaltungsbehörde als
Vorsitzendem und zwei weiteren
Mitgliedern, wobei das Vorschlags-
recht färje eines dieser weiteren Mit-
glieder der Bezirkslandwirtschaffs-
kammer und der jeweiligen Ge-
meinde zukommt (3er Besetzung) .

II . Instanz :
Die Landesgrundverkehrskommis-

sion, bestehend aus einem Vorsit-
zenden, einem Richter, einem
rechtskundigen Beamten als Be-
richterstatter, einem Rechtsanwalt
oder Notar, einem Agrartechniker,
einem Forsttechniker, sowie je
einem Vertreter der Kammer der ge-
werblichen Wirtschaft, der Kammer
fär Arbeiter und Angestellte und der
Landeslandwirtschaftskammer (9er
Besetzung) .

III. Der Verkehr
mit Baugrundstäcken

Was sind Baugrundstäcke :

Baugrundstäcke sind Grundstäk-
ke, die mit GebÖuden, ausgenom-
men fand-oderforstwirtschaftlichen
Wohn- oder WirtschaftsgebÖuden
(diesbezäglich kommen die Vor-
schriften des landwirtschaftlichen
Grundverkehrs zum Tragen), bebaut
sind . Als Baugrundstäcke gelten des
weiteren unbebaute Grundstäcke,
die im FlÖchenwidmungsplan als
Bauland, als VorbehaltsflÖche oder

als SonderflÖche, ausgenommen
SonderflÖchen fär landwirtschaftli-
che Zwecke etc., gewidmet sind .
Unter den Begriff der Bougrundstäk-
ke sind schluÄendlich auch alle
Wohnungen einzuordnen .

Einer Genehmigung bedärfen :

ü

	

der Erwerb des Eigentums;
ü

	

der Erwerb eines Baurechtes ;
ü

	

der Erwerb eines FruchtnieÄungs-
rechtes;

ü

	

der Erwerb eines Bestandrechtes
(AbschluÄ eines Mietvertrages),

wenn eine Eintragung ins Grund-
buch erfolgen soll,
wenn die Bestanddauer unbefri-

stet ist,
oder wenn die Bestanddauer

mehr als zehn Jahre betrÖgt ;
ü

	

jede Schenkung auf den Todes-
fall .

Keiner Genehmigung
hingegen bedarf es :

ü

	

beim Rechtserwerb durch Erben
oder VermÖchtnisnehmer, die
zum (abstrakten) Kreis der gesetz-
lichen Erben gehören, sofern
nicht von der Anordnung des Ge-
setzes oder des Erblassers abge-
gangen wird ;

ü

	

beim Rechtserwerb zwischen
Ehegatten oder Blutsverwandten
oder VerschwÖgerten in gerader
Linie und bis zum dritten Grad der
Seitenlinie (also innerhalb eines
relativ weiten Verwandtschafts-
kreises) ;

ü

	

beim Rechtserwerb an einem be-
bauten Grundstäck, wenn der
Rechtserwerber gegenäber der
Grundverkehrsbehörde schriftlich
erklÖrt, daÄ er die österreichische
Staatsbärgerschaft besitzt und
daÄ durch den Rechtserwerb kein
Freizeitwohnsitz geschaffen wer-
den soll .
Mit der zuletzt genannten Aus-

nahmebestimmung wird fär die be-
reits bebauten Grundstäcke das so-
genannte ErklÖrungsmodell" - ein
vereinfachtes Verfahren - im
Grundverkehrsgesetz verankert . Er-
folgt ein an sich bewilligungspflichti-
ger Rechtserwerb an einem bereits
bebauten Grundstäck, so genägt
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es, wenn der Rechtserwerber ge-
genäber der Grundverkehrsbehör-
de schriftlich die ErklÖrung abgibt,
daÄ er österreichischer Staatsbärger
ist und kein Freizeitwohnsitz ge-
schaffen wird . Die Grundverkehrsbe-
hörde bestÖtigt ihm die Abgabe
dieser ErklÖrung und damit kann
bereits eine allfÖllige Verbächerung
im Grundbuch erfolgen . Nur dann,
wenn diese ErkÖrung nicht abgege-
ben wird bzw. nicht abgegeben
werden kann, ist eine Bewilligung
des Rechtserwerbes durch die
Grundverkehrsbehörde erforderlich .

Ziele :

Beim Verkehr mit Baugrundstäk-
ken zielt das Grundverkehrsgesetz
darauf ab, das gerade in Tirol so
knappe Gut Grund und Boden' fär
diejenigen - zu erschwinglichen
Preisen - zu sichern, die einen ganz-
jÖhrigen Wohnbedarf haben . Nach-
dem vor allem die Nachfrage nach
Freizeitwohnsitzen die Preise fär Bau-
grundstäcke in unerschwingliche
Höhen getrieben hat, ist es erklÖrtes
Ziel dieses Gesetzes, Freizeitwohnsit-
ze einzudÖmmen . Daräber hinaus
soll Grundstäckshortungen entge-
gengewirkt werden .

Voraussetzungen fär die
Erteilurig der Genehmigung :

Bei unbebauten Grundstäcken
darf die Genehmigung nur erteilt
werden, wenn der Rechtserwerb fär
Wohnzwecke, betriebliche Zwecke
oder fär die Erfällung öffentlicher
oder gemeinnätziger Aufgaben er-
folgt; es muÄ also ein entsprechen-
der Bedarf vorliegen . Die Behörde
kann die Genehmigung mit Aufla-
gen erteilen, insbesondere kann sie
vorschreiben, daÄ das Grundstäck
innerhalb einer festzusetzenden Frist
dem angegebenen Verwendungs-
zweck zugefährt wird . Zur Sicherung
der Erfällung allfÖlliger Auflagen
kann daräber hinaus eine Kaution
vorgeschrieben werden .

Eine Genehmigung darf jedoch
keinesfalls erteilt werden, wenn ein
Freizeitwohnsitz geschaffen werden
soll . Es sei denn, es handelt sich um
ein - bestehendes Objekt, das ent-



Baugrundstäcke sollen zur Dek-
kung eines ganzjührigen Woh-
nungsbedärfnisses und fär die
Wirtschaftzur Verfägung stehen.

sprechend den raumordnungs-
rechtlichen Bestimmungen beim
Bärgermeister als Freizeitwohnsitz
angemeldet und fär das gleichzei-
tig festgestellt wurde, daÖ es fär eine
ganzjührige Wohnnutzung nicht
geeignet ist . Allerdings muÖ in
einem solchen Fall der Rechtserwer-
ber bereits seit mindestens fänf Jah-
ren seinen ordentlichen Wohnsitz in
Ästerreich haben bzw fräher minde-
stens fänf Jahre gehabt haben .

Bei bebauten Grundstäcken ist in
der Regel eine Genehmigung nicht
erforderlich, weil hier ja die Abgabe
der entsprechenden Erklürung -- im
Zuge des vereinfachten Erklürungs-
verfahrens - genägt. Ist ausnahms-
weise dennoch eine Genehmigung
erforderlich, gelten die dargelegten
Voraussetzungen .

Beh•rdenaufbau :

I . Instanz :
Die Bezirksverwaltungsbeh•rde, also
ein monokratisches Organ,

II . Instanz :
Die Landesgrundverkehrskommis-
sion, bestehend aus einem Vorsit-
zenden, einem Richter, einem
rechtskundigen Beamten als Be-
richterstatter, einem Rechtsanwalt
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oder Notar, sowie je einem Vertreter
der Kammer der gewerblichen Wirt-
schaft, der Kammer fär Arbeiter und
Angestellte und der Landesland-
wirtschaftskammer (7er-Besetzung) .

IV Der Auslünder-
grundverkehr

Der Auslünderbegriff :

Als Auslünder gilt jede natärliche
Person, die die •sterreichische
Staatsbärgerschaft nicht besitzt bzw,
auch jede juristische Person, Perso-
nengesellschaft des Handelsrechtes
etc., die entweder ihren Sitz im Aus-
land hat oder die äberwiegend von
Auslündern •konomisch oder orga-
nisatorisch beherrscht wird .
Ab 1 . Jünner 1996 erfolgt aller-

dings die Gleichstellung der EWR-
Bärger mit den Inlündern . Das be-
deutet, daÖ ab diesem Zeitpunkt al-
le jene Personen (EWR-Bärger), die
sich auf eine der vier EG-Freiheiten
stätzen k•nnen, sowohl im Bereich
des landwirtschaftlichen Grundver-
kehrs als auch im Bereich des Bau-
grundstäcksverkehrs wie Inlünder zu
behandeln sein werden . Bis zu die-
sem Zeitpunkt - 1 . Jünner 1996 -

unterliegen die EWR-Bärger jedoch
wie die äbrigen Auslünder den Be-
stimmungen äber den Auslünder-
grundverkehr.

Welche Rechtsgeschüfte
bzw. Rechtserwerbe bedärfen
einer Genehmigung :

ö

	

der Erwerb des Eigentums ;
ö

	

der Erwerb eines Baurechtes;
ö

	

der Erwerb eines FruchtnieÖungs-
rechtes ;

ö

	

der Erwerb eines
(AbschluÖ eines

Bestand rechtes
Mietvertrages),

wenn eine Eintragung ins Grund-
buch erfolgen soll,
wenn die Bestanddauer unbefri-
stet ist, oder wenn die Bestand-
dauer mehr als zehn Jahre be-
trügt;

ö

	

unter gewissen Voraussetzungen
die Begrändung eines Pfandrech-
tes an Baugrundstäcken ;

ö

	

jede Schenkung auf den Todes-
fall .

Keiner Genehmigung
hingegen bedarf es :

ö

	

beim Rechtserwerb durch Erben
oder Vermüchtnisnehmer, die
zum (abstrakten) Kreis der gesetz-
lichen Erben geh•ren, sofern
nicht von der Anordnung des Ge-
setzes oder des Erblassers abge-
gangen wird ;

ö

	

beim gemeinsamen Rechtser-
werb durch Ehegatten, wenn
einer von ihnen die •sterreichi-
sche Staatsbärgerschaft besitzt ;

Ziele :

Schon das bisherige Grundver-
kehrsgesetz hatte im Bereich des
Auslündergrundverkehrs u .a. das
Ziel, die Befriedigung des dauern-
den Wohnbedarfes der heimischen
bzw. ansüssigen Bev•lkerung zu si-
chern und erh•hte Preissteigerun-
gen zu vermeiden; daran hat sich
nichts geündert,

Voraussetzungen fär die
Erteilung der Genehmigung :

Die grundverkehrsbeh•rdliche Ge-
nehmigung darf bei Auslündern



- sofern nicht ohnedies bereits auf
Grund der Vorschriften des landwirt-
schaftlichen Grundverkehrs bzw. auf
Grund der Vorschriften des Bau-
grundstäcksverkehrs die Genehmi-
gung zu versagen ist - nur dann er-
teilt werden, wenn der Rechtserwerb
staatspolitischen Interessen nicht
widerspricht und ein wirtschaftli-
ches, kulturelles oder soziales Inter-
esse am Rechtserwerb durch den
Auslünder besteht . Gegenäber der
bisherigen Rechtslage wurden die
Genehmigungsvoraussetzungen im
Ergebnis verschürft . Liegt weder ein
wirtschaftliches, noch ein kulturelles,
noch ein soziales Interesse am
Rechtserwerb durch den Auslünder
vor, darf die Genehmigung nicht er-
teilt werden . Rein persönliche (priva-
te) Interessen des Auslünders genä-
gen fär eine Genehmigung jeden-
falls nicht .

Behördenaufbau :

Die Auslündereigenschaft bewirkt
keine besondere Behördenzustün-
digkeit. Die Behörde hat lediglich
zusützlich zu den Voraussetzungen
fär den Erwerb von land- oder forst-
wirtschaftlichen Grundstäcken bzw.
fär den Erwerb von Baugrundstäk-
ken auch das Vorliegen der ÖAuslün-
dervoraussetzungen" zu äberpräfen .
Bei land- oder forstwirtschaftlichen
Grundstäcken ist daher in 1 . Instanz
die Bezirksgrundverkehrskommis-
sion, in II . Instanz die Landesgrund-
verkehrskommission (9er-Besetzung)
zustündig; bei Baugrundstäcken ist
in 1 . Instanz die Bezirksverwaltungs-
behörde, in II . Instanz die Landes-
grundverkehrskommission (7er-Be-
setzung) zustündig .

V. Verfahrensvorschriften
und gemeinsame
Bestimmungen

Verfahren vor den
Grundverkehrsbehörden :

Jeder grundsützlich genehmi-
gungspflichtige Rechtserwerb bzw.
jedes

	

grundsützlich

	

genehmi-

gungspflichtige Rechtsgeschüft ist
binnen acht Wochen bei der Be-
zirksverwaltungsbehörde anzuzei-
gen . Bei bebauten Grundstäcken ist
binnen dieser Frist allenfalls die ent-
sprechende Erklürung nach dem
vereinfachten ÖErklürungsverfahren"
abzugeben. Ist im Einzelfall ein
an sich genehmigungspflichtiger
Rechtserwerb von einer Genehmi-
gung ausgenommen (Erwerb durch
einen Gesetzeserben, Erwerb im na-
hen Verwandtschaftskreis, etc .), so
hat dies die Bezirksverwaltungsbe-
hörde bzw. bei land- oder forstwirt-
schaftlichen Grundstäcken der Vor-
sitzende der Bezirksgrundverkehrs-
kommission bescheidmüÄig
festzustellen . Wenn die gesetzlich
vorgeschriebene Anzeige an die Be-
zirksverwaltungsbehörde nicht in-
nerhalb von zwei Jahren erfolgt, so
wird der Rechtserwerb bzw. das
Rechtsgeschüft räckwirkend rechts-
unwirksam .

Exekutionsrechtliche
Sondervorschriften :

Auch bei Zwangsversteigerungs-
verfahren ist (vom Meistbietenden)
die Genehmigung der Grundver-
kehrsbehörde einzuholen . Wird die-
se Genehmigung nicht erteilt, so
kommt es zu einem zweiten Verstei-
gerungsverfahren . In diesem zwei-
ten Versteigerungsverfahren därfen
dann nur noch Bieter auftreten, die
eine Bieterbewilligung vorweisen
können. Diese Bieterbewilligungen
werden vom Landesgrundverkehrs-
referenten erteilt . Im Falle der Nicht-
erteilung einer solchen Bieterbewilli-
gung steht die Berufungsmöglich-
keit an die Landesgrundverkehrs-
kommission offen . Zu beräcksichti-
gen ist allerdings insgesamt, daÄ bei
der Zwangsversteigerung im Zusam-
menhang mit einem bebauten
Grundstäck ebenfalls das verein-
fachte Erklürungsverfahren" zur An-
wendung kommen kann .

Der Landesgrund-
verkehrsreferent :

Er ist Partei des grundverkehrsbe-
hördlichen Verfahrens bzw. der
ÖStaatsanwalt des Grundverkehrs" .

Das heiÄt, er hat dafär zu sorgen,
daÄ erstinstanzliche Entscheidun-
gen (Genehmigungen), die nach
seiner Ansicht den Bestimmungen
des Grundverkehrsgesetzes wider-
sprechen, angefochten und der
Landesgrundverkehrskommission zur
•berpräfung und Entscheidung vor-
gelegt werden. Daräber hinaus
steht dem Landesgrundverkehrsre-
ferenten bei Schein- und Umge-
hungsgeschüften ein Klagerecht
bei Gericht auf Feststellung der
Nichtigkeit dieser Rechtsgeschüfte
zu .

Die Landesgrund-
verkehrskommission :

Bei der Landesgrundverkehrs-
kommission handelt es sich um eine
Kollegialbehörde mit richterlichem
Einschlag (die Mitglieder der Lan-
desgrundverkehrskommission sind
bei Ausäbung ihres Amtes insbeson-
dere an keine Weisungen gebun-
den), eine Beschwerdemöglichkeit
an den Verwaltungsgerichtshof ist -
ausgenommen im Bereich des
landwirtschaftlichen Grundverkehrs
- jedoch möglich .

Sanktionen :

Wird bei einem unbebauten Bau-
grundstäck der angegebene und in
weiterer Folge vorgeschriebene Ver-
wendungszweck nicht erfällt, so ist
letztlich eine Löschung des bereits
im Grundbuch eingetragenen Rech-
tes möglich .

Wird ein erworbenes Objekt
rechtswidrig als Freizeitwohnsitz ver-
wendet oder wird auf einem bewilli-
gungspflichtig erworbenen Grund-
stäck ein Freizeitwohnsitz errichtet,
so hat die Grundverkehrsbehörde
bei Gericht ein Zwangsversteige-
rungsverfahren zu beantragen .

Daräber hinaus enthült das Grund-
verkehrsgesetz einen umfangreichen
Strafkatalog, wobei sich der Strafrah-
men auf S 500 .000,- belüuft .

	

ß



Das Energiekonzept
Tirol 1993

1 . Einleitung
Energiekonzepte sind Instrumente

der Energieplanung fär die äberre-
gionale, regionale oder kommunale
Energieversorgung und verfolgen
den Zweck, unter Vorgabe energie-
politischer Leitlinien die Strukturen
der Energieversorgung zu optimie-
ren .

Im Sommer 1992 wurde ein Pro-
jektteam der TIWAG von der Unter-
gruppe Energie des Tiroler Raumord-
nungsbeirates beauftragt, in Zu-
sammenarbeit mit weiteren Fach-
leuten ein neues Energiekonzept fär
Tirol auszuarbeiten . Auf der Grund-
lage einer genauen Analyse der ak-
tuellen Energieversorgungssituation
sowie unter Beräcksichtigung der zu
erwartenden känftigen Energie-
nachfrage waren Maünahmen und
Strategien zur Umsetzung der ener-
giepolitischen Leitlinien aufzuzei-
gen. Die Ausarbeitung des Energie-
konzeptes Tirol 1993 ging mit mehre-
ren Sitzungen der Untergruppe
Energie sowie vielföltigen Kontakten
mit internen und externen Stellen
einher. Im daran angeschlossenen
Begutachtungsverfahren konnten
weitere Anregungen und Verbesse-
rungen einflieüen .
Nach dem äberaus positiven

Echo in den Sitzungen des BO-Beira-
tes und der RO-Konferenz wurde das
Konzept von der Tiroler Landesregie-
rung einstimmig beschlossen und
vom Tiroler Landtag am 7 . Juli 1993
mit breiter Zustimmung zur Kenntnis
genommen .

Das letzte Tiroler Energiekonzept
stammt aus dem Jahre 1987 . Seither
hat sich das energiepolitische Um-
feld, wie beispielsweise die durch
den Treibhauseffekt entstandenen
Risiken, die Fortschritte in der euro-
pöischen Integration, aber auch die
Tiroler Energielandschaft weiter ver-
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öndert. Obwohl bereits die beiden
Ölpreiskrisen in den Jahren 1973/74
und 1979/80 die hohe Verletzlichkeit
der Energieversorgungssysteme auf-
gezeigt haben, ist in Tirol die Impor-
trate insbesondere von fossilen Ener-
gietrögern weiter gestiegen . Inzwi-
schen betrögt die Importabhöngig-
keit bereits 70 % und weist noch da-
zu steigende Tendenz auf.

Die Selbstversföndlichkeit, mit der
Energie heute preisgänstig am
Markt ist, trögt nicht gerade dazu
bei, den weiteren Anstieg des Ener-
giebedarfes einzud(immen . Im Ge-
genzug dazu stagniert die Erschlie-
üung heimischer Energiequellen,
insbesondere der Wasserkraft, so-
daü die Schere zwischen importier-
ter und selbst erzeugter Energie im-
mer grÄüer wird . HÄchste Zeit dieser
Negativentwicklung entgegenzu-
wirken . Dazu bedarf es aufgrund
der Mehrdimensionalitöt des Pro-
blems einer umfassenderen Be-
trachtungsweise. Erste Anzeichen
dafär sind auch bereits in den 1987
von der Tiroler Energiepolitik festge-
legten Hauptzielen :' )
•

	

Deckung des Bedarfes
•

	

Versorgungssicherheit
•

	

sparsame und rationelle Energie-
verwendung

•

	

geringe Umweltbeeintröchtigung
sowie die

•

	

Wirtschaftlichkeit der Versorgung
zu erkennen .

Der Paradigmenwandel auf der wis-
senschaftstheoretischen Ebene
(starker Akzeptanzanstieg des ganz-
heitlichen Denkens) und die fort-
schreitenden Umweltprobleme fäh-
ren dazu, daü Zusammenhönge
wie Mobilitöt - Verkehr - Waldster-
ben oder Kählschrank-FCKW-Ozon-
loch-Gesundheit immer pröziser
ausformuliert werden . Nicht mehr
die Zahlenwerte einzelner Energie-
statistiken allein - wie etwa die viel-

strapazierten Energiebedarfssteige-
rungen in Prognoserechnungen -
stehen im Mittelpunkt der Betrach-
tung, sondern die Wechselwirkun-
gen zwischen den einzelnen Sy-
stemelementen (Energiebedarf,
Energiedargebot und Energiebe-
darfsdeckung) und den Umweltfak-
toren .

Das neue Energiekonzept fär Tirol
basiert auf einem derartigen ganz-
heitlichen Denkansatz 2) , der sich in
einer öhnlichen Form bereits bei der
Erstellung des von der Problematik
her öhnlichen Wasserversorgungs-
konzeptes fär Tirol bewöhrt hat. In
diesem integrierten ProblemlÄ-
sungsansatz werden Expertenwissen
mit Elementen aus der Systemana-
lytik und dem Projektmanagement
verbunden. Das Resultat sind Dar-
stellungen, welche den Energie-
Ver-antwortlichen ein mÄglichst gutes
Abbild von der komplexen Wirklich-
keit - Systemverstöndnis - geben
und sie in die Lage versetzten soll,
global zu denken und, wenn not-
wendig, lokal zu handeln .

2. Die Elemente des
Energiekonzeptes
Tirol 1993

Das neue Tiroler Energiekonzept
stellt den langfristig angelegten
Handlungsrahmen fär die Entwick-
lung eines neuen umwelt- und res-
sourcenschonenden, sowie versor-
gungssicheren Energiesystems dar,
der gemeinsam von der Tiroler Lan-
desregierung, den Gemeinden,
den Energieversorgern, der Wirt-
schaft, sowie der Tiroler BevÄlkerung
umgesetzt werden soll . In diesem
Sinn ist das neue Tiroler Energiekon-
zept weniger eine planerische Vor-
gabe als ein Leitbild - ein Angebot
an die energiepolitischen Akteure,
die damit die MÄglichkeit bekom-
men, ihren Beitrag zur Versorgungs-
sicherheit in umwelt- und ressour-
censchonender Weise zu leisten .
Der langfristig ausgerichtete Kon-
zeptansatz besteht aus dem Pro-
jektauftrag, dem Rahmenkonzept
und dem Umsetzungskonzept
(Abb. 1) .



Langfristige
Sicherstellung

der
Energieversorgung

in Tirol

Z.7

Projektauftrag
(Ziel,Rahmenbedingungen)

2.1 . Projektauftrag

Der Projektauftrag besteht aus
einem von der Tiroler Landesregie-
rung vorgegebenen Ziel, sowie vor-
definierten Rahmenbedingungen
und energiepolitischen Postulaten .

2 .1 .1 . Ziel

Die langfristige Sicherstellung der
Energieversorgung bedeutet zum
einen die Krisenvosorge för akute
Stürungen in der Belieferung, zum
anderen die Sicherstellung der
langfristigen und reibungslosen Ver-
sorgung der Tiroler Volkswirtschaft
mit Energie . Dies darf jedoch nicht
als Mittel zur Deckung aller Bedörf-
nisse (uneingeschrÖnkter Wohl-
stand, Wachstumsspirale) verstan-
den werden, sondern ist nur in Kom-
bination mit den Rahmenbedin-
gungen und energiepolitischen Po-
stulaten zu sehen .

2 .1 .2 . Rahmenbedingungen
(Leitlinien)

Die mit internationalen und na-
tionalen Interessen und Vereinba-
rungen im Einklang stehenden Rah-
menbedingungen sind :

UmweltvertrÖglichkeit : Die Schad-
stoffe aus umweltbelastenden Tech-
nologien, insbesondere bei Verbren-

Rahmenkonzept
(Systemanalyse. Maänahmenkatalog)

Umwelt- und Einfluägrüäen

"Energiesystem"

I
I
L

energiepolitische Postulate

nungsprozessen (SOx, NOx, Partikel,
VOC und CO) sind zu vermindern .
Die international und national an-
gestrebte CO 2-Reduktion ist auch
för Tirol ein Gebot der Stunde .

Preisgönstigkeit: Energie ist unter
Beröcksichtigung der Versorgungssi-
cherheit und des Umweltschutzes
zu gesamtwirtschaftlich vertretba-
ren Preisen, auch im Sinne der Wett-
bewerbsfÖhigkeit der Betriebe be-
reitzustellen .

SozialvertrÖglichkeit: Energiebe-
reitstellung und Energiepreise dör-
fen nicht im Widerspruch zu den so-
zialen Errungenschaften stehen .

2 .1 .3. Energiepolitische Postulate

Die allgemein aktuelle Forderung,
auch im Energiebereich so zu wirt-
schaffen, wie es den natörlichen Sy-
stemen entspricht, d . h . Forcierung
der Kreislaufwirtschaft soll durch die
Vorgabe der energiepolitischen Po-
stulate unterstötzt werden .

Rationelle und sparsame Energie-
nutzung: Die sparsame und ratio-
nelle Energienutzung - das ÄEner-
giesparen' - hat hüchste PrioritÖt .
Darunter sind einerseits alle Maä-
nahmen, die eine Verbrauchsmin-
derung - gegebenenfalls unter Ver-
zicht auf Göter, Dienstleistungen
oder Komfort - zur Folge haben, an-

Maänahmen-
katalog

Umsetzungskonzept

Abbildung 1

dererseits alle AktivitÖten zur Ge-
wÖhrleistung einer effizienten Ener-
gienutzung im Sinne einer Verbesse-
rung des technischen Energie-
systems in der gesamten Bedarfs-
deckungskette unter energeti-
schen, ükonomischen, ükologi-
schen und sozialen Aspekten, zu
verstehen .

VerstÖrkte Nutzung heimischer er-
neuerbarer Energien : Es ist festzustel-
len, inwieweit die heimischen Ener-
gietrÖger zur Systemstabilisierung
beitragen künnen und wie die Ziel-
konflikte mit den vorgegebenen
Rahmenbedingungen (z. B. Preis-
gönstigkeit) in Einklang gebracht
werden künnen .

Diversifizieren, Substituieren, For-
schen : Pröfung der Müglichkeiten,
inwieweit durch Diversifizierung des
Energieangebotes, der Energiefor-
men und der Bezugsquellen sowie
der Energiebevorratung systemsta-
bilisierende Wirkung erzielt werden
kann .

2.2. Die Umsetzung
des Energiekonzeptes 1993

Rahmenkonzept und Umset-
zungskonzept sind eng miteinander
verknöpft: Im Energiekonzept 1993
wurde das Energiesystem auf Basis
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vorhandener Unterlagen analysiert .
Die dabei erkannten Erfordernisse
wurden in MaÖnahmenkatalogen
niedergeschrieben . Im Umsetzungs-
konzept werden diese MaÖnahmen
im Sinne des Projektauftrages und
des Rahmenkonzeptes gewichtet
und in konkreten Energieprojekten
umgesetzt. Die Projektergebnisse
werden in 2 bis 3 Jahren wieder in
das Rahmenkonzept zurÄckgefÄhrt
und bilden dann wieder die BasisfÄr
eine weitere Systemanalyse . Daraus
resultieren neue MaÖnahmenkata-
loge, die ihrerseits wieder in konkre-
ten Energieprojekten umzusetzen
sind usw. Aus diesem ProzeÖ ergibt
sich automatisch ein positiver RÄck-
kopplungsprozeÖ, der langfristig zu
einer Verbesserung der Tiroler Ener-
giestruktur fÄhren soll .

Die Abwicklung erfolgt mit Pro-
jektmanagement, in dem sich in
jeder Konzeptphase klare Auftrag-
geber - Auftragnehmerbeziehun-
gen ergeben. Auftraggeber fÄr das
Rahmenkonzept war die Tiroler Lan-
desregierung, vertreten durch die
Untergruppe Energie des Raumord-
nungsbeirates, welche neben der
Formulierung des Projektauftrages
auch die Projektbegleitung in der
Rahmenkonzeptbearbeitung ver-
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antwortlich zeichnete . Auftragneh-
mer fÄr die Ausarbeitung des Rah-
menkonzeptes war ein Projektteam
der TIWAG. FÄr die DurchfÄhrung
des Umsetzungskonzeptes ist vor-
gesehen, einen eigenen Projektbe-
auftragten im Bereich der Landes-
verwaltung zu installieren, der die
Auftraggeberrolle bei der Vergabe
der noch auszuformulierenden
Energieprojekte Äbernehmen soll .
Im einzelnen hat erdafÄr zu sorgen,
daÖ
• entprechende Leistungsbilder fÄr
die Energieprojekte ausgearbeitet
werden,
•

	

die Finanzierung der Projekte si-
chergestellt wird,
•

	

die Leistungen ausgeschrieben
und vergeben werden,
•

	

Projektteams mit kongenialen
Projektleitern installiert werden,
•

	

die Projekte nach Dringlichkeit
abgewickelt werden,
•

	

die projektbegleitende ßberwa-
chung funktioniert,
•

	

die beauftragten Leistungen
sachgerecht Äbernommen werden,
• die Projekte in den betrieblichen
Alltag der Akteure eingegliedert
werden, und
•

	

die Ergebnisse wieder in das Rah-
menkonzept zurÄckflieÖen .

lI~I~II~~I

1985

Erdölprodukte

1991

Insgesamt gesehen soll also das
neue Tiroler Energiekonzept auf zwei
Schienen kontinuierlich weiterbear-
beitet werden :

Die erste Schiene ist die laufende
Betreuung des Rahmenkonzeptes
durch das bisherige Projektteam .

Auf der zweiten Schiene werden
durch Veranlassung eines eigenen
Projektbeauftragten aus dem Be-
reich der Landesverwaltung laufend
konkrete Energieprojekte bearbei-
tet, die sowohl fÄr den betrieblichen
Alltag, fÄr die Verwaltung und natÄr-
lich auch fÄr das Energiekonzept
gleichermaÖen von Nutzen sind .

3. Die aktuelle
Energiesituation

Im Sinne des gew§hlten Problem-
lösungsansatzes galt es, das Tiroler
Energiesystem - bestehend aus
den drei Grundelementen
•

	

Energiebedarf
•

	

Energiedargebot
•

	

Energiebedarfsdeckung
quantitativ und qualitativ zu analy-
sieren . Diese Elemente stehen wie
erw§hnt in mehr oder weniger stark
vernetzten Beziehungen zueinan-
der und zur "AuÖenwelt" (systemisch



= Umwelt = alles was das System
umgibt) .

Die Beräcksichtigung der wesent-
lichen Einfluü- und Störgröüen er-
schien dabei von besonderer Be-
deutung . Erkennbare SchwÖchen
oder MÖngel, welche sich aus der
Analyse ergaben, mändeten in
einen jedem Element zugeordne-
ten Maünahmenkatalog .

3.1 . Energiebedarf

In Ästerreich werden von offizieller
Seite zwei Energiebilanzen veröf-
fentlicht; jene des österreichischen
Instituts fär Wirtschaftsforschung (WI-
FO) und jene des österreichischen
Statistischen Zentralamtes (ÄSTAT) .
Der Unterschied beider Bilanzen
liegt einerseits in der Definition und
Gliederung der Produktionsberei-
che auf der Nachfrageseite und an-
dererseits in der zeitlichen Abfolge
der Erfassung. Von "ADIP-Graz" 4) wer-
den nunmehr durch Einbeziehung
weiterer als in den Bundesstatistiken
beräcksichtigten Daten regionale
Energiebilanzen erstellt, wobei diese
Materialien fär die Jahre 1990 und
1991 angekauft wurden und somit
fär die Analyse des Tiroler Energiesy-
stems verwendet werden konnten .
Allerdings bedurften die ausgewie-
senen Werte der biogenen Energie-
trÖger Holz und SÖgenebenproduk-
te einer Korrektur der durch die Lan-
desforstdirektion gelieferten Daten-
basis .

Der Endenergiebedarf (Endener-
gienachfrage) Tirols stieg vom Jahr
1970 bis 1991 um 45 Prozent auf 58,3
Peta-Joule an ; dies entspricht etwas
mehr als dem Bundestrend im glei-
chen Zeitraum, der sich um 41 % er-
höhte. (Abbildung 2)
Die Entwicklung der Nachfrage

nach elektrischer Energie hebt sich
dabei deutlich von der Entwicklung
der gesamten Endenergienachfra-
ge ab. WÖhrend sich vor allem bei
den Erdölprodukten die durch die
Älpreiskrisen hervorgerufenen Preis-
spränge sowie die milden Winter
dÖmpfend auswirkten, trifft dieser
Schluü fär die elektrische Energie
nicht zu. Die PreisstabilitÖt des Stro-
mes einerseits sowie der im Ver-
gleich zur gesamtösterreichischen

Struktur sehr starke Dienstleistungs-
charakter der Tiroler Wirtschaft an-
dererseits sind die wesentlichen
Einfluüparameter auf die Entwick-
lung der Stromnachfrage in Tirol,
welche sich von 1970 bis 1991 um
260 Prozent erhöhte! Der Tiroler Tou-
rismus nimmt in Ästerreich eine
äberragende Stellung ein : Mehr als
ein Drittel der in Ästerreich jÖhrlich
erzielbaren FremdennÖchtigungen
entfÖllt auf Tirol!

Entsprechend der Wirtschafts-
struktur mit fehlender Grundstoffin-
dustrie teilt sich auch die Energien-
achfrage stÖrker auf die Sektoren
Haushalte und "Sonstige Verbrau-
cher" auf. Die Tiroler Industrie bean-
spruchte 1991 einen Endenergiean-
teil von 21,6 Prozent, wÖhrend auf
die privaten Haushalte 42,4% und
auf die "Sonstigen Verbraucher" 36
Endenergieanteil fiel .

Hinsichtlich der Aufteilung nach
EnergietrÖgern im Endenergiebe-
reich fÖllt auf, daü die Tiroler Energie-
versorgung mit 58,4 % noch viel stÖr-
ker als die österreichische von Erdöl-
produkten abhÖngt. Diese Tatsache
erklÖrt sich vor allem durch die erst
kurze Verfägbarkeit des EnergietrÖ-
gers Erdgas .

Auch der Anteil der Biomasse, die
sich in Tirol ausschlieülich auf Holz
und SÖgenebenprodukte be-
schrÖnkt, liegt mit 6,6 % unter dem
österreichischen Durchschnitt . Der
Reichtum Tirols an WasserkrÖften
und deren frähzeitiger Ausbau
brachten eine verstÖrkte Abstätzung
auf die elektrische Energie mit sich ;
in der Endenergiebilanz schlÖgt sich
diese mit 26,5 % nieder .

Erdgas beanspruchte 1991 2,6 %-
Anteil, die Kohle 3,7 %, die FernwÖr-
me 1,8 % und die sonstigen Energie-
trÖger (Mäll, UmweltwÖrme, Solar-
wÖrme) lediglich 0,4 % am gesam-
ten Endenergieaufkommen von
58,3 % Peta-Joule . Die Aufteilung des
Endenergiebedarfes nach dem Ver-
wendungszweck geht aus (Abb . 3)
hervor. (Abbdildung 3)

3.2. Energiedargebot

In der energiepolitischen Debatte
räcken die Umweltbeziehungen,
wie die zunehmende Luftver-
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schmutzung durch konventionelle
Schadstoffe, das gröüer werdende
Ozonloch und die Risiken des Treib-
hauseffektes immer mehr in den
Mittelpunkt des öffentlichen Interes-
ses. Neben diesen globalen Proble-
men der Energieversorgung kommt
fär Tirol noch die hohe Importab-
hÖngigkeit von 70 (!) Prozent vom
ausschlieülichen Import der fossilen
EnergietrÖger zum Ausdruck .

Vor dem Hintergrund dieser stÖr-
ker werdenden Wechselbeziehun-
gen kam der Systemanalyse fär das
Element "Energiedargebot" wesent-
liche Bedeutung zu, zumal die
Kenntnis der vorhandenen heimi-
schen Ressourcen von ausschlag-
gebender Bedeutung fär die Aus-
richtung der Energiepolitik ist .
Von allen Optionen zur Nutzung

heimischer erneuerbarer Energie-
quellen wurden im Rahmen des
Energiekonzeptes nur jene Möglich-
keiten untersucht, denen in Tirol
grundsÖtzlich ein mögliches Poten-
tial unterstellt werden kann . Auch
muüte - bezäglich des technischen
Entwicklungsstandes der jeweiligen
Nutzungstechnologie - eine groü-
technische Nutzung derzeit oder in
absehbarer Zukunft realistisch er-
scheinen . Da fär eine Bewertung der
technischen Möglichkeiten und
Grenzen des Angebotes an erneu-
erbaren Energiequellen die tech-
nisch möglichen Potentiale maüge-
bend sind, wurden diese im Sinne
eines möglichen Durchsetzungsgra-
des definiert. Um die Wirtschaftlich-
keit von regenerativen Energiequel-
len in der Zukunft beurteilen zu kön-
nen, mäüte man die jeweiligen
Einsatzbereiche sowie die innerhalb
dieser Bereiche mit ihnen konkurrie-
renden anderen Energiebereitstel-
lungssysteme definieren, was unrea-
listisch erscheint. (Abbildung 4)
Aus Abb. 4 wird ersichtlich, daü

die quantitativ bedeutsamen Po-
tentiale zur Nutzung heimischer er-
neuerbarer Energiequellen die Was-
serkraft, die Biomasse mit Holz inklu-
sive SÖgenebenprodukten sowie
die Nutzung der UmweltwÖrme dar-
stellen. Unter Heranziehung des hei-
mischen, nutzbaren Wasserkraftpo-
tentials zur Stromerzeugung kann
dabei in idealer Weise mittels



Verwendung der Endenergie in Tirol 1991
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Umweltwürmenutzung durch ther-
modynamisches Heizen (Würme-
pumpen) die anzustrebende Op-
tion Kreislaufwirtschaft" angenü-
hert werden . Aus technischer Sicht
lüät sich das angefÖhrte Nutzungs-
potential bis zum Jahr 2005 bzw.
darÖber hinaus auch langfristig dar-
stellen . Inwieweit es wirklich realisiert
werden kann, hüngt neben den
Marktkrüften vor allem von der Moti-
vation und Akzeptanz zur verstürk-
ten Nutzung heimischer, erneuerba-
rer Energiequellen ab . Auf keinen
Fall darf erwartet werden, daä auf-
grund dervielschichtigen Hemmnis-
se eine rasche Umstellung der
derzeitigen energiewirtschaftlichen
Strukturen mögich ist .

3.3. Energiebedarfsdeckung

Waren in der Vergangenheit Ener-
giekonzeptionen vorrangig ange-
botsorientiert, was z . B. in der Formu-
lierung -,Energie muä ausreichend,
zuverlüssig und preiswert angebo-
ten werden" - zum Ausdruck kam,
muä heute und in Zukunft die Dis-
kussion auch um den auslösenden
Bedarf - um das Verlangen nach
Energiedienstleistungen - gefÖhrt
werden (siehe Postulate) . Der Be-
trachtungshorizont soll dabei die
gesamte Spannweite vom Bedarfs-
anspruch bis zur Bedarfsdeckung
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Endenergietrüger in Tirol 1991
(58,3 PJ)
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umfassen. Im Energiekonzept Tirol
1993 kommt damit dem Energiebe-
wuätsein eine hohe Bedeutung zu :
,Eine auch in Zukunft gesicherte Be-
friedigung an Energiedienstleistun-
gen erscheint dann gerechtfertigt,
wenn sich ein von der Einsicht der
Verbraucher getragener Konsens
zwischen Bedarfsanspruch und
Energiebedarfsdeckung findet, das
bedeutet, daä zunehmende Be-
darfsansprÖche an die BemÖhun-
gen um entsprechend effizientere
Technologien gekoppelt sind .Ä

Die Versorgung Tirols mit Erdölpro-
dukten wird von einigen wenigen in-
ternationalen Konzernen und einer
beschrünkten Zahl von kleineren
und mittleren Verteilern sicherge-
stellt. Dabei stammt die Aufbrin-
gung zu etwa 60 % aus inlündischer
Umwandlung (Raffinerie Schwe-
chat), wührend rund 40 % direkt aus
dem benachbarten Ausland, vor al-
lem aus Deutschland und Italien im-
portiert werden. Die Belieferung der
Festbrennstoffe Holz und Holzne-
benprodukte erfolgt neben privaten
Lieferanten auch durch die Süge-
und Plattenindustrie . Spezielle Or-
ganisationsstrukturen der Biomasse-
beschaffung (ühnlich Modell Salz-
burg, Steiermark) gibt es in Tirol der-
zeit nicht .

Die im Aufbau befindliche Erd-
gasversorgung Tirols mindert die ein-

Abbildung 3

seitige Abhüngigkeit vom Mineralöl
und bewirkt aufgrund einer Diversifi-
zierung die Stürkung der Versor-
gungssicherheit. Durch die Einbin-
dung des Tiroler Erdgasnetzes in das
westdeutsche Verbundnetz ergibt
sich im Vergleich zu den östlichen
Bundeslündern auch ein anderer
Aufbringungsmix. Die Versorgung
der Kunden mit Erdgas besorgt die
Tiroler Ferngas Ges .m .b.H, zusam-
men mit einigen kommunalen Ver-
sorgungsunternehmen .

Die Elektrizitütsversorgung wird im
Tiroler Versorgungsgebiet von der
Landesgesellschaft TIWAG, von kom-
munalen Unternehmen sowie wei-
teren gesellschaftlichen und priva-
ten EVUs sichergestellt . Eine hohe Di-
versifizierung der Stromaufbringung
durch Eigenerzeugung, Abtausch
und Zukauf ist charakteristisch fÖr Ti-
rol .

Auäerhalb des öffentlichen Ver-
bundsystems ist vor allem die Strom-
versorgung der österreichischen
Bundesbahnen (•BB) von Bedeu-
tung, zumal die Grenzen des Stra-
äenverkehrs im Sinne des österreichi-
schen Gesamtverkehrskonzeptes
eine verstürkte Verlagerung der Ver-
kehrsleistungen auf die Schiene ver-
langen. Im Öbrigen ist die Bahntrak-
tion energetisch höchst effizient und
schadstofffrei. Die fÖr das Jahr 1991
in Tirol benötigte Bahn-Energie von



281 GWh konnte zu ca. 40 % aus Ti-
roler Wasserkraftanlagen direkt ge-
deckt werden .

Insgesamt sind am Energiemarkt
bei vorausgesetzter stabiler Weltpo-
litik (keine GroÄstörungen) zumin-
dest im näheren Betrachtungszeit-
raum bis 2005 noch keine Engpässe
bei der Bedarfsdeckung erkennbar;
dies betrifft die fossilen Energieträ-
ger wie auch die Beschaffung von
elektrischer Energie. Allerdings darf
dies im Sinne der Gesamtbetrach-
tung nicht zu Fehlschlüssen verlei-
ten .

Abbildung 4

3.4. Blick in die Zukunft

In der Vergangenheit hat sich ge-
zeigt, daÄ Energieprognosen über-
aus problematisch sind . Die Ener-
gienachfrage hängt von derart
komplexen Mechanismen ab, daÄ
ein Versuch, bspw. mithilfe mathe-
matischer Modelle eine einigerma-
Äen verläÄliche Prognose bis zum
Jahr 2005 zu erstellen, scheitern
m ü Äte .

Deshalb wurde es vorgezogen, im
neuen Energiekonzept nur Bilder
einer möglichen zukünftigen Ent-
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Stromerzeugung im Regeljahr (1 TJ = 0,278 GWh)
Von den noch offenen 22374 TJ werden in der Literatur ca . 50% als
Lauf- und 50% als Speicherkraftwerke dargestellt /35/ .
Die oberflächennahe geothermale Nutzung ist der Umweltwärme zu
gerechnet .
' Nutzung durch Kollektoren .
Werte bedürfen einer nachfrageseitigen Öberprüfung .

wicklung in Form von Szenarientlar-
zustellen, welche eine Diskussion im
Sinne des gewählten Systemmo-
dells erlauben . Von besonderer Be-
deutung ist dabei die Frage, wie ro-
bust das Energiesystem auf etwaige
Störungen (z . B. Steuern, Preissprün-
ge) reagiert . Die Ergebnisse der auf
demographischen und wirtschaftli-
chen Rahmendaten aufbauenden
Berechnungen gehen aus (Abb . 5)
hervor.

Bei der unterstellten demographi-
schen Entwicklung (z . B. 5 % Bevölke-
rungszuwachs, 15% Haushaltezu-
wachs) sowie einem vorsichtig opti-
mistisch angesetzten Wirtschafts-
wachstum von 1,7 % (real) ergibt
sich eine Mehr-Endenergienach-
frage von 15 % im Jahr 2005 .

Wird dagegen eine pessimisti-
sche Wirtschaftsentwicklung unter-
stellt, ergibt sich ein Zuwachs von
ca. 5 % .

In weiteren Öberlegungen wurde
im Energiekonzept Tirol ein •Spar-
Szenario" entworfen und dabei an-
genommen, daÄ der Energiepreis
stärker steigt, sowie Rahmenbedin-
gungen gesetzt werden, die eine ra-
tionellere Energienutzung stark för-
dern, bspw. durch Zweckbindung
von Energiesteuergeldern für Sanie-
rungsmaÄnahmen im Gebäudebe-
reich. Als Ergebnis dieses

,Spar-
Sze-narios'

läÄt sich ein Endenergiebe-
darf vom Niveau des Jahres 1991
darstellen. (Abbildung 6)

Auf Basis der durchgerechneten
Szenarien wurden ebenfalls die
nach dem Energieträgermix zuor-
denbaren C02-Emissionen errech-
net. Dabei ist die Biomasse und die
Stromaufbringung C0 2-neutral be-
wertet, was bei der Tiroler Aufbrin-
gungsstruktur weitestgehend ge-
rechtfertigt sein dürfte . Unter den
Bedingungen des
,Spar-Szenariosß

ergibt sich dabei trotz des niedrigen
spezifischen C02 -Wertes für Tirol von
4,7 Tonnen C02 je Einwohner und
Jahr eine Reduktion von 22,7 %, was
annähernd dem ,Toronto-Ziel' ent-
spricht .
Neben dem näheren Betrach-

tungszeitraum 2005 wurde im Tiroler
Energiekonzept ein weiterer Zeithori-
zont - etwa ins Jahr 2050 - darge-
stellt . Dies erschien gerechtfertigt,
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wenn man bedenkt, daö die Um-
stellung derzeitiger Energiesysteme
sowie die MarkteinfÖhrung neuer
Energietechnologien bis zu energie-
wirtschaftlich relevanten Beiträgen
wenigstens einige Jahrzente be-
trägt .

Es leuchtet ein, daö fÖr einen der-
art langen Zeitraum auch keine
Punktprognosen müglich waren,
sondern nur eine globale langfristi-
ge Option entwickelt werden konn-
te. Technisch werden solche Tech-
nologien eingesetzt, welche heimi-
sche Energiequellen zu nutzen
vermügen und heute schon wenig-
stens an der MarkteinfÖhrungs-
schwelle liegen, Dies sind insbeson-
dere :
Ä

	

Wasserkraftnutzung zur Stromer-
zeugung

Ä Heimische Biomassenutzung fÖr
Einzel- und Nahwärmeversorgung

Ä Einsatz der Wärmepumpentech-
nik zur Nutzung der Umweltwär-
me sowie WärmerÖckgewinnung

Ä Dezentrale solarthermische Kol-
lektortechnik zur Warmwasserer-
zeugung und Heizwärme-Unter-
stÖtzung

Ä Dezentrale Nutzung von Biogas
zur Strom-und Wärmeerzeugung

Ä Einsatz eines synthetischen Ener-
gieträgers fÖr den Verkehrsbe-
reich
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2005 - Trend

	

2005 - Rezessiv

Ä

	

Einsatz von Elektromobilen als in-
dividuelles Nahverkehrsmittel

Ä

	

Einsatz der Photovoltaik als Zu-
satzenergie .
Als •Technische Option 2050' er-

gibt sich somit fÖr Tirol folgende Dar-
stellung : Unter nachhaltigem BemÖ-
hen um eine rationelle und sparsa-
me Energienutzung in allen An-
wendungs- und Umwandlungsbe-
reichen künnen die geforderten
Energiedienstleistungen langfristig
mit ca . 50 PJ-Endenergie abge-
deckt werden. Weiters läöt sich aus
technischer Sicht diese Endenergie
durch heimische, erneuerbare Ener-
giequellen aufbringen, Diese Dar-
stellung darf allerdings nicht zum
Fehlschluö fÖhren, es handle sich
dabei bereits um Programme zu ih-
rem Ausbau .

4. Umsetzungserfordernis
Die im Energiekonzept dargeleg-

te Umsetzungsstrategie verlangt die
geordnete Abwicklung vieler noch
als Projekte zu definierende Einzel-
maönahmen durch einen •Projekt-
beauftragten" . Dabei wird die suk-
zessive Einarbeitung konkreter Pro-
jektsergebnisse mit einer zyklischen
ßberprÖfung des Rahmenkonzeptes
langfristig zu einer Verbesserung der
Tiroler Energiestrukturen fÖhren .

58 PJ

ä\äa,
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4.1 . Vordringliche
Maönahmen

Einige Maönahmen lassen sich
auf den Bereich Energiestatistik als
Basis fÖr die rationelle Energienut-
zung und Schadstoffreduktion zu-
rÖckfÖhren . Detallierte und vollstän-
dige Energiebilanzen sind kein
Selbstzweck, sondern Instrumente
und unverzichtbare Grundlage bei
der Bearbeitung vieler Aufgaben
und Fragestellungen zur Verbesse-
rung des Energiesystems .
Weitere Maönahmen beziehen

sich auf Grundlagenerhebungen
als Basis fÖr die verstärkte Nutzung
heimischer Energiequellen sowie
die rationelle Energienutzung (z . B .
Biomassekataster, Umwelt- und Wär-
mebewirtschaftungspläne, Gebäu-
dezustandsdatei u.a.m .) . Als beson-
dere Maönahmen fÖr die Fürderung
der rationellen und sparsamen
Energienutzung gelten im Tiroler
Energiekonzept der Aufbau einer
dezentralen Energieberatungsstruk-
tur, die DurchfÖhrung zielgruppen-
spezifischer Bildungsprogramme so-
wie die EinfÖhrung einer verpflich-
tenden Energiebuchhaltung bei
üffentlichen Gebäuden und Ener-
giekennzahlen zur Beschreibung
des energetischen Verhaltens von
Gebäuden und Geräten .

Ilse-
41,5%

2005 - Spar

Abbildung 5



4.2. Infrastruktur zur Umsetzung

Im Gegensatz zur Bereitstellung
neuer Energiewandlungsanlagen
auf Basis energieintensiver Rohstoffe
(z . B . Kohle, Erdgas) bedarf die ratio-
nelle und sparsame Energienut-
zung einer ungleich hüheren Zahl
von Entscheidungen, und ein Mehr-
faches an Entscheidungsträgern
sind aufgerufen, aktiv zur Zielerrei-
chung beizutragen . Dabei sind sol-
che Entscheidungen (z . B. energie-
bewuötes Verhalten) nicht einmalig,
sondern mÖssen regelmäöig wie-
derholt werden . (Abbildung 7)
Analysiert man die Ursachen

mangelhafter, unrationeller Energie-
nutzung, fällt auf, daö es neben
technisch-wirtschaftlichen Kriterien
ein ganzes Feld nichttechnischer
Einfluöfaktoren gibt . Dabei umfas-
sen diese Faktoren die einzelnen
Anwender-Sektoren und Akteurs-
gruppen in verschiedener Art und
Intensität . Im besonderen gilt es,
durch geeignete Impulse gezielt
Hemmnisse abzubauen um Selbst-
regulierungseffekte anzustoöen,
welche im Sinne der Systemstabili-
sierung wirken. Beispiele aus der
Praxis zeigen, daö vielen Projekten

Mio. Tonnen CO 2

1991

deshalb kein Erfolg zuteil wird, weil
sie an organisatorischen oder admi-
nistrativen Schwächen des Energie-
systems scheitern . Dabei hat sich er-
geben, daö eine müglichste Einbin-
dung engagierter Berufsgruppen
(beitragsfähige Kräfte) in Umset-
zungsprogramme vorteilhaft ist .

5. Zusammenfassung

Das nun vorliegende Energiekon-
zept Tirol 1993 versteht sich nicht als
eine alle Details regulierende Ver-
ordnung, sondern als Rahmen, der
die langfristig angelegte hand-
lungspolitische Ebene des Landes
anspricht. In einer darauf abge-
stÖtzten zweiten Stufe sind dann
konkrete Abwicklungsprojekte vor-
gesehen, mit welchen die Versor-
gungsstrukturen zu verbessern sind .
Entgegen dirigistischen Verordnun-
gen verspricht diese Zweistufigkeit
einerseits Langlebigkeit, anderer-
seits künnen kurzfristig praktische Er-
fahrungen und Erkenntnisse einge-
bracht und die Strukturen - im Rah-
men des politisch Machbaren und
wirtschaftlich Tragbaren - verbes-
sert werden .

Die im Energiekonzept Tirol 1993

2,858
-3,15 % )-

mmusamr
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

2005 - Trend

1
37

2,789
(-5,5%)

3ässseZUM
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

2005 - Rezessiv

angefÖhrten MaönahmenbÖndel
zielen vor allem auf die Erschlieöung
von wirtschaftlichen Sparpotentia-
len sowie auf die Beseitigung der
vielschiechtigen Hindernisse bei der
verstärkten Nutzung heimischer
Energiequellen (Wasserkraft, Bio-
masse, Solartechniken) ab . Sobald
Erfahrungen aus ersten Projekten
vorliegen, gilt es, das Rahmenkon-
zept zu Öberarbeiten, um damit zu-
nehmend Sicherheit und Stabilität
des Tiroler Energiesystems zu erhal-
ten .

	

Ä
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Erdgas~sä Kohle Erdülprodukte

2,281
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Energiekonzept Tirol 1993
-Infrastruktur zur Umsetzung

Akteure / Aufgaben

Weitere Akteure

Energie Tirol

1.
Mitarbeit bei der Abwicklung von
Färderprogrammen des Landes

2.
Initiieren von Beratungs- und
Motivationsaktivitüten im
Sinne eines neuen Energiebewuötseins

3
.
Koordination von Aus-, Weiterbildungs-
und Impulsprogrammen

4
.
Beratung von äffentl

. Einrichtungen
und Gemeinden

5.
Erstellung von kommunalen
Energiekonzepten

6
. UnterstÖtzung neuer Energie=
technologien

7
. Zusammenarbeit mit weiteren
Akteuren (Rauchfangkehrer,

...)

Untergruppe Energie

Äffentliche Verwaltung
Landesregierung

1. Vollzug und Aufsicht Öber die
energiewirtsch. Rechtsvorschriften
bzw. Versorgungsunternehmen im
Rahmen der Zustündigkeit

2
.

Entwicklung von Färder=programmen
und -richtlinien

3.
lnitiierung verbesserter
rechtlicher Rahmenbedingungen

4
. Koordination der

Querschnitts=
aufgabe innerhalb der LR sowie
in Abstimmung mit weiteren
äffentlichen Kärperschaften

Bearbeitung an
ärderansuchen

•berprÖfung
des

Energ
e=

konzeptes

56

Anbieten von Energieberatung,
insbes, Produktberatung

Entwickeln von Energieprognosen
und Szenarien

Evaluierung von neuen Technolo
und Färderprogrammen

Errichten und Betreiben von
Forschungs- und Demostrations=
anlagen

Teilnahme an Energieforschungs=
programmen (EFG, BMfWuF, EG,

...

6
. SchnÖren von Kooperationsmodellen

7, UnterstÖtzung von Energie=
konzepten



Einleitung
In ihrer letzten Sitzung vor der

Sommerpause beschloö die Tiroler
Landesregierung ein Konzept, das
hinsichtlich der in Frage kommen-
den GeldbetrÖge vergleichsweise
unbedeutend, nach dem Stand
der üffentlichen Diskussion jedoch
sehr wichtig ist, Mit dem Tiroler Golf-
platzkonzept 1993 zeigt die Lan-
desregierung, daö sie mit dem
Grundsatz des Bodensparens, der
ein Leitziel des kurz vorher vom Tiro-
ler Landtag beschlossenen neuen
Tiroler Raumordnungsgesetzes ist,
Ernst macht .

Golf boomt
Weltweit gehürt Golf zu den am

meisten verbreiteten Sportarten, es
gibt wesentlich mehr Golfspieler als
Schifahrer. In den letzten Jahren ist
auch Äber Mitteleuropa ein wahrer
Golfboom ausgebrochen ; die Zahl
der Golfspieler hat sich in •sterreich
z. B. in nur fÄnf Jahren fast verdrei-
facht . Absolut gesehen sind die
Zahlen bei uns aber nach wie vor
klein; den ca . 20.000 Golfspielern
steht in •sterreich ein Heer von
mehr als einer halben Million Alpin-
schifahrern gegenÄber.

Das gleiche Bild zeigt sich in Tirol .
Die Mitgliederzahl der Tiroler Golf-
clubs stieg in den letzten fÄnf Jahren
von 1 .400 auf 2.900. Wegen der gro-
öen Nachfrage haben mit Ausnah-
me eines einzigen alle Clubs Auf-
nahmesperren eingefÄhrt. Anderer-
seits sind jedoch ein gutes Drittel der
Mitglieder der Tiroler Golfclubs Aus-
lÖnder. (Diagramm 1)

Golf und Tourismus
In Tirol wurde der grüöere Teil der
GolfplÖtze vornehmlich zur Fürde-
rung des Tourismus errichtet . Aller-
dings verlief die Entwicklung der
SommernÖchtigungen in den Golf-
zentren KitzbÄhel und Seefeld nicht
nennenswert besser als im Landes-
mittel - bei den groöen Bettenka-
pazitÖten sind die GolfgÖste offen-
sichtlich ein zu kleines Segment, um
quantitativ ins Gewicht fallen zu
künnen. (Diagramm 2)

Das Tiroler
Golfplatzkonzept 1993
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Entwicklung der Sommernächtigungen in den Golfzentren
Kitzbühel und Seefeld im Vergleich zu Tirol

Um eine Quantifizierung der Aus-
wirkungen von Golfplätzen zu er-
möglichen, wurden eingehende Pri-
märerhebungen bei den Golfclubs,
Golfhotels und Tourismusverbänden
durchgeführt . Die wichtigsten Er-
gebnisse sind,
Ö daÄ sich die Golfgäste den GroÄ-

teil des Tages und der Woche am
Golfplatz aufhalten und ohne
Golfangebot nicht nach Tirol kä-
men,

Ö daÄ 50 bis 60 % der Gäste aus
Deutschland stammen und daÄ
die USA, Japan und GroÄbritan-
nien, wo es weitaus am meisten
Golfspieler gibt, unter den fünf
wichtigsten Herkunftsländern
überhaupt nicht aufscheinen
(und damit zumindest vorerst für
den Tiroler Tourismus fast bedeu-
tungslos sind),

Ö

	

daÄ die Golfgäste überwiegend
in Hotels der gehobenen Katego-
rien nächtigen und pro Tag mehr
als doppelt so viel ausgeben wie
die anderen Sommergäste .
Aus den erhobenen Strukturdaten

wurden insgesamt ca . 75 .000
zusätzliche Sommernächtigungen
durch Golfgäste in Tirol ermittelt, das
sind 0,3 % der Tiroler Sommernächti-
gungen insgesamt .

Der Golfgast ist aus touristischer
Sicht ein Qualitätsgast par excellen-

- Kitzbühel - Seefeld - - Tirol
Quelle : OSTAT, Der Fremdenverkehr in Osterreich im Jahre . . .

ce. Kein Wunder, daÄ vor allem in
Tourismusorten nach Möglichkeiten
für den Bau von Golfplätzen Aus-
schau gehalten wird .

Bürgerproteste
gegen Golfplatzprojekte

Das Thema Golf ist bei uns emo-
tionalisiert wie wenige andere The-
men, es besteht eine extreme Polari-
sierung der Meinungen, In der
Sport- und Gesellschaftsberichter-
stattung der Medien gilt Golf als be-
sonders schick und fein, anderer-
seits werden Golfplatzprojekte land-
auf landab von Bürgerinitiativen
bekämpft. In Tirol sind die Golfplatz-
gegner weitaus in der •berzahl .
Durch die hohen Wogen der Emo-
tionen leidet die sachliche Ausein-
andersetzung . Durch den Streit um
den Golfplatz kann der Dorffriede
ernstlich gefährdet werden .

Golfplätze
aus Sicht des Natur-
und Umweltschutzes
Nach dem Umfang der deutsch-

sprachigen Veröffentlichungen
scheint es, daÄ der Bau von Golf-

40

plätzen fast ausschlieÄlich ein Na-
tur- und Umweltschutzproblem sei .
Hauptthemen dabei sind
Ö

	

die Inanspruchnahme ökologisch
wertvoller Flächen,

Ö

	

die Belastung von Boden und
Wasser durch Düngung und Pesti-
zideinsatz

und (mit Schwergewicht ßsterreich)
Ö

	

die Beeinträchtigung des Land-
schaftsbildes .
In der Vergangenheit wurden

zweifellos immer wieder ökologisch
wertvolle Flächen für den Bau von
Golfplätzen verwendet, da diese für
die Landwirtschaft minderwertigen
Grundstücke am ehesten zur Verfü-
gung standen . Durch die strengen
Naturschutzbewilligungen ist dies
seit einigen Jahren kaum mehr
möglich .

Die Gefahr einer Boden- und Was-
serbelastung könnte insbesondere
durch die Stickstoffdüngung und
den Pestizideinsatz bestehen . Nach
einer brandneuen gesamtösterrei-
chischen Untersuchung durch Univ .-
Prof. Neururer von der Bundesanstalt
für Pflanzenschutz ist diese Gefahr
heute jedoch gering . Da auf groÄen
Teilen der Golfareale überhaupt
kein Einsatz von Düngemitteln und
Pestiziden erfolgt, werden Golfplät-
ze aus umwelttoxikologischer Sicht
sogar besser als intensiv gedüngte
Wiesen eingestuft .

Nach dem Tiroler Naturschutzge-
setz besteht ein öffentliches Interes-
se, das Erscheinungsbild der Natur-
landschaft und der bäuerlichen Kul-
turlandschaft zu sichern. Golfplätze
entsprechen diesen Landschaftsty-
pen durch ihr parkartiges künstli-
ches Aussehen nicht . Zwischen den
Golfplätzen wiederum bestehen
groÄe Unterschiede, je nachdem,
ob beim Design die amerikanische
Bauart (weitgehende Geländever-
änderungen) oder die britische (An-
passung an das ursprüngliche Ge-
lände) verwendet wurde . In Tirol
wurde kein Golfplatz nach der ame-
rikanischen Philosophie errichtet, in
ßsterreich nur wenige .



Ein Tiroler Spezifikum :
Die extreme Knappheit
an geeignetem Gelände

Für den Bau von Golfplätzen
kommt in Tirol praktisch nur der Dau-
ersiedlungsraum und hier nur das
Gelände mit weniger als 10 % Hang-
neigung in Frage. Mit 55 .000 ha ent-
fallen nur 4,3 % des Landes auf sol-
che Flächen. Der gröÖere Teil des
Dauersiedlungsraumes ist für den
Bau von Golfplätzen einfach zu steil .
(Diagramm 3)

Die ebenen Flächen in den Tal-
und Terrassenlagen sind der Kern
des Tiroler Lebens- und Wirtschafts-
raumes, auf den eine Vielzahl von
Nutzungen gerrichtet ist :
Ä

	

Hier wohnen 80 % der Tiroler Bevöl-
kerung,

Ä

	

hier arbeiten 90 % der Beschäftig-
ten,

Ä

	

hier liegt der GroÖteil der Auto-
bahnen, BundesstraÖen, Eisen-
bahnen, Abwasserreinigungsan-
lagen, FuÖballplätze etc .,

Ä

	

dieser Raum ist auch das weitaus
wichtigste Produktionsgebiet für
die Landwirtschaft und

Ä

	

er hat groÖe Bedeutung als Nah-
erholungsgebiet für die Bevölke-
rung .
Golf ist ein ausgesprochen flä-

chenintensiver Sport . Auf einem 18-
Loch-Golfplatz mit 50 ha können
pro Tag nur ca . 200 Personen spie-
len, das Alpinschifahren ist ver-
gleichsweise wesentlich weniger flä-
chenintensiv. Wegen der Raum-
knappheit kann sich das Golf-
spielen in Tirol
Ä

	

weder zum Breitensport der Ein-
heimischen entwickeln noch

Ä

	

ein touristischer Angebotsfaktor
von Bedeutung werden .

Flächenkonkurrenz
zur Landwirtschaft

Die flächenbezogene Wertschöp-
fung ist durch die Verwendung als
Golfplatz um ein Mehrfaches höher
als durch die landwirtschaftliche
Nutzung. Golfplatzbetreiber können
daher einen höheren Pachtzinszah-
len. Bei freiem Spiel der Marktwirt

schaff gewinnt Golf. Die Erhaltung
der Landwirtschaft, die in einem
Gebirgsland eine Vielzahl von Funk-
tionen erfüllt, ist ein deklariertes Ziel
der Landespolitik . Dazu gehört die
Erhaltung der Flächenbasis und die
der landwirtschaftlichen Betriebe .
Bei den für Golfplätze in Frage kom-
menden Grundstücken handelt es
sich um landwirtschaftliche Gunst-
lagen, die noch voll bewirtschaftet
werden . Das Argument, daÖ viele
landwirtschaftliche Nutzflächen
nicht mehr bewirtschaftet werden,
zählt nicht, handelt es sich bei die-
sen doch um Bergmähder und Un-
gunstlagen in Talbereichen .

EWR

Den EWR Vertrag hat •sterreich
ratifiziert, er wird in den nächsten
Monaten in Kraft treten . Bereits der
EWR und nicht erst die EG bringt die
vier Grundfreiheiten . Ab 1996 sind
EWR-Bürger beim Erwerb von Golf-
plätzen Inländern gleichgestellt .

Ziele
In Anlehnung an das vom Tiroler

Landtag beschlossene neue Tiroler
Raumordnungsgesetz ist das erste
Ziel
Ä

	

der haushälterische Umgang mit
Grund und Boden, die Vermei-
dung eines Ausverkaufs von Tiroler
Grund an Inländer und EWR-Bür-
ger .

Weitere Ziele sind :

Ä

	

Erhaltung der Landwirtschaft,
Ä

	

Vorrang für Bauland zum Wohnen

und Wirtschaften der einheimi-
schen Bevölkerung,

Ä

	

Schutz der Natur und Landschaft
vor Beeinträchtigungen, Reinhal-
tung von Boden und Wasser,

Ä

	

Erhaltung von Erholungsgebieten
für die Allgemeinheit,

Ä

	

positive Auswirkungen auf den
Tourismus,

Ä

	

Sozialverträglichkeit .



Vor allem wegen der Knappheit
der röumlichen Ressourcen und im
Hinblick auf die europöische Inte-
gration wird eine sehr restriktive Poli-
tik bei der Errichtung weiterer Golf-
plötze als notwendig angesehen,
ein absoluter Golfplatzstop wegen
der touristischen Bedeutung von
Golfplötzen aber abgelehnt .

Beschrönkung weiterer
Golfplötze auf
Tourismusintensivgebiete

In den wirtschafts- und bevülke-
rungsstarken Zentralröumen ist die
Errichtung zusötzlicher Golfplötze
abzulehnen, da in diesen Gebieten
die grüßte Raumknappheit herrscht
und sich das Golfspielen in Tirol
nicht zum Breitensport der Bevülke-
rung entwickeln kann .

Raumordnungspolitisch wöre es
w•nschenswert, wenn die Errich-
tung von Golfplötzen zur Entwick-
lung wirtschaftlich benachteiligter
Gebiete dienen künnte . Dagegen
aber spricht,
ä

	

daß f•r das gehobene Publikum
eine entwickelte touristische Struk-
tur erforderlich ist und

ä

	

daß die Gefahr von wirtschaftli-
chen Pleiten nicht von der Hand
zu weisen ist, da selbst in Touris-
muszentren, wo die Frequenzen
und Greenfeepreise (Tageskarte
f•r Göste) hüher sind, sich Golf-
plötze nur in Ausnahmeföllen ren-
tieren .
Der Bau zusötzlicher Golfplötze

wird daher grundsötzlich auf Touris-
musintensivgebiete beschrönkt .

Innerhalb dieser sollen Golfplöt-
ze nur in denen mit den grüßten
röumlichen Ressourcen errichtet
werden .

GOLFANLAGEN IN TIROL
Stand 1993
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Beurteilung aktueller
Projekte nach dem Raum-
ressourcenkennwert

Durch den Bezug der traktorföhi-
gen landwirtschaftlichen Nutzflö-
chen auf die Indikatoren
ä

	

gewidmetes Bauland,
ä

	

Wohnbevülkerung,
ä

	

rinderhaltende Betriebe und
ä

	

Sommernöchtigungen
wird mit Hilfe einer Standardisierung
der Raumressourcenkennwert (RRK)
ermittelt .

Die 12 Gemeinden in den Touris-
musintensivgebieten, in denen ak-
tuelle Golfplatzprojekte betrieben
werden, werden nach dem Durch-
schnitt des Raumressourcenkenn-
wertes der Gemeinde und der Re-
gion gereiht . Die Errichtung der Golf-
plötze in den zwei Gemeinden mit



dem hächsten Raumressourcen-
kennwert wird als zulüssig erachtet ;
es handelt sich dabei um die Golf-
platzprojekte in
	 Kirchdorf/Erpfendorf (1 8-Loch-

Golfplatz, 54 ha) und
ö Leutasch (9-Loch-Golfplatz, 13 ha) .
Weiters ist die Erweiterung des Golf-
platzes in Pertisau um fÖnf Bahnen
zulüssig, da wesentliche Bewilligun-
gen bereits vor Erlassung des Golf-
platzkonzeptes erteilt wurden .

ÄberprÖfung
Da die restriktive Politik nicht zu-

letzt im Hinblick auf die ungewisse
Entwicklung im Zuge der europ(ii-
schen Integration als notwendig er-
achtet wird, ist das Konzept nach
fÖnf Jahren durch die Landesregie-
rung eingehend zu ÖberprÖfen .

Vorgaben fÖr die
individuelle Beurteilung
von Einzelprojekten

Alle erforderlichen gesetzlichen
Bewilligungen (insbesondere Ge-
nehmigung der Flüchenwidmung,
Naturschutzbewilligung, Wasser-
rechtsbewilligung) sind natÖrlich
weiterhin erforderlich . Die Festlegun-
gen der Öberärtlichen Raumord-
nung flie•en in die Interessensab-
wügungen ein. FÖr die individuelle
Beurteilung der Einzelprojekte wer-
den im Konzept eine Reihe von Vor-
gaben gemacht .

Diese betreffen
ö

	

eine Landwirtschaftsvertrüglich-
keitsprÖfung,

ö die Beurteilung der Nutzungskon-
kurrenz mit Bauland fÖr Wohnen
und Wirtschaften der einheimi-
schen Bevälkerung,

ö

	

Anforderungen aus Sicht des Na-
turschutzes,

ö

	

Anforderungen aus forstwirt-
schaftlicher Sicht,

ö

	

Anforderungen aus wasserwirt-
schaftlicher Sicht,

ö

	

Anforderungen aus Sicht des re-
gionalen Nutzens und

ö

	

die Beurteilung der Sozialvertrüg-
lichkeit .

	

ß
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Erste Aufbauphase
von TIRIS
bald abgeschlossen

D
er im Jahr 1991 begonnene
Aufbau des Tiroler Raum-
ordnungs-Informationssystems

(TIRIS) gelangt mit dem kommen-
den Jahreswechsel in eine neue
Entwicklungsphase .

Die Ersterfassung wesentlicher
raumbezogener Sachverhalte im
Kartenma•stab (Standardebene) ist
fÖr einen Gro•teil unseres Landes
abgeschlossen. Die Bezirke Lienz
und Landeck stehen derzeit noch in
Bearbeitung, der Bezirk lmst und die
Landeshauptstadt Innsbruck bilden
sodann den Abschlu• . Eine breite
Palette von raum- bzw. flüchenbe-
zogenen Inhalten sind damit kurzfri-
stig und in beliebiger Kombination
abrufbar. Dieses Angebot wird von
den zugriffsberechtigten Landes-
dienststellen sowie fÖr Projekte und
Planungen rege genÖtzt : In den ver-
gangenen neun Monaten wurden
150 solcher Informationsanfragen
bearbeitet .

Im zweiten Arbeitsschwerpunkt,
der auf spezielle Anforderungen
ausgerichteten Projektebene, fand
im heurigen Jahr eine deutliche Zu-
wendung zu plangenauen Inhalten

KURZMELDUNGEN

statt. So stehen mehrere Kleinregio-
nen hinsichtlich der ED\/-techni-
schon Bearbeitung der Biotopkartie-
rung und GrÖnzonenplanung in
Arbeit, Die intensive Zusammenar-
beit im Rahmen der,Lechtalstudie'
trügt im Wege der Einbringung von
Grundlagenarbeiten durch externe
Fachleute Frachte, Die mittlerweile
erreichte Anwendungsbreite zeigt
sich darin, da• u .a . die kartographi-
sche Erfassung der Flughindernisse,
die thematischen Darstellungen fÖr
das Abwasserkonzept Tirol oder die
Suche nach geeigneten Bauschutt-
deponien von TIRIS bearbeitet bzw,
mitgestaltet werden .

Die Sinnhaffigkeit des organisato-
rischen und technischen Ansatzes
von TIRIS hat sich mittlerweile bestü-
tigt, das Nutzungsinteresse steigt in
einem Ma•e an, das mit der derzeit
vorhandenen zentralen Struktur
nicht mehr bewültigbar ist . Es wur-
den daher bereits die Vorarbeiten
fÖr den nüchsten Ausbauschritt ein-
geleitet : In einem Grundsatzbe-
schlu• hat die Landesregierung
,GrÖnes Licht' gegeben, die erste
Stufe der TIRIS-Dezentralisierung in
Angriff zu nehmen . Dabei werden
die Bereiche Forst, Umweltschutz
und Wasser mit dezentralen TIRIS-
Stationen ausgestattet und gleich-
zeitig jene organisatorische Struktur
weiter ausgebaut, die fÖr die ge-
samthafte Systementwicklung un-
entbehrlich ist .

	

ß

Gute Arbeits-
ortschritte bei den
egionalen Planungen

N
och vor dem Sommer hat die
Landesregierung das Entwick-
lungsprogramm Öber die Fest-

legung Öberärtlicher GrÖnzonen in
der Kleinregion 18 Hall und Umge-
bung' beschlossen (LGBI. Nr. 64/
1993). Ebenso steht mittlerweile die
Neuerlassung der landwirtschaftli-
chen Vorrangflüchen (nach Auslau-
fen des bisherigen regionalen Ent-
wicklungsprogrammes) fÖr die
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Kleinregion 47 Oberes Lechtal' un-
mittelbar bevor Für die Kleinregion 4
,Mieminger Plateau' sind die fachli-
chen und rechtlichen Veraussetzun-
gen dafür gegeben .

In der Endphase des Begutach-
tungsverfahrens steht mittlerweile
die Grünzonenplanung für die
Kleinregion 17 Süd§stliches Mittel-
gebirge'. Nach intensiver Diskussion
des Vorentwurfes wird in diesen Ta-
gen das Begutachtungsverfahren
für die Grünzonenplanung in der
Kleinregion 30 W§rgl und Umge-
bung' eingeleitet .
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1995 Befristung der Programme

In Arbeit stehen derzeit die Neuer-
lassung der landwirtschaftlichen
VorrangflÄchen in den Kleinregio-
nen 1 und 2 Inneres und Au„eres
Pitztale (hier lÄuft mit Jahresende
ebenfalls das bisherige regionale
Entwicklungsprogramm aus), sowie
die Grünzonenplanungen für die
Kleinregionen 14 Westliches Mittel-
gebirge' und 37 ,Landeck und Um-
gebung' sowie für die Gemeinde
Ischgl . Neu begonnen wird mit der
Grünzonenplanung für die Kleinre-
gion 24 8St, Johann und Umge-
bung" .

	

‰

Quelle / Kartographie : AdTLReg. Abt.ic-Landesplanung

Standortbezogene
Einkaufszentren-
Entwicklungs-
programme

16 b des derzeit noch in Gel-
tung stehenden TROG 1984
sieht vor, da„ die ZulÄssigkeit
der Widmung von SonderflÄ-

chen für Einkaufszentren in soge-



nannten standortbezogenen E
kaufszentren-Entwicklungspro-
grammen zu beurteilen und festzu-
legen ist, sofern das jeweilige
Vorhaben nicht im allgemeinen Ein-
kaufszentren-Entwicklungspro-
gramm (LGBI . Nr. 22/1992) seine
Deckung findet . Für eine betröchtli-
che Zahl von Einkaufszentren-Pro-
jekten wurden bzw, werden die dies-
bezüglichen Arbeiten heuer zu En-
de geführt. Bereits rechtskröftig
erlassen wurden standortbezogene
Einkaufszentren-Entwicklungspro-
gramme für ein Projekt und eine Be-
standserweiterung in Schwaz (LGBI .
Nr. 66/1993 u 98/1993), für zwei Pro-
jekte in Lienz (LGBI . Nr. 65/1993) und
ein Vorhaben in Elbigenalp (LGBI . Nr.
99 11/ 1993) .

In Begutachtung stehen derzeit
die Entwürfe derartiger Entwick-
lungsprogramme für Vorhaben in
den Gemeinden Kufstein, Telfs und

Wöralo fortgeschrittenen Stadium der
Ausarbeitung befinden sich die Ent-
würfe für die Gemeinden Hall, Nein-
fels, Imst und Zams . In diesen Föllen
wird es zu keiner Erlassung von
standortbezogenen

	

Einkaufszen-
tren-Entwicklungsprogrammen
mehr kommen, da der Verfahrens-
lauf heuer nicht mehr abgeschlos-
sen werden kßnnte und ab Inkraft-
treten des neuen Tiroler Raumord-
nungsgesetzes am 1 1 . 1994 eine
Neuausrichtung der Einkaufszen-
tren-Regelung wirksam wird, die im
wesentlichen einer §Raumvertrög-
lichkeitsprüfung" für Einkaufszentren
gleichkommt. Den bis dahin fertig-
gestellten fachlichen Entwürfen wird
dabei der Charakter von Gutachten
der überßrtlichen Raumordnung zu-
kommen .

	

„

EUROP•ISCHE INTEGRATION

ästerreichs Weg in das
Europa der Regionen

K
nopp drei Jahre nach dem
Fall der Berliner Mauer, knapp
drei Jahre nach dem Zusam-

menbruch des kommunistischen
Sowjetsystems ist nicht nur der ehe-
malige kommunistische Osten des
Kontinents in voller Umwandlung
begriffen, sondern auch im Westen
zeigen sich überall Abnützungs-
und Auflßsungserscheinungen be-
stehender Institutionen und Struktu-
ren .

Da wir nicht aus unserer Ge-
schichte und nicht aus unserer Geo-
graphie austreten kßnnen und wol-
len, haben wir nicht nur ein Interes-
se, sondern die Verpflichtung zur
Mitgestaltung des zukünftigen Euro-
pas. Wer in einem Haus mit mehre-
ren Wohnungseigentümern lebt,
dem bleibt auch gar nichts anderes
übrig, als sich zur Mitgestaltung des
Zusammenlebens verpflichtet zu
fühlen, Dies gilt auch für das ge-
meinsame Haus Europa . Heute ist
eine Periode der Geschichte Euro-
pas angebrochen, in der wieder
einmal die Zukunft des Kontinents
gestaltet wird . Was wir heute tun
oder unterlassen, hat EinfluÄ auf un-
ser zukünftiges Leben in Europa .

In den Diskussionen über die inne-
re Struktur eines geeinten Europas
standen seit der Gründung der Eu-
ropöischen Gemeinschaft, die da-
mals noch Wirtschaftsgemeinschaft
hieÄ, zwei Ideen-Grundsötze in Kon-
kurrenz : Europa als eine Einheit, wie
etwa die USA, oder als Europa der
Vaterlönder. Das einheitliche Euro-
pa ist nicht in Sicht, die Staaten als
Einheit existieren weiter. Sie werden

Ludwig Steiner

Ein entscheidender Grund für einen Beitritt ästerreichs zur
Europöischen Gemeinschaft ist aus meiner Sicht die Öber-
legung, daÄ ästerreich die Kraft, die Föhigkeit und daher
auch die Verpflichtung hat, an der Gestaltung des zukünfti-
gen Europas aktiv mitzuarbeiten und mitzuentscheiden .

in der Zukunft allerdings in dem Ma-
Äe an Bedeutung verlieren, als der
vorgesehene Wegfall der Grenzen
innerhalb der Gemeinschaft für das
Zusammenleben der Vßlker tat-
söchlich wirksam wird .

Eine einheitliche Wöhrung, eine
politische Union, eine einheitliche
Wirtscharts- und Sicherheitspolitik
würden in ferner Zukunft die Bedeu-
tung der Staaten zunehmend ver-
mindern - auflßsen werden sich die
Staaten sicherlich noch lange nicht .
Aber es wird neue fßderative Struk-
turen neben den Staaten geben, et-
wa Regionen .

Wenn Staaten weiter bestehen
bleiben, was haben dann Regionen
überhaupt für einen Sinn, warum
sollen sie zweckmöÄig und notwen-
dig sein?

Beim Wegfall von Staatsgrenzen
werden sich zahlreiche gemeinsa-
me Interessen zwischen Löndern
und Provinzen neu ergeben, die sich
bisher wegen der Grenzschranken
nicht herausbilden konnten. Die Ver-
tretung gemeinsamer Anliegen sol-
cher Regionen gegenüber den
Staaten oder der EG wird sich ganz
natürlich aufdröngen und beson-
ders auf Gebieten wie z . B . Kultur, Na-
tur, Wirtschaft, Verkehr . Lönder und
Provinzen der Alpengebiete z . B. ha-
ben gleiche spezielle Gegebenhei-
ten und Probleme, wie dies auch an-
dere Regionen, wie etwa die Boden-
see- Anlieger, haben . Die Vertretung
solcher regionaler Interessen bringt
wichtige Elemente des Fßderalismus
und der zusötzliche Demokratisie-
rung in den Mechanismus der EG .



In der Zukunft werden sich voraus-
sichtlich drei Typen von regionalen
Zusammenschlässen herausbilden :
Regionen innerhalb eines EG-Staa-
tes, Regionen äber Staatsgrenzen
hinweg, jedoch innerhalb der EG,
und Regionen äber EG-Auüengren-
zen hin zu Nicht-EG-Staaten (z . B, et-
wa einmal Burgenland-ungarische
Grenzkomitate) .

Erste Schritte zu mehr Demokratie
und Föderalismus hat die EG einzu-
leiten begonnen. In der ErklÖrung
von Maastricht ist das SubsidiaritÖts-
prinzip anerkannt und hervorgeho-
ben worden und auüerdem hat
man erstmals von der Möglichkeit
eines Rates der EuropÖischen Regio-
nen gesprochen. Dabei sind sicher-
lich nicht nur innerstaatliche regio-
nale Zusammenschlässe gemeint,
sondern sicherlich auch solche, die
Staatsgrenzen innerhalb des EG-
Raumes äberschreiten . Da ist nun
ÄBrässel" krÖftig und entschlossen
beim Wort zu nehmen!
Das Entstehen solcher Regionen

kann aber nicht davon abhÖngen,
daü man nun von oben aus Bräs-
sel" sozusagen die Genehmigung
dazu erbittet, eine Region bilden zu
därfen, sondern es mässen zuerst an
der Basis ein starkes Interesse und
materielle Gegebenheiten ebenso
vorhanden sein wie der feste Wille zu
dieser regionalen Zusammenarbeit
in der betroffenen Bevölkerung, in
der Politik, in der Wirtschaft, in der
Kultur. Daraus wird sich die notwen-
dige politische Kraft entwickeln, um
sich als Region in der neuen euro-
pÖischen Struktur einen sicheren
Platz zu erobern - nur reden alleine
ist zu wenig . Nur eine dynamische,
gut funktionierende Region wird
sich im zukänftigen Rat der Regio-
nen so einzurichten vermögen, daü
sie am känftigen Europa mitgestal-
ten kann .

Dabei ist es der beste Nachweis
fär den politischen Willen, wenn be-
reits vorhandene Möglichkeiten der
Zusammenarbeit im Sinne der Ge-
staltung einer Region voll ausge-
schöpft werden - und das nicht et-
wa so, daü man immer zuerst die
eigenen Zentralstellen ergeben be-
fragt, "därfen wir das?", sondern
man muü diese Zusammenarbeit

ganz einfach zuerst einmal prakti-
zieren, man muü sie leben .

Nun zu möglichen Europaregio-
nen, deren Bildung durch die Mitar-
beit •sterreichs im Rahmen der EG
möglich werden könnten : eine Euro-
paregion Tirol etwa im Tiroler Alpen-
bogen, eine Region KÖrnten und Fri-
aul-Julisch Venetien und eine Bo-
densee-Region .

Fär die grenzäberschreitende Zu-
sammenarbeit zwischen Bundes-
lÖndern und Provinzen in Nachbar-
staaten gibt es in •sterreich bereits
eine verfassungsrechtliche Grundla-
ge. In Art. 16 Abs. 1 der Bundes-Ver-
fassungsgesetz-Novelle 1988 heiüt
es: ÄDie LÖnder können in Angele-
genheiten, die in ihren selbstÖndi-
gen Wirkungsbereich fallen, Staats-
vertrÖge mit an •sterreich angren-
zenden Staaten oder deren Teil-
staaten abschlieüen ."

Diese bestehende Befugnis muü
nur von den BundeslÖndern ent-
sprechend genätzt werden, um
schon jetzt eine regionale Zusam-
menarbeit praktisch zu beginnen .

Fär die grenzäberschreitende Zu-
sammenarbeit von Gebietskörper-
schaften zwischen der Republik
•sterreich und der italienischen Re-
publik ist weiters bereits ein Rah-
menabkommen anlÖülich des Be-
suchs des italienischen StaatsprÖsi-
denten Scalfaro am 29 . JÖnner 1993
in Wien unterzeichnet worden . Die-
ses Abkommen steht unmittelbar
vor der Ratifizierung und kann dann
praktisch angewendet werden. Dar-
aus können sich weitere Bausteine
fär den praktischen Gehalt der zu-
känftigen Region ergeben .

Dieser Vertrag beruht auf dem eu-
ropÖischen Rahmenäbereinkom-
men äber die grenzäberschreitende
Zusammenarbeit zwischen Gebiets-
körperschaften, wie es in Madrid am
21, Mai 1980 im Rahmen des Euro-
parates unterzeichnet wurde. Ab-
sicht des Europarates war es, die Zu-
sammenarbeit von Gebietskörper-
schaften fär eine immer enge-
re europÖische Zusammenarbeit
fruchtbar zu machen .

In dem nun vorliegenden österrei-
chisch-italienischen Abkommen
heiüt es im Artikel 2 : "Im Sinne dieses
Abkommens sind unter Gebietskör-
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perschaff zu verstehen : In Italien die
Region Friaul-Julisch Venetien, Tren-
tino-Sädtirol und Veneto, die auto-
nome Provinz Trient und Bozen sowie
die Provinzen und Gemeinden,
Berggemeinschaften, Gemeinde-
und ProvinzverbÖnde, auch wenn
sie nur zum Teil innerhalb eines Strei-
fens von 25 Kilometer der Staats-
grenze liegen. In •sterreich sind dies
die LÖnder, Gemeinden und Ge-
meindeverbÖnde .
Gebiete der Zusammenarbeit

können sein : Verkehrs- und Nach-
richtenwesen, Energieversorgung,
Natur- und Umweltschutz, grenz-
äberschreitende Naturparks, Hand-
werk- und Berufsausbildung, Ge-
sundheitswesen, Kultur, Sport, Frei-
zeit, Zivilschutz, Fremdenverkehr,
Probleme, die sich durch GrenzgÖn-
ger stellen - etwa Verkehr, soziale Si-
cherheit, Arbeitsplatzprobleme, Ar-
beitslosigkeit -, wirtschaftliche Vor-
haben, Förderung des Handels,
Angelegenheiten von Messen und
MÖrkten, Verbesserung der Agrar-
struktur, soziale Einrichtungen, an-
gewandte wissenschaftliche und
technologische Forschung ."

Allein die AufzÖhlung dieser
Sachgebiete zeigt, daü, wenn bei-
derseits der Wille vorhanden ist, hier
eine breite Zusammenarbeit in Zu-
kunft stattfinden kann, ohne daü
die Staatsgrenzen heute noch ein
Hemmnis sein mäüten .

Speziell fär die Region Tirol kommt
aber noch ein weiteres Instrument
der Zusammenarbeit in Frage, und
zwar das Accordino, das auf Art . 3 lit .
d des Gruber-Degasperi-Abkom-
mens von 1946 begrändet ist und
das zwischen •sterreich und Italien
in Rom am 12 . Mai 1949 unterzeich-
net wurde (BGBl . Nr. 125/1957, in Ver-
fassungsrang gehoben BGBl . Nr. 59/
1964) . Das "Accordino" sollte den
Warenverkehr in einem äber Jahr-
hunderte natärlich gewachsenen
Wirtschaftsraum zwischen den Bun-
deslÖndern Tirol und Vorarlberg so-
wie der Autonomen Provinz Sädtirol
und der Provinz Trient, der durch
eine willkärliche Grenzziehung äber
Jahrzehnte behindert war, wieder
erleichtern. Der geographische Be-
reich des Accordinos umfaüt also
die denkbaren Gebiete einer Euro-



paregion Tirol . Dieser spezielle Wirt-
schaftsvertrag hat sich in der Ver-
gangenheit, auch wenn es schwieri-
ge politische Zeiten zwischen äster-
reich und Italien gegeben hat, sehr
bewührt. Das Accordino muö zum
Teil den geünderten Gegebenhei-
ten der europüischen Zusammen-
arbeit unserer Tage angepaöt wer-
den .

Die Gemischte Kommission des
Accordinos kann gemüö Art . 6 Abs . 2
Ziffer 3 Vorschlage zur Vervollstündi-
gung und zum Ausbau des Abkom-
mens erstatten" . Bei ihrer Tagung
am 8. und 9 . Juni 1993 in Levico/
Trentino hat sie nun folgendes be-
schlossen :

ÖBeide Delegationen stellen fest,
daö auch fÄr den Fall, daö die den
Warenaustausch betreffenden Kom-
petenzen des gegensützlichen Ab-
kommens mit einem Beitritt äster-
reichs zur Europüischen Gemein-
schaft von deren Regelungen
absorbiert werden, die Gemischte
Kommission , wie schon in den ver-
gangenen Jahren, ein wichtiger Be-
zugspunkt zur Koordinierung der Zu-
sammenarbeit im Accordino-Raum
bleiben wird .
Die beiden Delegationen werden

die jeweils zustündigen innerstaatli-
chen Stellen in geeigneter Weise auf
diesen Aspekt hinweisen ."

Nicht nur die •sterreichische,
auch die italienische Vertragsseite
hat dieser Zielsetzung voll zuge-
stimmt . Damit konnte sichergestellt
werden, daö das Accordino und sei-
ne Gemischte Kommission als Instru-
ment einer besonderen regionalen
grenzÄberschreitenden Zusammen-
arbeit im ÖAccordino-Raum" erhal-
ten bleiben wird, wenn der ur-
sprÄngliche Vertragszweck nach
einem Beitritt ästerreichs zur EG im-
mer mehr zurÄcktreten wird . Der Be-
ginn dieser Entwicklung wird schon
mir Wirksamwerden des EWR einset-
zen .

Das Accordino bleibt also auch in
Zukunft eine wichtige praktische
Klammer aller Landesteile Tirols . Das
kommt auch in den BeschlÄssen
des ÖViererlandtags" klar zum Aus-
druck, die bei der Tagung in Inns-
bruck am 2. Juni 1993 gefaöt wur-
den . Da heiöt es :

ß

	

Öeinen Beschluö betreffend die
grenzÄberschreitende Zusamar-
beit der Lünder des Accordinorau-
mes im Bereich von Wirtschaft, For-
schung, Schule, Kultur, Sport und
Information (Einrichtung einer ge-
meinsamen Kommission zur Ver-
stürkung der Zusammenarbeit
zwischen universitüren und Fach-
hochschuleinrichtungen in den
vier Lündern); Errichtung einer
Richtfunkringleitung

	

Bozen-Inns-
bruck-Bozen zum Austausch von
Radio- und Fernsehprogrammen
in Originalsprache, mit welcher
sich auch die Gemischte Kommis-
sion des Accordino in Levico be-
faöt ; SchÄler- und Lehreraus-
tausch ; Informationsschriften Äber
die Arbeit imViererlandtag; Einset-
zung einer gemeinsamen Kom-
mission im Hinblick auf die Organi-
sation gemeinsamer Sportveran-
staltungen ;

ß

	

einen Beschluö betreffend die
interregionale Zusammenarbeit
von Gebietsk•rperschaften, wel-
cher unter Bezugnahme auf das
Accordino, die ARGE-ALP und das
•sterreichisch-italienische

	

Rah-
menabkommen Äber die grenz-
Äberschreitende Zusammenar-
beit von Gebietsk•rperschaften
vom 27. 1 . 1993 die Landesregie-
rung von SÄdtirol, Tirol und Trenti-
no auffordert, Modellvereinbarun-
gen zur Schaffung einer europüi-
schen Region auszuarbeiten (und
M•glichkeiten der Mitwirkung
Vorarlbergs vorzusehen) sowie
Grundsütze einer kÄnftigen Har-
monisierung der Gesetzgebung
dieser Lünder zu erstellen sowie
ein Modellstatut fÄr ein gemein-
sames koordiniertes Organ zur
besseren Integration dieser Lün-
der zu erarbeiten ."
Hier sind mit diesen BeschlÄssen

erste informelle BrÄcken zwischen
dem Accordino und der Idee einer
Europaregion Tirol, einer Region im
Tiroler Alpenbogen, gegeben . §ber
diese Region soll an einem vom
Zweier-Landtag Tirol-SÄdtirol 1992
beschlossenen Runden Tisch" bera-
ten werden . Leider fehlt dabei das
Trentino, und Vorarlberg, mehr an
der Bodensee-Region interessiert,
nimmt ebenfalls nicht daran teil .

Ein einmal allenfalls abzuschlie-
öender Freundschaftsvertrag zwi-
schen ästerreich und Italien kann
weitere Bausteine fÄr eine zukÄnfti-
ge Europaregion Tirol ergeben .

Wenn man nur einmal bereit ist,
die M•glichkeiten der bereits in Gel-
tung stehenden und der noch in
Kraft zu setzenden Vertragsinstru-
mente durch konkrete Taten voll in
die Praxis umzusetzen, dann hütte
man heute schon eine solide Sub-
stanz fÄr die Zusammenarbeit in
Form einer Region Äber Staatsgren-
zen hinweg, die auch fÄr die Men-
schen erlebbar ist . Daher ist meiner
§berzeugung nach die Europare-
gion Tirol keine Utopie .

Zur Verwirklichung dieser Idee ist
auch noch viel konkrete praktische
Arbeit zum Ausbau der wirtschaftli-
chen Verflechtung der Lünder Tirol-
SÄdtirol-Trentino notwendig, das zei-
gen einige Zahlen . SÄdtirol expor-
tiert trotz des Accordinos 62 % seiner
Produkte nach Deutschland, 10 % in
die Schweiz und nur 7 % nach äster-
reich (laut von Egen im ÖKurier" vom
30. 5 . 1993). Die drei Lünder sehen
sich vielfach als Konkurrenten, z . B,
im Fremdenverkehr. Auch der im Ac-
cordino-Raum seit 1991 liberalisierte
Arbeitsmarkt ist wenig flexibel und
seine M•glichkeiten werden nur z•-
gernd genÄtzt. Eine Europaregion Ti-
rol stellt sich somit als politischer Wil-
lensakt dar, der allerdings auf histo-
risch-kulturelle Gemeinsamkeiten
aufbauen und auf kÄnftige am be-
sten gemeinsam wahrzunehmende
Chancen abzielen kann .

Unternehmerischer Mut zur wirt-
schaftlichen Zusammenarbeit und
ein starker politischer Wille sind uner-
lüölich und es braucht eine ideenrei-
che Gestaltungskraft, Idealismus
und einen langen Atem, um diese
Region in einen verfassungsmüöigen
Rahmen, der den zukÄnftigen For-
men der EG entspricht, zu bringen .

Zur Konstituierung der Region sind
BeschlÄsse der Lünderregierungen
und der Landtage notwendig, um
die rechtliche Form der Region und
ihrer demokratischen Einrichtungen
und die Sinngebung der Region
ebenso festzulegen wie das Verhült-
nis dieser Region zum Bund und zur
EG .



Die Gestaltung dieser Region
drängt, denn schon mit dem Wirk-
samwerden des Binnenmarktes sind
die Grenzen zur EG nur mehr teilwei-
se fühlbare Barrieren. Dann müssen
wir den feierlichen Erklärungen wirk-
same Taten praktischer Zusammen-
arbeit folgen lassen . Es sieht so aus,
als könnte Österreich am 1 . Jänner
1995 - in nur 13 Monaten - Mit-
glied der EG sein . Werden wir uns
dann weiter so verhalten, als be-
stünden noch die Grenzen oder wis-
sen wir dann mit einer historischen
Chance für das Zusammenleben
von Menschen, die bisher durch
eine willkürliche Grenzziehung
getrennt wurden, etwas anzufan-
gen?

Um am Beispiel der Europaregion

Tirol zu bleiben : Es mag schon sein,
daÄ diese bisher vor allem in Reden
und Absichtserklärungen stattge-
funden hat. Aber auch dies ist not-
wendig, um gedanklich auf diese
neue Perspektive vorzubereiten und
das Wissen und das Gefühl zu wek-
ken, daÄ es dabei um das zukünfti-
ge gleichberechtigte Zusammenle-
ben mehrerer Sprachgruppen geht,
das unsere Vorfahren zwar schon als
Selbstverständlichkeit erlebt haben,
in das sich unsere Generationen
aber nach 7 bis 8 Jahrzehnten ge-
trennter Entwicklung erst wieder ein-
leben müssen .

Die Vertreter der Regionen in der
EG im Rat der Regionen oder gar als
zweite Kammer des Europäischen
Parlaments ist ein Fernziel, über des-

sen genaue Form und Zuständigkei-
en es noch sehr viel zu denken und
zu diskutieren geben wird .

Gibt es einmal den direkten Kon-
takt der Regionen zu Brüssel, dann
entsteht innerhalb der noch beste-
henden Staaten ein zentripetales
Element - das soll man nicht be-
schönigen. Aber ich glaube nicht,
daÄ sich deshalb allein schon Staa-
ten aufzulösen beginnen, Jedenfalls
ist das nach menschlichem Ermes-
sen im Falle von Regionen, bei de-
nen Österreich dabei sein könnte, si-
cherlich nicht der Fall . Auch hier gilt :
Haben wir doch keine Angst vor
neuen Ideen und neuen Formen
des europäischen Zusammenle-
bens!

	

•

OBLASSER STEPHAN,

PURTSCHER CHRISTOPH,

RAUTER FRANZ,

SINT FRANZ,

SPÖRR KARL,

STEINER LUDWIG,

STREITER KONRAD,

POSTGEBßHR BAR BEZAHLT
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